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Änderungsantrag 250
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė, Andrzej 
Halicki

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Säule I: finanzielle Unterstützung 
der Ukraine für die Durchführung von 
Reformen und Investitionen zur 
Umsetzung des Ukraine-Plans und zur 
Aufrechterhaltung der makrofinanziellen 
Stabilität des Landes gemäß Kapitel III;

a) Säule I: finanzielle Unterstützung 
der Ukraine für die Erholung, den 
Wiederaufbau und die Modernisierung 
des Landes als künftiges Mitglied der EU 
und für die Durchführung von Reformen 
und Investitionen zur Umsetzung des 
Ukraine-Plans und zur Unterstützung des 
ukrainischen Haushalts und 
Aufrechterhaltung der makrofinanziellen 
Stabilität des Landes gemäß Kapitel III;

Or. en

Änderungsantrag 251
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Säule I: finanzielle Unterstützung 
der Ukraine für die Durchführung von 
Reformen und Investitionen zur 
Umsetzung des Ukraine-Plans und zur 
Aufrechterhaltung der makrofinanziellen 
Stabilität des Landes gemäß Kapitel III;

a) Säule I: finanzielle Unterstützung 
der Ukraine für die Durchführung von 
Reformen (die „Reformkomponente“), 
Investitionen zur Umsetzung des Ukraine-
Plans (die „Wiederaufbaukomponente“) 
und zur Aufrechterhaltung der 
makrofinanziellen Stabilität des Landes 
(die „Stabilitätskomponete“) gemäß 
Kapitel III;

Or. en

Änderungsantrag 252
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Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. „Maßnahmen“ Reformen und 
Investitionen im Rahmen des in Kapitel III 
dargelegten Ukraine-Plans.

2. „Maßnahmen“ Reformen im 
Rahmen der Reformkomponente, 
Investitionen im Rahmen der 
Wiederaufbaukomponente und 
Budgethilfe für die makrofinanzielle 
Stabilität im Rahmen der 
Stabilitätskomponente, wie in dem in 
Kapitel III genannten Ukraine-Plan 
dargelegt.

Or. en

Änderungsantrag 253
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. „Bedingungen“ qualitative oder 
quantitative Schritte zur Wahrung der 
wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität 
oder zur Durchführung der Reformen und 
Investitionen gemäß dem in Kapitel III 
dargelegten Ukraine-Plan.

3. „Bedingungen“ messbare 
qualitative oder quantitative Schritte zur 
Wahrung der wirtschaftlichen und 
finanziellen Stabilität oder zur 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen gemäß dem in Kapitel III 
dargelegten Ukraine-Plan.

Or. en

Änderungsantrag 254
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. „Bedingungen“ qualitative oder 
quantitative Schritte zur Wahrung der 
wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität 
oder zur Durchführung der Reformen und 
Investitionen gemäß dem in Kapitel III 
dargelegten Ukraine-Plan.

3. „Bedingungen“ qualitative oder 
quantitative Schritte zur Wahrung der 
wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität 
oder zur wirksamen Durchführung der 
Maßnahmen gemäß dem in Kapitel III 
dargelegten Ukraine-Plan.

Or. en

Änderungsantrag 255
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) „Resilienz“ die Fähigkeit, 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
die Umwelt betreffenden Schocks oder 
anhaltenden strukturellen 
Veränderungen auf faire, nachhaltige 
und inklusive Weise zu begegnen.

Or. en

Änderungsantrag 256
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) „Verursache keinen erheblichen 
Schaden“ Vermeidung der Unterstützung 
oder Durchführung von 
Wirtschaftstätigkeiten, durch die ein 
Umweltziel gegebenenfalls im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 
erheblich beeinträchtigt wird.
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Or. en

Änderungsantrag 257
Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen des Krieges zu 
bewältigen und so zur Erholung, zum 
Wiederaufbau und zur Modernisierung des 
Landes beizutragen;

a) die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen des russischen 
Angriffskrieges zu bewältigen und so zur 
Erholung, zum Wiederaufbau und zur 
Modernisierung des Landes beizutragen, 
einschließlich der Erholung der 
ukrainischen Gesellschaft in der 
Nachkriegszeit;

Or. en

Änderungsantrag 258
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen des Krieges zu 
bewältigen und so zur Erholung, zum 
Wiederaufbau und zur Modernisierung des 
Landes beizutragen;

a) die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen des Krieges zu 
bewältigen und so zur Erholung, zum 
Wiederaufbau und zur Modernisierung des 
Landes im Rahmen eines gemeinsamen 
Mechanismus und durch gemeinsame 
Eigenverantwortung beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 259
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen des Krieges zu 
bewältigen und so zur Erholung, zum 
Wiederaufbau und zur Modernisierung des 
Landes beizutragen;

a) die sozialen, wirtschaftlichen, 
ökologischen und psychologischen Folgen 
des Krieges zu bewältigen und so zur 
Erholung, zum Wiederaufbau und zur 
Modernisierung des Landes beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 260
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen des Krieges zu 
bewältigen und so zur Erholung, zum 
Wiederaufbau und zur Modernisierung des 
Landes beizutragen;

a) die sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Folgen des Krieges zu 
bewältigen und so zur Erholung, zum 
Wiederaufbau, zur Wiederherstellung und 
zur Modernisierung des Landes 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 261
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) im Rahmen der 
makroökonomischen Hilfe zur 
Sicherstellung der Haushaltsstabilität und 
des weiteren Funktionierens des 
ukrainischen Staates eine 
vorübergehende Zahlungsunterstützung, 
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auch für wiederkehrende Ausgaben, 
bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 262
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Resilienz und die schrittweise 
Integration in die Wirtschaft und die 
Märkte der Union und der Welt zu fördern;

b) demokratische, soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Resilienz, 
den territorialen Zusammenhalt und die 
schrittweise Integration in die Wirtschaft 
und die Märkte der Union und der Welt zu 
fördern;

Or. en

Änderungsantrag 263
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) den grünen Übergang und die 
Entwicklung einer CO2-neutralen und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu 
katalysieren, unter anderem durch die 
Nutzung des Zugangs der Ukraine zu 
wichtigen natürlichen Ressourcen für den 
grünen Übergang;

Or. en

Änderungsantrag 264
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Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) den Zugang zu Kapital erheblich 
zu verbessern, u. a. durch die 
Weiterentwicklung des institutionellen 
Banken- und Versicherungsrahmens, um 
unternehmerische Aktivitäten sowie 
Forschung und Entwicklung zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 265
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die schrittweise Angleichung an die 
Vorschriften, Normen, Strategien und 
Verfahren der Union (im Folgenden 
„Besitzstand“) im Hinblick auf eine 
künftige Mitgliedschaft in der Union zu 
erreichen und so in ihren gegenseitigen 
Beziehungen zu Stabilität, Sicherheit, 
Frieden und Wohlstand beizutragen.

c) zusätzliche Unterstützung der 
Ukraine bei der Annahme und Umsetzung 
der politischen, institutionellen, 
rechtlichen, administrativen, sozialen und 
wirtschaftlichen Reformen, die 
erforderlich sind, um den Werten der 
Union zu entsprechen und die schrittweise 
Angleichung an die Vorschriften, Normen, 
Strategien und Verfahren der Union (im 
Folgenden „Besitzstand“) im Hinblick auf 
eine künftige Mitgliedschaft in der Union 
zu erreichen und so in ihren gegenseitigen 
Beziehungen zu Stabilität, Sicherheit, 
Frieden und Wohlstand beizutragen.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den Zielen von IPA III Artikel 3 Absatz 1
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Änderungsantrag 266
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die schrittweise Angleichung an die 
Vorschriften, Normen, Strategien und 
Verfahren der Union (im Folgenden 
„Besitzstand“) im Hinblick auf eine 
künftige Mitgliedschaft in der Union zu 
erreichen und so in ihren gegenseitigen 
Beziehungen zu Stabilität, Sicherheit, 
Frieden und Wohlstand beizutragen.

c) die schrittweise Angleichung an die 
Vorschriften, Normen, Strategien und 
Verfahren der Union (im Folgenden 
„Besitzstand“) im Hinblick auf eine 
künftige Mitgliedschaft in der Union zu 
erreichen und so in ihren gegenseitigen 
Beziehungen zu Stabilität, Sicherheit, 
Frieden, Annäherung an die 
Wirtschaftsstandards der Union und 
Wohlstand beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 267
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die schrittweise Angleichung an die 
Vorschriften, Normen, Strategien und 
Verfahren der Union (im Folgenden 
„Besitzstand“) im Hinblick auf eine 
künftige Mitgliedschaft in der Union zu 
erreichen und so in ihren gegenseitigen 
Beziehungen zu Stabilität, Sicherheit, 
Frieden und Wohlstand beizutragen.

c) die schrittweise Angleichung an die 
Vorschriften, Werte, Normen, Strategien 
und Verfahren der Union (im Folgenden 
„Besitzstand“) im Hinblick auf eine 
künftige Mitgliedschaft in der Union zu 
erreichen und so in ihren gegenseitigen 
Beziehungen zu Stabilität, Sicherheit, 
Frieden und Wohlstand beizutragen.

Or. en

Änderungsantrag 268
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken, Grenzübergänge, Bildungs- und 
Kulturinfrastrukturen, wiederaufzubauen 
und zu modernisieren und moderne, 
verbesserte und resiliente Infrastrukturen 
zu fördern, die den grünen Übergang der 
Ukraine und den 
Dekarbonisierungsprozess unterstützen; 
Kapazitäten für die 
Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer und gesundheitlicher 
Herausforderungen, die sich aus dem Krieg 
ergeben, Hilfe zu leisten, unter anderem für 
bestimmte Gruppen wie Kriegsveteranen, 
Binnenvertriebene, Alleinerziehende, 
Kriegswitwen/-witwer, Kinder, 
insbesondere solche ohne elterliche 
Fürsorge, Menschen mit Behinderungen, 
Menschen mit durch den Krieg 
verursachten langfristigen (psychischen) 
Gesundheitsstörungen, Minderheiten, 
ältere Menschen und andere gefährdete 
Personen; die Zugänglichkeit der Pflege 
und den Übergang der Ukraine von der 
institutionellen Pflege zur gemeindenahen 
Hilfe zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 269
Nathalie Loiseau, Sven Mikser, Markéta Gregorová, Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte b) durch den Krieg beschädigte 
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Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern, digitale und 
andere kritische Infrastrukturen mit 
hochmodernen und hochsicheren 
Instrumenten auszustatten, 
Hochrisikolieferanten kritischer Produkte 
auszuschließen; Kapazitäten für die 
Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen; die 
Cybersicherheit und -verteidigung sowie 
die Resilienz gegen Desinformation, 
ausländische Informationsmanipulation 
und Einmischung zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 270
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 



AM\1285318DE.docx 13/174 PE752.875v01-00

DE

die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; natürliche 
Ökosysteme wiederherzustellen, die durch 
Beschuss, Bombardierung, Bergbau und 
Ölverschmutzung aufgrund militärischer 
Operationen angegriffen wurden; bei der 
Bewältigung sozialer Herausforderungen, 
die sich aus dem Krieg ergeben, Hilfe zu 
leisten, unter anderem für bestimmte 
Gruppen wie Kriegsveteranen, 
Binnenvertriebene, Alleinerziehende, 
Menschen mit Behinderungen, 
Minderheiten und andere schutzbedürftige 
Personen; zur Minenräumung und 
Dekontaminierung beizutragen, um die 
Wiederaufbauarbeiten zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 271
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die durch den 
Krieg verschärft wurden, Hilfe zu leisten, 
unter anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Waisen, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zum Aufbau 
integrativer und barrierefreier 
Gemeinschaften beitragen, insbesondere 
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durch gemeindenahe Betreuung von 
Kindern und Menschen mit 
Behinderungen; zur Minenräumung 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 272
Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Kriegsopfer, 
Binnenvertriebene, Alleinerziehende, 
Kinder ohne elterliche Fürsorge, 
einschließlich Kinder in oder aus Heimen, 
Menschen mit Behinderungen, 
Minderheiten und andere schutzbedürftige 
Personen; zur Minenräumung beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 273
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich 
insbesondere aus dem Krieg ergeben, Hilfe 
zu leisten, unter anderem für bestimmte 
Gruppen wie Kriegsveteranen, 
Binnenvertriebene, Alleinerziehende, 
Kinder ohne elterliche Fürsorge, 
einschließlich Kinder in oder aus Heimen, 
Menschen mit Behinderungen, 
Minderheiten und andere schutzbedürftige 
Personen; zur Minenräumung beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 274
David Lega

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
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anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Kinder ohne elterliche 
Fürsorge, einschließlich Kinder in oder 
aus Heimen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 275
Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Kinder ohne elterliche 
Fürsorge, einschließlich Kinder in oder 
aus Heimen, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 276
David McAllister
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, insbesondere im 
Hinblick auf die psychologische und 
psychosoziale Rehabilitation, Hilfe zu 
leisten, unter anderem für bestimmte 
Gruppen wie Kriegsveteranen, 
Binnenvertriebene, Alleinerziehende, 
Menschen mit Behinderungen, 
Minderheiten und andere schutzbedürftige 
Personen; zur Minenräumung beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 277
Georgios Kyrtsos, Karen Melchior, Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 

b) durch den Krieg beschädigte 
Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur, 
Wassersysteme, interne und 
grenzüberschreitende Verkehrsnetze, 
einschließlich Eisenbahnen, Straßen, 
Brücken und Grenzübergänge 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
und moderne, verbesserte und resiliente 
Infrastrukturen zu fördern; Kapazitäten für 
die Nahrungsmittelerzeugung 
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wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie 
Kriegsveteranen, Binnenvertriebene, 
Alleinerziehende, Menschen mit 
Behinderungen, Minderheiten und andere 
schutzbedürftige Personen; zur 
Minenräumung beizutragen;

wiederherzustellen; bei der Bewältigung 
sozialer Herausforderungen, die sich aus 
dem Krieg ergeben, Hilfe zu leisten, unter 
anderem für bestimmte Gruppen wie junge 
Menschen, Kriegsveteranen, 
Binnenvertriebene, Alleinerziehende, 
Menschen mit Behinderungen, 
Minderheiten und andere schutzbedürftige 
Personen; zur Minenräumung beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 278
Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Stärkung der Kinderbetreuungs- 
und -schutzsysteme, einschließlich des 
Übergangs von der institutionellen zur 
familiären und gemeindenahen 
Betreuung, durch die Entwicklung eines 
breiten Spektrums von familien- und 
gemeindenahen Diensten zur 
Unterstützung von Kindern ohne 
elterliche Fürsorge und zur Verhinderung 
von Familientrennungen, einschließlich 
der Einstellung, Stärkung und 
Professionalisierung der für die 
Erbringung dieser Dienste erforderlichen 
Arbeitskräfte im Sozialwesen. Die 
Fazilität darf nicht zur Finanzierung des 
Wiederaufbaus bestehender oder der 
Errichtung neuer Wohneinrichtungen 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 279
David Lega

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Verbesserung des Kinderschutz- 
und -betreuungssystems, einschließlich 
des Wandels von der institutionellen 
Betreuung zur Betreuung in der Familie 
und in der Gemeinschaft. Die Fazilität 
darf nicht zur Finanzierung von 
Einrichtungen, einschließlich 
Renovierung, Bau oder Umbau, 
verwendet werden, wenn dies nicht Teil 
eines Prozesses der 
Deinstitutionalisierung ist.

Or. en

Änderungsantrag 280
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) den Übergang zu einer nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt zu unterstützen; die soziale 
Infrastruktur wie Wohnungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und 
Hochschuleinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
mit besonderem Augenmerk auf Frauen 
und jungen Menschen zu stärken, unter 
anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken und Investitionen und die 

c) den Übergang zu einer 
nachhaltigen, klimaneutralen und 
inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen und innovationsfreundlichen 
Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt der Europäischen Union zu 
unterstützen; die soziale Infrastruktur wie 
Wohnungen, soziale Einrichtungen und 
Gesundheitseinrichtungen mit besonderem 
Schwerpunkt auf Traumabehandlung, 
Schulen, die mit Kriegseinrichtungen wie 
Bombenschutzräumen ausgestattet sind, 
und Hochschuleinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
und Inklusion mit besonderem 
Augenmerk auf Frauen und Mädchen und 
jungen Menschen zu stärken, unter 
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Entwicklung der Privatwirtschaft zu 
fördern, unter Schwerpunktsetzung auf 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Innovation sowie auf die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum, 
Aquakultur und Fischerei; die 
Finanzmärkte der Ukraine 
umzustrukturieren, einschließlich des 
Bankensektors und der Kapitalmärkte; die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, Handel 
zu betreiben, zu stärken;

anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken, einen institutionellen Rahmen 
für Investitionen und Wettbewerb zu 
fördern, um Privatpersonen, 
Kleinstunternehmen, Start-ups sowie 
kleine und mittlere Unternehmen in die 
Lage zu versetzen, moderne und 
wettbewerbsfähige Produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln, 
Steigerung der Kapazität der Ukraine zur 
nachhaltigen Verarbeitung ihrer 
natürlichen Ressourcen und zur 
Vermarktung von Mehrwertprodukten 
sowie eine nachhaltige Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung, Aquakultur 
und Fischerei zu unterstützen; die 
Finanzmärkte der Ukraine 
umzustrukturieren, einschließlich des 
Bankensektors und der Kapitalmärkte, den 
Zugang zu Krediten und 
Versicherungsschutz zu verbessern; die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, Handel 
zu betreiben, zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 281
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) den Übergang zu einer nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt zu unterstützen; die soziale 
Infrastruktur wie Wohnungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und 

c) den Übergang zu einer nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt zu unterstützen; die soziale 
Infrastruktur wie Wohnungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und 
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Hochschuleinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
mit besonderem Augenmerk auf Frauen 
und jungen Menschen zu stärken, unter 
anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken und Investitionen und die 
Entwicklung der Privatwirtschaft zu 
fördern, unter Schwerpunktsetzung auf 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Innovation sowie auf die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum, 
Aquakultur und Fischerei; die 
Finanzmärkte der Ukraine 
umzustrukturieren, einschließlich des 
Bankensektors und der Kapitalmärkte; die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, Handel 
zu betreiben, zu stärken;

Hochschuleinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
mit besonderem Augenmerk auf Frauen 
und jungen Menschen zu stärken, unter 
anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken und Investitionen und die 
Entwicklung der Privatwirtschaft zu 
fördern, unter Schwerpunktsetzung auf 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Innovation sowie auf die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum, 
Aquakultur und Fischerei; Stärkung der 
Resilienz der ukrainischen Gesellschaft 
und Wirtschaft durch den Aufbau eines 
robusten Systems von Schutzgebieten 
nach dem Vorbild des Natura-2000-
Netzes der EU; die Finanzmärkte der 
Ukraine umzustrukturieren, einschließlich 
des Bankensektors und der Kapitalmärkte; 
die Mobilisierung inländischer Einnahmen 
zu erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, 
Handel zu betreiben, zu stärken; Schritte 
zur Neuausrichtung der ukrainischen 
Wirtschaft von einem 
ressourcenorientierten Modell zu einem 
wettbewerbsfähigen Rahmen nach dem 
Vorbild der EU-Mitgliedstaaten zu 
unternehmen, die Wirtschaft zu 
diversifizieren und von der starken 
Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen 
wegzukommen.

Or. en

Änderungsantrag 282
Georgios Kyrtsos, Karen Melchior, Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) den Übergang zu einer nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt zu unterstützen; die soziale 
Infrastruktur wie Wohnungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und 
Hochschuleinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
mit besonderem Augenmerk auf Frauen 
und jungen Menschen zu stärken, unter 
anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken und Investitionen und die 
Entwicklung der Privatwirtschaft zu 
fördern, unter Schwerpunktsetzung auf 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Innovation sowie auf die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum, 
Aquakultur und Fischerei; die 
Finanzmärkte der Ukraine 
umzustrukturieren, einschließlich des 
Bankensektors und der Kapitalmärkte; die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, Handel 
zu betreiben, zu stärken;

c) den Übergang zu einer nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt zu unterstützen; die soziale 
Infrastruktur wie Wohnungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und 
Hochschuleinrichtungen, Kultur- und 
Sporteinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
Sportinfrastruktur sowie die 
Sportrehabilitationsinfrastruktur und die 
Jugendinfrastruktur instand zusetzen, 
wiederherzustellen und zu verbessern, die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
mit besonderem Augenmerk auf Frauen 
und jungen Menschen zu stärken, unter 
anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken und Investitionen und die 
Entwicklung der Privatwirtschaft zu 
fördern, unter Schwerpunktsetzung auf 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Innovation sowie auf die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum, 
Aquakultur und Fischerei; die 
Finanzmärkte der Ukraine 
umzustrukturieren, einschließlich des 
Bankensektors und der Kapitalmärkte; die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, Handel 
zu betreiben, zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 283
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) den Übergang zu einer nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt zu unterstützen; die soziale 
Infrastruktur wie Wohnungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und 
Hochschuleinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
mit besonderem Augenmerk auf Frauen 
und jungen Menschen zu stärken, unter 
anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken und Investitionen und die 
Entwicklung der Privatwirtschaft zu 
fördern, unter Schwerpunktsetzung auf 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Innovation sowie auf die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum, 
Aquakultur und Fischerei; die 
Finanzmärkte der Ukraine 
umzustrukturieren, einschließlich des 
Bankensektors und der Kapitalmärkte; die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, Handel 
zu betreiben, zu stärken;

c) den Übergang zu einer nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft und zu einem 
stabilen Investitionsumfeld zu fördern; die 
Integration der Ukraine in den 
Binnenmarkt zu unterstützen; die soziale 
Infrastruktur wie Wohnungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Schulen und 
Hochschuleinrichtungen sowie die 
Forschungsinfrastruktur instandzusetzen, 
wiederaufzubauen und zu verbessern; die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
mit besonderem Augenmerk auf Frauen 
und jungen Menschen zu stärken, unter 
anderem durch hochwertige allgemeine 
und berufliche Bildung, Umschulung und 
Weiterbildung, spezielle 
Austauschprogramme für Studenten, 
Forscher und Beamte sowie 
Beschäftigungspolitik, auch für Forscher; 
die Kultur und das kulturelle Erbe zu 
fördern; strategische Wirtschaftssektoren 
zu stärken und Investitionen und die 
Entwicklung der Privatwirtschaft zu 
fördern, unter Schwerpunktsetzung auf 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
und Innovation sowie auf die 
Landwirtschaft und den ländlichen Raum, 
Aquakultur und Fischerei; die 
Finanzmärkte der Ukraine 
umzustrukturieren, einschließlich des 
Bankensektors und der Kapitalmärkte; die 
Mobilisierung inländischer Einnahmen zu 
erhöhen; die Fähigkeit der Ukraine, Handel 
zu betreiben, zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 284
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Stärkung der demokratischen 
Institutionen, insbesondere der 
Werchowna Rada sowie der regionalen 
und kommunalen Vertretungsorgane und 
ihrer Aufsichts- und 
Untersuchungsbefugnisse in Bezug auf 
die Verteilung öffentlicher Mittel und den 
Zugang zu diesen Mitteln, die Förderung 
einer unabhängigen Justiz, die Stärkung 
der Sicherheit und die Bekämpfung von 
Betrug, Korruption, organisierter 
Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuervermeidung, Steuerhinterziehung 
und Steuerbetrug Öffnung 
oligopolistischer Märkte, Bekämpfung 
von wettbewerbswidrigem Verhalten, 
Vetternwirtschaft, Vorteilnahme und 
künstlichen Marktzutrittsschranken; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Medienfreiheit und die akademische 
Freiheit zu stärken und günstige 
Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, einschließlich LGBTI-
Personen, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter, des 
Gender-Mainstreaming und die 
allgemeine Autonomie und 
Selbstbestimmung von Frauen und 
Mädchen sicherzustellen und zu stärken; 
die Effizienz der öffentlichen Verwaltung 
zu steigern, die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft an 
Entscheidungsprozessen und der 
öffentlichen Kontrolle sicherzustellen und 
Transparenz, Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
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Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 285
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
aggressiver Steuerplanung, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog und die Beteiligung der 
Zivilgesellschaft zu fördern; 
Nichtdiskriminierung und Toleranz zu 
fördern, um die Achtung der Rechte von 
Personen, die Minderheiten angehören, und 
die Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter sicherzustellen und zu 
stärken; die Rechte von Kindern und 
Menschen mit Behinderungen zu fördern; 
die Effizienz der öffentlichen Verwaltung 
zu steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
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Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 286
Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; Schutz und 
Förderung der Rechte von Kindern und 
von Menschen mit Behinderungen; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
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Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 287
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
Achtung der Rechte von Kindern 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; eine faire 
wirtschaftliche Wettbewerbspolitik zu 
stärken; Initiativen und Einrichtungen zu 
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Ukraine beteiligt sind; unterstützen, die an der Unterstützung und 
Durchsetzung der internationalen 
Gerichtsbarkeit in der Ukraine beteiligt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 288
Nathalie Loiseau, Sven Mikser, Markéta Gregorová, Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität, illegalem 
Waffenhandel und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen, 
Einrichtungen und Organisationen zu 
unterstützen, die an der Unterstützung und 
Durchsetzung der Demokratie, 
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Ukraine beteiligt sind; internationalen Gerichtsbarkeit und 
Korruptionsbekämpfung in der Ukraine 
beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 289
Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die Rechte 
von Kindern und Menschen mit 
Behinderungen zu fördern; die Effizienz 
der öffentlichen Verwaltung zu steigern 
und Transparenz, Strukturreformen und 
gute Regierungsführung auf allen Ebenen, 
auch in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
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Ukraine beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 290
David Lega

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die Rechte 
von Kindern und Menschen mit 
Behinderungen zu fördern und zu 
schützen; die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung zu steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;
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Or. en

Änderungsantrag 291
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität, oligarchischer 
Strukturen und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und 
Medienunabhängigkeit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Or. en
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Änderungsantrag 292
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; die Rechte von Kindern 
sowie Nichtdiskriminierung und Toleranz 
zu fördern, um die Achtung der Rechte von 
Personen, die Minderheiten angehören, und 
die Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter sicherzustellen und zu 
stärken; die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung zu steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 293
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Georgios Kyrtsos, Karen Melchior, Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; die Beteiligung junger 
Menschen zu fördern; 
Nichtdiskriminierung und Toleranz zu 
fördern, um die Achtung der Rechte von 
Personen, die Minderheiten angehören, und 
die Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter sicherzustellen und zu 
stärken; die Effizienz der öffentlichen 
Verwaltung zu steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 294
Valérie Hayer, Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption, 
organisierter Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

d) die Rechtsstaatlichkeit, die 
Demokratie sowie die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
weiter zu stärken, unter anderem durch die 
Förderung einer unabhängigen Justiz, die 
Stärkung der Sicherheit und die 
Bekämpfung von Betrug, Korruption und 
schwere Korruption, organisierter 
Kriminalität und Geldwäsche, 
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug; die 
Einhaltung des Völkerrechts 
sicherzustellen; die Medienfreiheit und die 
akademische Freiheit zu stärken und 
günstige Rahmenbedingungen für die 
Zivilgesellschaft zu schaffen; den sozialen 
Dialog zu fördern; Nichtdiskriminierung 
und Toleranz zu fördern, um die Achtung 
der Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, und die Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
sicherzustellen und zu stärken; die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu 
steigern und Transparenz, 
Strukturreformen und gute 
Regierungsführung auf allen Ebenen, auch 
in den Bereichen öffentliche 
Finanzverwaltung, öffentliches 
Beschaffungswesen und staatliche 
Beihilfen, zu unterstützen; Initiativen und 
Einrichtungen zu unterstützen, die an der 
Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind;

Or. en

Änderungsantrag 295
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Schaffung der Voraussetzungen 
dafür, dass ukrainische 
Binnenvertriebene und Personen, die 
unter vorübergehendem Schutz stehen, in 
ihre Heimat zurückkehren und wieder in 
das soziale und wirtschaftliche Leben des 
Landes integriert werden können;

Or. en

Änderungsantrag 296
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

db) Bedingungen für die 
Wiedereingliederung von Kindern und 
Jugendlichen zu schaffen, unter anderem 
durch die von der EU unterstützten 
Bildungsprogramme, um gegebenenfalls 
die durch die Kriegsumstände 
entstandene Bildungslücke zu schließen; 
auf die Bedürfnisse junger 
Kriegsveteranen einzugehen, indem 
Möglichkeiten zur sozialen Integration 
und zur Bewältigung kriegsbedingter 
Traumata geschaffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 297
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) einen nachhaltigen grünen Wandel e) einen nachhaltigen grünen Wandel 
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in allen Wirtschaftssektoren, einschließlich 
des Übergangs zu einer 
kohlenstoffneutralen Wirtschaft, zu 
fördern und zu stärken; den digitalen 
Wandel als Wegbereiter einer nachhaltigen 
Entwicklung und inklusiven Wachstums zu 
fördern;

in allen Wirtschaftssektoren, einschließlich 
des Übergangs zum Netto-Null-Ziel bis 
2050 im Einklang mit dem Pariser 
Abkommen und dem Green Deal, zu 
fördern und zu stärken; Unterstützung der 
Eindämmung des Klimawandels und der 
Anpassung daran; Stärkung der 
natürlichen Lebensräume in der Ukraine 
durch Unterstützung der Einrichtung von 
Schutzgebieten im Einklang mit den 
Grundsätzen des Natura-2000-Netzes der 
EU; Verbesserung des Bewusstseins für 
und der Bekämpfung von 
Umweltkriminalität durch die vollständige 
Umsetzung des Kiewer Protokolls über 
Register zur Erfassung der Freisetzung 
und Übertragung von Schadstoffen und 
die Sicherstellung der Einhaltung des 
Naturschutzrechts; den digitalen Wandel 
als Wegbereiter einer nachhaltigen 
Entwicklung und inklusiven Wachstums zu 
fördern; Sicherstellung der ökologischen 
Wiederherstellung nach den durch den 
Krieg verursachten Umweltschäden und 
Beitrag zur Dekontaminierung, zur 
Minenräumung und zur Beseitigung 
anderer explosiver Überreste des Krieges 
sowie der durch militärische Aktivitäten 
verursachten Öl- oder 
Chemieverschmutzung; Beitrag zu den 
Bemühungen um die Dokumentation, 
Kartierung und Messung der Schäden 
und der damit verbundenen Folgen;

Or. en

Änderungsantrag 298
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Dezentralisierung und die lokale f) politische und administrative 
Dezentralisierung und die lokale 
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Entwicklung zu unterstützen. Entwicklung zu unterstützen, insbesondere 
durch die Sicherstellung einer sinnvollen 
Konsultation und gleicher Bedingungen 
für alle Regierungsebenen beim Zugang 
zu den Mitteln durch offene, faire, 
neutrale und transparente Verfahren.

Or. en

Änderungsantrag 299
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Dezentralisierung und die lokale 
Entwicklung zu unterstützen.

f) Dezentralisierung und die lokale 
Entwicklung im Einklang mit den von der 
Ukraine vorgelegten Plänen zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 300
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Unterstützung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
mit den an die Ukraine angrenzenden 
Mitgliedstaaten der EU in Bereichen wie 
Handel, Umweltschutz und Bekämpfung 
der internationalen Kriminalität.

Or. en

Änderungsantrag 301
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Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Fazilität stützt sich bei allen 
Durchführungsmodalitäten auf die 
Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 
Eigenverantwortung der Ukraine für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Zusammenarbeit beruht auf einer 
wirksamen und effizienten Zuweisung und 
Verwendung der Mittel.

(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Fazilität stützt sich bei allen 
Durchführungsmodalitäten auf die 
Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 
Eigenverantwortung der Ukraine für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Zusammenarbeit beruht auf einer 
bedarfsorientierten, wirksamen und 
effizienten Zuweisung und Verwendung 
der Mittel. Alle Parteien achten mit 
größter Sorgfalt darauf, korrupte 
Praktiken, Vetternwirtschaft, 
Vorteilnahme oder eine unangemessene 
regionale oder sektorale Konzentration 
der Ressourcenzuweisung oder -nutzung 
zu vermeiden, zu melden und zu 
bekämpfen.

Or. en

Änderungsantrag 302
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Fazilität stützt sich bei allen 
Durchführungsmodalitäten auf die 
Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 

(1) Die Zusammenarbeit im Rahmen 
der Fazilität stützt sich bei allen 
Durchführungsmodalitäten auf die 
Grundsätze für die Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und fördert 
diese gegebenenfalls, insbesondere die 
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Eigenverantwortung der Ukraine für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Zusammenarbeit beruht auf einer 
wirksamen und effizienten Zuweisung und 
Verwendung der Mittel.

gemeinsame Eigenverantwortung der 
Ukraine und der Union für die 
Entwicklungsprioritäten, die 
Ergebnisorientierung, inklusive 
Entwicklungspartnerschaften, Transparenz 
und gegenseitige Rechenschaftspflicht. Die 
Zusammenarbeit beruht auf einer 
wirksamen und effizienten Zuweisung und 
Verwendung der Mittel.

Or. en

Änderungsantrag 303
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Unterstützung aus der Fazilität 
wird zusätzlich zur Unterstützung im 
Rahmen anderer Programme und 
Instrumente der Union gewährt. 
Tätigkeiten, die für eine Finanzierung im 
Rahmen dieser Verordnung in Betracht 
kommen, können aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union unterstützt 
werden, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten deckt.

(2) Die Unterstützung aus der Fazilität 
wird zusätzlich zur Unterstützung im 
Rahmen anderer Programme und 
Instrumente der Union gewährt. 
Tätigkeiten, die für eine Finanzierung im 
Rahmen dieser Verordnung in Betracht 
kommen, können aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union unterstützt 
werden, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten deckt und eine 
angemessene Aufsicht und 
Haushaltskontrolle sichergestellt ist.

Or. en

Änderungsantrag 304
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė, Andrzej 
Halicki

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2) Die Unterstützung aus der Fazilität 
wird zusätzlich zur Unterstützung im 
Rahmen anderer Programme und 
Instrumente der Union gewährt. 
Tätigkeiten, die für eine Finanzierung im 
Rahmen dieser Verordnung in Betracht 
kommen, können aus anderen Programmen 
und Instrumenten der Union unterstützt 
werden, sofern diese Unterstützung nicht 
dieselben Kosten deckt.

(2) Die Unterstützung aus der Fazilität 
wird zusätzlich zur Unterstützung im 
Rahmen anderer Programme und 
Instrumente der Union, einschließlich des 
Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA), gewährt. Tätigkeiten, die für eine 
Finanzierung im Rahmen dieser 
Verordnung in Betracht kommen, können 
aus anderen Programmen und Instrumenten 
der Union unterstützt werden, sofern diese 
Unterstützung nicht dieselben Kosten 
deckt.

Or. en

Änderungsantrag 305
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Um die Komplementarität und 
Effizienz ihrer Maßnahmen und Initiativen 
zu fördern, arbeiten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten zusammen und 
bemühen sich, Überschneidungen 
zwischen der Hilfe im Rahmen dieser 
Verordnung und anderen Hilfen der Union, 
der Mitgliedstaaten, von Drittländern, 
multilateralen und regionalen 
Organisationen und Einrichtungen wie 
internationalen Organisationen und den 
entsprechenden internationalen 
Finanzinstitutionen, Agenturen und Gebern 
außerhalb der Union im Einklang mit den 
festgelegten Grundsätzen für die Stärkung 
der operativen Koordinierung im Bereich 
der Außenhilfe zu vermeiden, unter 
anderem durch eine verstärkte 
Koordinierung mit den Mitgliedstaaten auf 
lokaler Ebene und durch die 
Harmonisierung von Strategien und 
Verfahren, insbesondere der 
internationalen Grundsätze für die 

(3) Um die Komplementarität und 
Effizienz ihrer Maßnahmen und Initiativen 
zu fördern, arbeiten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten zusammen und 
bemühen sich, Überschneidungen 
zwischen der Hilfe im Rahmen dieser 
Verordnung und anderen Hilfen der Union, 
der Mitgliedstaaten, von Drittländern, 
multilateralen und regionalen 
Organisationen und Einrichtungen wie 
internationalen Organisationen und den 
entsprechenden internationalen 
Finanzinstitutionen, Agenturen und Gebern 
außerhalb der Union im Einklang mit den 
festgelegten Grundsätzen für die Stärkung 
der operativen Koordinierung im Bereich 
der Außenhilfe zu vermeiden, unter 
anderem durch eine verstärkte 
Koordinierung mit den Mitgliedstaaten auf 
lokaler Ebene und durch die 
Harmonisierung von Strategien und 
Verfahren, insbesondere der 
internationalen Grundsätze für die 
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Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit. Die 
Kommission erleichtert die Schaffung 
und Koordinierung dezentraler 
Durchführungsrahmen und des Know-
hows für die Zuweisung und Verwendung 
von Ressourcen, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf der Unterstützung von 
KMU und Akteuren der Zivilgesellschaft 
liegt.

Or. en

Änderungsantrag 306
David McAllister

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Um die Komplementarität und 
Effizienz ihrer Maßnahmen und Initiativen 
zu fördern, arbeiten die Kommission und 
die Mitgliedstaaten zusammen und 
bemühen sich, Überschneidungen 
zwischen der Hilfe im Rahmen dieser 
Verordnung und anderen Hilfen der Union, 
der Mitgliedstaaten, von Drittländern, 
multilateralen und regionalen 
Organisationen und Einrichtungen wie 
internationalen Organisationen und den 
entsprechenden internationalen 
Finanzinstitutionen, Agenturen und Gebern 
außerhalb der Union im Einklang mit den 
festgelegten Grundsätzen für die Stärkung 
der operativen Koordinierung im Bereich 
der Außenhilfe zu vermeiden, unter 
anderem durch eine verstärkte 
Koordinierung mit den Mitgliedstaaten auf 
lokaler Ebene und durch die 
Harmonisierung von Strategien und 
Verfahren, insbesondere der 
internationalen Grundsätze für die 
Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit.

(3) Um die Komplementarität und 
Effizienz ihrer Maßnahmen und Initiativen 
zu fördern, nutzen die Kommission und die 
Mitgliedstaaten wirksam das Konzept des 
„Team Europa“, Überschneidungen 
zwischen der Hilfe im Rahmen dieser 
Verordnung und anderen Hilfen der Union, 
der Mitgliedstaaten, von Drittländern, 
multilateralen und regionalen 
Organisationen und Einrichtungen wie 
internationalen Organisationen und den 
entsprechenden internationalen 
Finanzinstitutionen, Agenturen und Gebern 
außerhalb der Union im Einklang mit den 
festgelegten Grundsätzen für die Stärkung 
der operativen Koordinierung im Bereich 
der Außenhilfe zu vermeiden, unter 
anderem durch eine verstärkte 
Koordinierung mit den Mitgliedstaaten auf 
lokaler Ebene und durch die 
Harmonisierung von Strategien und 
Verfahren, insbesondere der 
internationalen Grundsätze für die 
Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit.
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Or. en

Änderungsantrag 307
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
Umweltschutz, Menschenrechte, 
Demokratie, Gleichstellung der 
Geschlechter und gegebenenfalls 
Katastrophenvorsorge durchgängig 
berücksichtigt werden und Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung unterstützt 
werden, um integrierte Maßnahmen zu 
fördern, mit denen sich positive 
Nebeneffekte und in kohärenter Weise 
mehrere Ziele zugleich erreichen lassen. 
Dabei sollten „verlorene Investitionen“ 
vermieden werden und die Grundsätze 
„Verursache keinen Schaden“ und 
„Niemanden zurücklassen“ sowie das 
dem europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten werden.

(4) Die Aktivitäten im Rahmen der 
Fazilität müssen den Klima- und 
Umweltstandards der EU entsprechen 
und alle Ausgaben müssen einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterzogen werden. Bei den Tätigkeiten 
im Rahmen der Fazilität sollten 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel, Umweltschutz und 
Erhaltung der Ökosysteme, 
Menschenrechte, Demokratie, 
Gleichstellung der Geschlechter und 
gegebenenfalls Katastrophenvorsorge und 
nachhaltige Wasserbewirtschaftung 
durchgängig berücksichtigt werden und 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung 
unterstützt werden, um integrierte 
Maßnahmen zu fördern, mit denen sich 
positive Nebeneffekte und in kohärenter 
Weise mehrere Ziele zugleich erreichen 
lassen. Dabei sollten „verlorene 
Investitionen“ vermieden werden und mit 
dem Grundsatz „Verursache keinen 
erheblichen Schaden“ im Sinne von 
Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 
sowie mit dem europäischen Grünen Deal 
zugrunde liegenden Prinzip der 
Nachhaltigkeit vereinbar sein und sich an 
dem Grundsatz „Niemanden 
zurücklassen“ orientieren.

Or. en
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Änderungsantrag 308
Vlad Gheorghe

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
Umweltschutz, Menschenrechte, 
Demokratie, Gleichstellung der 
Geschlechter und gegebenenfalls 
Katastrophenvorsorge durchgängig 
berücksichtigt werden und Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung unterstützt 
werden, um integrierte Maßnahmen zu 
fördern, mit denen sich positive 
Nebeneffekte und in kohärenter Weise 
mehrere Ziele zugleich erreichen lassen. 
Dabei sollten „verlorene Investitionen“ 
vermieden werden und die Grundsätze 
„Verursache keinen Schaden“ und 
„Niemanden zurücklassen“ sowie das dem 
europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten werden.

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
Umweltschutz, Menschenrechte, 
Demokratie, Gleichstellung der 
Geschlechter und gegebenenfalls 
Katastrophenvorsorge durchgängig 
berücksichtigt werden und Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung unterstützt 
werden, um integrierte Maßnahmen zu 
fördern, mit denen sich positive 
Nebeneffekte und in kohärenter Weise 
mehrere Ziele zugleich erreichen lassen. 
Dabei sollten „verlorene Investitionen“ 
vermieden werden und mit den 
Grundsätzen „Verursache keinen 
Schaden“ und „Niemanden zurücklassen“ 
in einem vom Krieg zerrütteten Land 
sowie mit dem europäischen Grünen Deal 
zugrunde liegenden Prinzip der 
Nachhaltigkeit so weit wie möglich 
vereinbar sein.

Or. en

Änderungsantrag 309
Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
Umweltschutz, Menschenrechte, 
Demokratie, Gleichstellung der 

(4) Bei den Tätigkeiten im Rahmen der 
Fazilität sollten Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel, 
Umweltschutz, Menschenrechte, 
Demokratie, Gleichstellung der 
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Geschlechter und gegebenenfalls 
Katastrophenvorsorge durchgängig 
berücksichtigt werden und Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung unterstützt 
werden, um integrierte Maßnahmen zu 
fördern, mit denen sich positive 
Nebeneffekte und in kohärenter Weise 
mehrere Ziele zugleich erreichen lassen. 
Dabei sollten „verlorene Investitionen“ 
vermieden werden und die Grundsätze 
„Verursache keinen Schaden“ und 
„Niemanden zurücklassen“ sowie das dem 
europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten werden.

Geschlechter und gegebenenfalls 
Katastrophenvorsorge und nukleare 
Sicherheit durchgängig berücksichtigt 
werden und Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung unterstützt werden, um 
integrierte Maßnahmen zu fördern, mit 
denen sich positive Nebeneffekte und in 
kohärenter Weise mehrere Ziele zugleich 
erreichen lassen. Dabei sollten „verlorene 
Investitionen“ vermieden werden und die 
Grundsätze „Verursache keinen Schaden“ 
und „Niemanden zurücklassen“ sowie das 
dem europäischen Grünen Deal zugrunde 
liegende Prinzip der Nachhaltigkeit 
eingehalten werden.

Or. en

Änderungsantrag 310
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Aus der Fazilität werden keine 
Tätigkeiten oder Maßnahmen unterstützt, 
die mit dem gegebenenfalls vorhandenen 
nationalen Energie- und Klimaplan der 
Ukraine und dem national festgelegten 
Beitrag der Ukraine im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris unvereinbar 
sind oder Investitionen in fossile 
Brennstoffe fördern oder erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
oder das Klima haben, es sei denn, die 
Tätigkeiten oder Maßnahmen sind 
unbedingt erforderlich, um die Ziele der 
Fazilität zu erreichen, wobei der 
Notwendigkeit Rechnung getragen wird, 
die durch den Krieg beschädigte 
Infrastruktur auf widerstandsfähige Weise 
wiederaufzubauen und zu modernisieren, 
und sie gegebenenfalls mit zweckmäßigen 

(5) Aus der Fazilität werden keine 
Tätigkeiten oder Maßnahmen unterstützt, 
die nicht dem Grundsatz „Verursache 
keinen erheblichen Schaden“ entsprechen 
oder die mit dem vorhandenen nationalen 
Energie- und Klimaplan der Ukraine und 
dem national festgelegten Beitrag der 
Ukraine im Rahmen des Übereinkommens 
von Paris unvereinbar sind oder 
Investitionen in fossile Brennstoffe fördern 
oder erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt, das Klima oder die 
Biodiversität haben, um die Ziele der 
Fazilität zu erreichen, wobei der 
Notwendigkeit Rechnung getragen wird, 
die durch den Krieg beschädigte 
Infrastruktur auf widerstandsfähige Weise 
wiederaufzubauen und zu modernisieren 
sowie die Natur wiederherzustellen, und 
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Maßnahmen einhergehen, die der 
Vermeidung, Verhinderung oder 
Verringerung dieser Auswirkungen dienen 
und diese Auswirkungen nach Möglichkeit 
kompensieren.

sie gegebenenfalls mit zweckmäßigen 
Maßnahmen einhergehen, die der 
Vermeidung, Verhinderung oder 
Verringerung dieser Auswirkungen dienen 
und diese Auswirkungen nach Möglichkeit 
kompensieren.

Or. en

Änderungsantrag 311
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Aus der Fazilität werden keine 
Tätigkeiten oder Maßnahmen unterstützt, 
die mit dem gegebenenfalls vorhandenen 
nationalen Energie- und Klimaplan der 
Ukraine und dem national festgelegten 
Beitrag der Ukraine im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris unvereinbar 
sind oder Investitionen in fossile 
Brennstoffe fördern oder erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
oder das Klima haben, es sei denn, die 
Tätigkeiten oder Maßnahmen sind 
unbedingt erforderlich, um die Ziele der 
Fazilität zu erreichen, wobei der 
Notwendigkeit Rechnung getragen wird, 
die durch den Krieg beschädigte 
Infrastruktur auf widerstandsfähige Weise 
wiederaufzubauen und zu modernisieren, 
und sie gegebenenfalls mit zweckmäßigen 
Maßnahmen einhergehen, die der 
Vermeidung, Verhinderung oder 
Verringerung dieser Auswirkungen dienen 
und diese Auswirkungen nach Möglichkeit 
kompensieren.

(5) Aus der Fazilität werden keine 
Tätigkeiten oder Maßnahmen unterstützt, 
die mit dem gegebenenfalls vorhandenen 
nationalen Energie- und Klimaplan der 
Ukraine und dem national festgelegten 
Beitrag der Ukraine im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris unvereinbar 
sind oder erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt oder das 
Klima haben, es sei denn, die Tätigkeiten 
oder Maßnahmen sind unbedingt 
erforderlich, um die Ziele der Fazilität zu 
erreichen, wobei der Notwendigkeit 
Rechnung getragen wird, die durch den 
Krieg beschädigte Infrastruktur auf 
widerstandsfähige Weise 
wiederaufzubauen und zu modernisieren, 
und sie gegebenenfalls mit zweckmäßigen 
Maßnahmen einhergehen, die der 
Vermeidung, Verhinderung oder 
Verringerung dieser Auswirkungen dienen 
und diese Auswirkungen nach Möglichkeit 
kompensieren.

Or. en
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Änderungsantrag 312
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Im Einklang mit dem Grundsatz 
einer inklusiven Partnerschaft 
gewährleistet die Kommission, wo dies 
angebracht erscheint, dass wichtige 
Interessenträger, einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, Sozialpartner und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
ordnungsgemäß konsultiert werden und 
rechtzeitig Zugang zu den einschlägigen 
Informationen erhalten, damit sie bei der 
Konzeption und Umsetzung der im 
Rahmen der Fazilität förderfähigen 
Maßnahmen und den sie begleitenden 
Überwachungsprozessen sinnvoll 
mitwirken können. Die Kommission 
fördert insbesondere die Einbeziehung 
regionaler, lokaler, städtischer und 
anderer Behörden im Einklang mit dem 
Grundsatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen und unter Berücksichtigung eines 
Bottom-up Ansatzes. Die Kommission 
fördert die Koordinierung unter den 
einschlägigen Beteiligten.

(6) Im Einklang mit dem Grundsatz 
einer inklusiven Partnerschaft 
gewährleistet die Kommission, wo dies 
angebracht erscheint, dass wichtige 
Interessenträger, einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, Sozialpartner und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
ordnungsgemäß konsultiert werden und 
rechtzeitig Zugang zu den einschlägigen 
Informationen erhalten, damit sie bei der 
Konzeption und Umsetzung der im 
Rahmen der Fazilität förderfähigen 
Maßnahmen und den sie begleitenden 
Überwachungsprozessen sinnvoll 
mitwirken können. Diese Beteiligung soll 
den Pluralismus der ukrainischen 
Gesellschaft und Geschäftswelt 
repräsentieren. Die Kommission fördert 
insbesondere die Einbeziehung der 
Werchowna Rada sowie regionaler oder 
lokaler Vertretungsorgane und Behörden 
im Einklang mit dem Grundsatz der 
Steuerung auf mehreren Ebenen und unter 
Berücksichtigung eines Bottom-up 
Ansatzes. Die Kommission stellt sicher, 
dass die Werchowna Rada vor der 
Einreichung des Plans bei der 
Europäischen Kommission in 
angemessener Weise zum gesamten Plan 
konsultiert wird und in der Lage ist, 
während und nach der Laufzeit der 
Fazilität ihren Untersuchungs- und 
Überwachungspflichten in vollem 
Umfang nachzukommen. Die 
Kommission bewertet fortlaufend, 
inwieweit die Beteiligung der Akteure fair 
und repräsentativ für den 
Interessenpluralismus in der 
ukrainischen Gesellschaft und Wirtschaft 
ist, indem sie insbesondere prüft, ob 
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Akteure unterschiedlicher Größe und mit 
unterschiedlichen oder gegensätzlichen 
Interessen angemessen konsultiert 
wurden. Die Kommission fördert die 
Koordinierung zwischen den einschlägigen 
Interessenträgern. Die Kommission stellt 
sicher, dass die ukrainische 
Zivilgesellschaft in der Lage ist, der 
Kommission alle von ihr festgestellten 
Unregelmäßigkeiten über geeignete 
ständige Kanäle und Plattformen direkt 
zu melden.

Or. en

Änderungsantrag 313
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Im Einklang mit dem Grundsatz 
einer inklusiven Partnerschaft 
gewährleistet die Kommission, wo dies 
angebracht erscheint, dass wichtige 
Interessenträger, einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, Sozialpartner und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
ordnungsgemäß konsultiert werden und 
rechtzeitig Zugang zu den einschlägigen 
Informationen erhalten, damit sie bei der 
Konzeption und Umsetzung der im 
Rahmen der Fazilität förderfähigen 
Maßnahmen und den sie begleitenden 
Überwachungsprozessen sinnvoll 
mitwirken können. Die Kommission 
fördert insbesondere die Einbeziehung 
regionaler, lokaler, städtischer und anderer 
Behörden im Einklang mit dem Grundsatz 
der Steuerung auf mehreren Ebenen und 
unter Berücksichtigung eines Bottom-up 
Ansatzes. Die Kommission fördert die 
Koordinierung unter den einschlägigen 
Beteiligten.

(6) Im Einklang mit dem Grundsatz 
einer inklusiven Partnerschaft 
gewährleistet die Kommission, wo dies 
angebracht erscheint, dass wichtige 
Interessenträger, einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, Sozialpartner und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
ordnungsgemäß konsultiert werden und 
rechtzeitig Zugang zu den einschlägigen 
Informationen erhalten, damit sie bei der 
Konzeption und Umsetzung der im 
Rahmen der Fazilität förderfähigen 
Maßnahmen und den sie begleitenden 
Überwachungsprozessen sinnvoll 
mitwirken können. Zu diesem Zweck 
fördert die Kommission die Bemühungen 
um mehr Zugänglichkeit und 
Einbeziehung der verschiedenen 
Gemeinschaften in der Ukraine. 
Besonderes Augenmerk legt die 
Kommission auf die Beteiligung von 
Frauen an den Konsultationen sowie auf 
die Einbeziehung schutzbedürftiger 
Gruppen, wie Kriegsveteranen und 
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Menschen mit Behinderungen. Die 
Kommission fördert insbesondere die 
Einbeziehung regionaler, lokaler, 
städtischer und anderer Behörden im 
Einklang mit dem Grundsatz der Steuerung 
auf mehreren Ebenen und unter 
Berücksichtigung eines Bottom-up 
Ansatzes. Die Kommission fördert die 
Koordinierung unter den einschlägigen 
Beteiligten.

Or. en

Änderungsantrag 314
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission leistet in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
ihren Beitrag zur Einhaltung der von der 
Union eingegangenen Verpflichtungen in 
Bezug auf mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung 
von Hilfe, unter anderem indem sie die 
Anwendung und Stärkung interner 
Kontrollsysteme und der 
Betrugsbekämpfungspolitik fördert und 
über webbasierte Datenbanken 
Informationen über den Umfang von 
Hilfen und ihre Zuteilung zur Verfügung 
stellt, wobei sie gewährleistet, dass die 
Angaben vergleichbar und leicht 
zugänglich sind sowie leicht ausgetauscht 
und veröffentlicht werden können.

(7) Die Kommission stellt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Einhaltung der von der Union 
eingegangenen Verpflichtungen in Bezug 
auf mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung 
von Hilfe sicher, unter anderem indem sie 
die vollständige Umsetzung des 
Übereinkommens von Aarhus sowie die 
Anwendung und Stärkung interner 
Kontrollsysteme und der 
Betrugsbekämpfungspolitik fördert. Die 
Kommission stellt über ein zentrales 
Webportal Informationen über den 
Umfang von Hilfen und ihre Zuteilung 
öffentlich zur Verfügung, in dem die 
Namen oder die Rechtsform der 2 000 
größten Endempfängers und aller 
Endempfängers, die kumulierte Beträge 
von mehr als 50 000 EUR erhalten haben, 
sowie die erhaltenen Gesamtbeträge 
angegeben sind, wobei sie gewährleistet, 
dass die Angaben aktuell, leicht 
zugänglich, in maschinenlesbarem 
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Format verfügbar und vergleichbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 315
Viola von Cramon-Taubadel
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission leistet in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
ihren Beitrag zur Einhaltung der von der 
Union eingegangenen Verpflichtungen in 
Bezug auf mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung 
von Hilfe, unter anderem indem sie die 
Anwendung und Stärkung interner 
Kontrollsysteme und der 
Betrugsbekämpfungspolitik fördert und 
über webbasierte Datenbanken 
Informationen über den Umfang von 
Hilfen und ihre Zuteilung zur Verfügung 
stellt, wobei sie gewährleistet, dass die 
Angaben vergleichbar und leicht 
zugänglich sind sowie leicht ausgetauscht 
und veröffentlicht werden können.

(7) Die Kommission stellt in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
die Einhaltung der von der Union 
eingegangenen Verpflichtungen in Bezug 
auf mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung 
von Hilfe sicher, unter anderem indem sie 
die vollständige Umsetzung des 
Übereinkommens von Aarhus und die 
Anwendung und Stärkung interner 
Kontrollsysteme und der 
Betrugsbekämpfungspolitik fördert, indem 
sie die elektronischen Erklärungen für 
ukrainische Beamte wieder einführt und 
sie unverzüglich und rückwirkend 
veröffentlicht. Die Kommission stellt über 
ein zentrales Webportal die Informationen 
über den Umfang von Hilfen und ihre 
Zuteilung öffentlich zur Verfügung, indem 
sie die Namen oder die Rechtsform der 
2 000 größten Endempfänger und aller 
Endempfänger, die kumulierte Beträge 
von mehr als 50 000 EUR erhalten haben, 
sowie die erhaltenen Gesamtbeträge 
angibt, wobei sie gewährleistet, dass die 
Angaben aktuell, leicht zugänglich, in 
maschinenlesbarem Format verfügbar 
und vergleichbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 316
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Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission leistet in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
ihren Beitrag zur Einhaltung der von der 
Union eingegangenen Verpflichtungen in 
Bezug auf mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung 
von Hilfe, unter anderem indem sie die 
Anwendung und Stärkung interner 
Kontrollsysteme und der 
Betrugsbekämpfungspolitik fördert und 
über webbasierte Datenbanken 
Informationen über den Umfang von 
Hilfen und ihre Zuteilung zur Verfügung 
stellt, wobei sie gewährleistet, dass die 
Angaben vergleichbar und leicht 
zugänglich sind sowie leicht ausgetauscht 
und veröffentlicht werden können.

(7) Die Kommission leistet in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
ihren Beitrag zur Einhaltung der von der 
Union eingegangenen Verpflichtungen in 
Bezug auf mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Bereitstellung 
von Hilfe, unter anderem indem sie die 
Anwendung und Stärkung interner 
Kontrollsysteme und der 
Betrugsbekämpfungspolitik fördert und 
über ein zentrales Webportal 
Informationen über den Umfang von 
Hilfen und ihre Zuteilung zur Verfügung 
stellt, wobei sie gewährleistet, dass die 
Angaben vergleichbar und leicht 
zugänglich sind sowie leicht ausgetauscht 
und veröffentlicht werden können. Die auf 
diesem Webportal verfügbaren Daten sind 
für das Europäische Parlament und die 
Werchowna Rada der Ukraine 
zugänglich.

Or. en

Änderungsantrag 317
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems auf allen 
Regierungsebenen, angemessene 
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respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

Kontrollen und Gegenkontrollen, 
darunter transparente und institutionelle 
Prozesse der Mittelzuweisung- und -
überwachung und die Rechtsstaatlichkeit, 
freie und faire Wahlen im Einklang mit 
der ukrainischen Verfassung 
aufrechterhält und respektiert um die 
Achtung der Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte von Personen, 
die Minderheiten angehören, zu 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 318
Dimitrios Papadimoulis
im Namen der Fraktion The Left

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine wirksame 
demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, die Medienfreiheit 
und die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält 
und respektiert, die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet und wirksame Maßnahmen 
zum Schutz der finanziellen Interessen 
der Union ergreift, insbesondere 
hinsichtlich der Verhütung, Aufdeckung 
und Korrektur von Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten.

Or. en

Änderungsantrag 319
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda, Özlem Demirel
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine zur 
Aufrechterhaltung und Achtung 
wirksamer demokratischer Mechanismen 
zurückkehrt, einschließlich der 
Aufhebung des Verbots mehrerer 
Oppositionsparteien, der 
Wiederherstellung des parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, der 
Wiederherstellung der 
Tarifverhandlungsrechte der 
Arbeitnehmer, der Aufhebung des Verbots 
oppositioneller Medienorganisationen 
und der Beendigung der Angriffe auf die 
Pressefreiheit, der Aufrechterhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit und der 
Gewährleistung der Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören.

Or. en

Änderungsantrag 320
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit 
aufrechterhält und respektiert und die 
Achtung der Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte von Personen, 
die Minderheiten angehören, gewährleistet; 
Sie würde auch eine stärkere 
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gewährleistet. Konzentration auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit umfassen, die für 
den Beitrittsprozess der Ukraine in die EU 
entscheidend sind.

Or. en

Änderungsantrag 321
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert, die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet und weiterhin die 
Korruption bekämpft und angemessene 
Schutzmaßnahmen und Institutionen zu 
ihrer Bekämpfung aufbaut;

Or. en

Änderungsantrag 322
Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
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wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet und auf eine stärkere 
Beteiligung von Frauen an 
Entscheidungsprozessen hinarbeitet.

Or. en

Änderungsantrag 323
Joachim Kuhs, Eric Minardi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

(1) Eine Vorbedingung für die 
Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert, Betrug und Korruption 
bekämpft und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

Or. en

Änderungsantrag 324
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Eine Vorbedingung für die (1) Eine Vorbedingung für die 
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Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält und 
respektiert und die Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die Minderheiten angehören, 
gewährleistet.

Unterstützung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität ist, dass die Ukraine weiterhin 
wirksame demokratische Mechanismen, 
einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems mit einer 
demokratischen Opposition, und die 
Rechtsstaatlichkeit aufrechterhält, 
entwickelt und respektiert und die Achtung 
der Menschenrechte, einschließlich der 
Rechte von Personen, die Minderheiten 
angehören, gewährleistet.

Or. en

Änderungsantrag 325
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission überwacht die 
Erfüllung der in Absatz 1 genannten 
Vorbedingung im Vorfeld von 
Auszahlungen an die Ukraine im Rahmen 
der Fazilität und während der gesamten 
Laufzeit der im Rahmen der Fazilität 
geleisteten Unterstützung unter 
gebührender Berücksichtigung des 
regelmäßigen Erweiterungsberichts der 
Kommission. Die Kommission kann einen 
Beschluss erlassen, in dem sie feststellt, 
dass diese Vorbedingung nicht erfüllt ist, 
und insbesondere die Zahlungen gemäß 
Artikel 25 aussetzen, unabhängig davon, 
ob die in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Bedingungen erfüllt sind. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
auch die Umstände in der Ukraine und die 
Folgen der dortigen Anwendung des 
Kriegsrechts.

(2) Die Kommission überwacht die 
Erfüllung der in Absatz 1 genannten 
Vorbedingung im Vorfeld von 
Auszahlungen an die Ukraine im Rahmen 
der Fazilität und während der gesamten 
Laufzeit der im Rahmen der Fazilität 
geleisteten Unterstützung unter 
gebührender Berücksichtigung des 
regelmäßigen Erweiterungsberichts der 
Kommission. Die Kommission 
berücksichtigt dabei die einschlägigen 
Empfehlungen internationaler Gremien 
wie des Europarats und seiner Venedig-
Kommission. Die Kommission kann einen 
Beschluss erlassen, in dem sie feststellt, 
dass diese Vorbedingung nicht erfüllt ist, 
und insbesondere die Zahlungen gemäß 
Artikel 25 aussetzen, unabhängig davon, 
ob die in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Bedingungen erfüllt sind. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
auch die Umstände in der Ukraine und die 
Folgen der dortigen Anwendung des 
Kriegsrechts.
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Or. en

Änderungsantrag 326
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission überwacht die 
Erfüllung der in Absatz 1 genannten 
Vorbedingung im Vorfeld von 
Auszahlungen an die Ukraine im Rahmen 
der Fazilität und während der gesamten 
Laufzeit der im Rahmen der Fazilität 
geleisteten Unterstützung unter 
gebührender Berücksichtigung des 
regelmäßigen Erweiterungsberichts der 
Kommission. Die Kommission kann einen 
Beschluss erlassen, in dem sie feststellt, 
dass diese Vorbedingung nicht erfüllt ist, 
und insbesondere die Zahlungen gemäß 
Artikel 25 aussetzen, unabhängig davon, 
ob die in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Bedingungen erfüllt sind. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
auch die Umstände in der Ukraine und die 
Folgen der dortigen Anwendung des 
Kriegsrechts.

(2) Die Kommission überwacht die 
Erfüllung der in Absatz 1 genannten 
Vorbedingung im Vorfeld von 
Auszahlungen an die Ukraine im Rahmen 
der Fazilität und während der gesamten 
Laufzeit der im Rahmen der Fazilität 
geleisteten Unterstützung unter 
gebührender Berücksichtigung des 
regelmäßigen Erweiterungsberichts der 
Kommission. Die Kommission kann einen 
Beschluss erlassen, in dem sie feststellt, 
dass diese Vorbedingung nicht erfüllt ist, 
und insbesondere die Zahlungen gemäß 
Artikel 25 aussetzen, unabhängig davon, 
ob die in Artikel 15 Absatz 2 genannten 
Bedingungen erfüllt sind. Bei ihrer 
Bewertung berücksichtigt die Kommission 
auch die Umstände in der Ukraine und die 
Folgen der dortigen Anwendung des 
Kriegsrechts. Die Bewertung der 
Kommission wird gleichzeitig dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 327
Joachim Kuhs, Eric Minardi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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a) 78 % in Form einer nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
gemäß Kapitel III dieser Verordnung,

a) 78 % in Form einer rückzahlbaren 
finanziellen Unterstützung gemäß Kapitel 
III dieser Verordnung, Die Rückzahlung 
beginnt innerhalb des für die Ukraine 
realistischen Zeitrahmens;

Or. en

Änderungsantrag 328
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) 78 % in Form einer nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
gemäß Kapitel III dieser Verordnung,

a) 67 % in Form einer nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
gemäß Kapitel III dieser Verordnung,

Or. en

Änderungsantrag 329
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) 16 % für Ausgaben gemäß 
Kapitel IV,

b) 24 % für Ausgaben gemäß 
Kapitel IV,

Or. en

Änderungsantrag 330
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) 5 % für Ausgaben gemäß 
Kapitel V,

c) 8 % für Ausgaben gemäß 
Kapitel V,

Or. en

Änderungsantrag 331
David McAllister

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die finanzielle Unterstützung gemäß 
Kapitel III in Form eines Darlehens steht 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2027 in einer Höhe von 
bis zu 50 000 000 000 EUR zur Verfügung.

Die finanzielle Unterstützung gemäß 
Kapitel III in Form eines Darlehens steht 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2027 in einer Höhe von 
bis zu 50 000 000 000 EUR zu jeweiligen 
Preisen für alle Formen der Finanzhilfe 
zur Verfügung.

Or. en

Änderungsantrag 332
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die finanzielle Unterstützung gemäß 
Kapitel III in Form eines Darlehens steht 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2027 in einer Höhe von 
bis zu 50 000 000 000 EUR zur Verfügung.

Die finanzielle Unterstützung gemäß 
Kapitel III in Form eines Darlehens steht 
für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2027 in einer Höhe von 
mindestens 50 000 000 000 EUR zur 
Verfügung.

Or. en
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Änderungsantrag 333
Eider Gardiazabal Rubial, Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Summe der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bereitgestellten Mittel 
darf für den Zeitraum 2024 bis 2027 
50 000 000 000 EUR nicht überschreiten.

(3) Die Summe der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bereitgestellten Mittel 
darf für den Zeitraum 2024 bis 2027 
50 000 000 000 EUR nicht überschreiten. 
Die Beträge werden von der 
Haushaltsbehörde jährlich über die 
Obergrenzen des mehrjährigen 
Finanzrahmens hinaus in den Haushalt 
eingestellt. Der Eingliederungsplan für 
die ukrainische Reserve besteht aus 
zusätzlichen Haushaltslinien, die den 
einzelnen Säulen entsprechen, in die der 
Vorschlag gegliedert ist.

Or. en

Änderungsantrag 334
David McAllister

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Summe der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bereitgestellten Mittel 
darf für den Zeitraum 2024 bis 2027 
50 000 000 000 EUR nicht überschreiten.

(3) Die Summe der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bereitgestellten Mittel 
darf für den Zeitraum 2024 bis 2027 
50 000 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen 
nicht überschreiten.

Or. en

Änderungsantrag 335
Vlad Gheorghe, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Summe der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bereitgestellten Mittel 
darf für den Zeitraum 2024 bis 2027 
50 000 000 000 EUR nicht überschreiten.

(3) Die Summe der gemäß den 
Absätzen 1 und 2 bereitgestellten Mittel 
beträgt für den Zeitraum 2024 bis 2027 
mindestens 50 000 000 000 EUR.

Or. en

Änderungsantrag 336
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die in Absatz 1 Buchstabe d und 
Absatz 4 genannten Mittel können für 
technische und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität verwendet 
werden, etwa für vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die für die 
Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Studien, 
Expertentreffen, Konsultationen mit den 
ukrainischen Behörden, Konferenzen, die 
Konsultation von Interessenträgern, 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, 
einschließlich inklusiver Outreach-
Maßnahmen und der Vermittlung der 
politischen Prioritäten der Union nach 
außen, soweit sie in Bezug zu den 
allgemeinen Zielen dieser Verordnung 
stehen, Ausgaben für IT-Netze mit 
Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung 
und -austausch sowie alle sonstigen 
Ausgaben für technische und 
administrative Unterstützung, die der 
Kommission für die Verwaltung der 
Fazilität am Sitz und in den Delegationen 
der Union entstehen. Die Ausgaben können 
auch die Kosten anderer unterstützender 
Tätigkeiten wie Qualitätskontrolle und 

(5) Die in Absatz 1 Buchstabe d und 
Absatz 4 genannten Mittel können für 
technische und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität sowohl für die 
EU als auch für ukrainische 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
Experten verwendet werden, etwa für 
vorbereitende Maßnahmen, Überwachung, 
Kontrolle, Prüfung und Evaluierung, die 
für die Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Studien, 
Expertentreffen, Konsultationen mit den 
ukrainischen Behörden, Konferenzen, die 
Konsultation von Interessenträgern, 
einschließlich lokaler und regionaler 
Behörden und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich 
inklusiver Outreach-Maßnahmen und der 
Vermittlung der politischen Prioritäten der 
Union nach außen, soweit sie in Bezug zu 
den allgemeinen Zielen dieser Verordnung 
stehen, Ausgaben für IT-Netze mit 
Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung 
und -austausch sowie alle sonstigen 
Ausgaben für technische und 
administrative Unterstützung, die der 
Kommission für die Verwaltung der 
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Monitoring von Projekten vor Ort sowie 
die Kosten für Peer-Beratung und Experten 
für die Bewertung und Durchführung von 
Reformen und Investitionen abdecken.

Fazilität am Sitz und in den Delegationen 
der Union entstehen. Die Ausgaben können 
auch die Kosten anderer unterstützender 
Tätigkeiten wie Qualitätskontrolle und 
unabhängiges Monitoring von Projekten 
vor Ort sowie die Kosten für Peer-
Beratung und Experten für die Bewertung 
und Durchführung von Reformen und 
Investitionen abdecken.

Or. en

Änderungsantrag 337
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die in Absatz 1 Buchstabe d und 
Absatz 4 genannten Mittel können für 
technische und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität verwendet 
werden, etwa für vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die für die 
Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Studien, 
Expertentreffen, Konsultationen mit den 
ukrainischen Behörden, Konferenzen, die 
Konsultation von Interessenträgern, 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, 
einschließlich inklusiver Outreach-
Maßnahmen und der Vermittlung der 
politischen Prioritäten der Union nach 
außen, soweit sie in Bezug zu den 
allgemeinen Zielen dieser Verordnung 
stehen, Ausgaben für IT-Netze mit 
Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung 
und -austausch sowie alle sonstigen 
Ausgaben für technische und 
administrative Unterstützung, die der 
Kommission für die Verwaltung der 
Fazilität am Sitz und in den Delegationen 

(5) Die in Absatz 1 Buchstabe d und 
Absatz 4 genannten Mittel können für 
technische und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität verwendet 
werden, etwa für vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die für die 
Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Studien, 
Expertentreffen, die Konsultation von 
Interessenträgern, einschließlich lokaler 
und regionaler Behörden und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, 
einschließlich inklusiver Outreach-
Maßnahmen, soweit sie eng in Bezug zu 
den allgemeinen Zielen dieser Verordnung 
stehen, Ausgaben für IT-Netze mit 
Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung 
und -austausch sowie alle sonstigen 
Ausgaben für technische und 
administrative Unterstützung, die der 
Kommission für die Verwaltung der 
Fazilität am Sitz und in den Delegationen 
der Union entstehen. Die Ausgaben können 
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der Union entstehen. Die Ausgaben können 
auch die Kosten anderer unterstützender 
Tätigkeiten wie Qualitätskontrolle und 
Überwachung von Projekten vor Ort sowie 
die Kosten für Peer-Beratung und Experten 
für die Bewertung und Durchführung von 
Reformen und Investitionen abdecken.

auch die Kosten anderer unterstützender 
Tätigkeiten wie Qualitätskontrolle und 
Überwachung von Projekten vor Ort sowie 
die Kosten für Peer-Beratung und Experten 
für die Bewertung und Durchführung von 
Reformen und Investitionen abdecken.

Or. en

Änderungsantrag 338
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die in Absatz 1 Buchstabe d und 
Absatz 4 genannten Mittel können für 
technische und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität verwendet 
werden, etwa für vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die für die 
Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Studien, 
Expertentreffen, Konsultationen mit den 
ukrainischen Behörden, Konferenzen, die 
Konsultation von Interessenträgern, 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, 
einschließlich inklusiver Outreach-
Maßnahmen und der Vermittlung der 
politischen Prioritäten der Union nach 
außen, soweit sie in Bezug zu den 
allgemeinen Zielen dieser Verordnung 
stehen, Ausgaben für IT-Netze mit 
Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung 
und -austausch sowie alle sonstigen 
Ausgaben für technische und 
administrative Unterstützung, die der 
Kommission für die Verwaltung der 
Fazilität am Sitz und in den Delegationen 
der Union entstehen. Die Ausgaben können 
auch die Kosten anderer unterstützender 
Tätigkeiten wie Qualitätskontrolle und 

(5) Die in Absatz 1 Buchstabe d und 
Absatz 4 genannten Mittel können für 
technische und administrative Hilfe bei der 
Durchführung der Fazilität verwendet 
werden, etwa für vorbereitende 
Maßnahmen, Überwachung, Kontrolle, 
Prüfung und Evaluierung, die für die 
Verwaltung der Fazilität und die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich 
sind, insbesondere für Schulungen, 
Studien, Expertentreffen, Konsultationen 
mit den ukrainischen Behörden, 
Konferenzen, die Konsultation von 
Interessenträgern, Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich 
inklusiver Outreach-Maßnahmen und der 
Vermittlung der politischen Prioritäten der 
Union nach außen, soweit sie in Bezug zu 
den allgemeinen Zielen dieser Verordnung 
stehen, Ausgaben für IT-Netze mit 
Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung 
und -austausch sowie alle sonstigen 
Ausgaben für technische und 
administrative Unterstützung, die der 
Kommission für die Verwaltung der 
Fazilität am Sitz und in den Delegationen 
der Union entstehen. Die Ausgaben können 
auch die Kosten anderer unterstützender 
Tätigkeiten wie Qualitätskontrolle und 



AM\1285318DE.docx 63/174 PE752.875v01-00

DE

Überwachung von Projekten vor Ort sowie 
die Kosten für Peer-Beratung und Experten 
für die Bewertung und Durchführung von 
Reformen und Investitionen abdecken.

Überwachung von Projekten vor Ort sowie 
die Kosten für Peer-Beratung und Experten 
für die Bewertung und Durchführung von 
Reformen und Investitionen abdecken.

Or. en

Änderungsantrag 339
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 - Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusätzliche Finanzbeiträge zur Fazilität 
können von Mitgliedstaaten, Drittländern, 
internationalen Organisationen, 
internationalen Finanzinstitutionen oder 
anderen Gebern geleistet werden. Diese 
Beiträge gelten als externe 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne des 
Artikels 21 Absatz 2 Buchstaben a 
Ziffer ii, d und e der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046.

Zusätzliche Finanzbeiträge zur Fazilität 
können von Mitgliedstaaten, Drittländern, 
internationalen Organisationen, 
internationalen Finanzinstitutionen oder 
anderen Gebern geleistet werden. Diese 
Beiträge gelten als externe 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne des 
Artikels 21 Absatz 2 Buchstaben a 
Ziffer ii, d und e der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046. Darüber hinaus 
steht die Fazilität für zusätzliche 
Finanzbeiträge aus den eingefrorenen 
und/oder beschlagnahmten russischen 
Vermögenswerten und Geldern offen, 
sofern der entsprechende Rechtsrahmen 
dafür geschaffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 340
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusätzliche Finanzbeiträge zur Fazilität Zusätzliche Finanzbeiträge zu einer oder 
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können von Mitgliedstaaten, Drittländern, 
internationalen Organisationen, 
internationalen Finanzinstitutionen oder 
anderen Gebern geleistet werden. Diese 
Beiträge gelten als externe 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne des 
Artikels 21 Absatz 2 Buchstaben a 
Ziffer ii, d und e der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046.

mehreren der in Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben a, b und c genannten Säulen 
der Fazilität können von Mitgliedstaaten, 
Drittländern, internationalen 
Organisationen, internationalen 
Finanzinstitutionen oder anderen Gebern 
geleistet werden, ohne an die in jenem 
Artikel genannte vorläufige 
Mittelzuweisung gebunden zu sein. Diese 
Beiträge gelten als externe 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne des 
Artikels 21 Absatz 2 Buchstaben a 
Ziffer ii, d und e der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046.

Or. en

Änderungsantrag 341
Pina Picierno

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusätzliche Beträge, die als externe 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne des 
Artikels 21 Absatz 5 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 im Rahmen der 
einschlägigen Rechtsakte der Union im 
Zusammenhang mit restriktiven 
Maßnahmen angesichts der Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren, eingehen, werden den in 
Artikel 6 genannten Mitteln hinzugefügt.

Zusätzliche Beträge, die als externe 
zweckgebundene Einnahmen im Sinne des 
Artikels 21 Absatz 5 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 im Rahmen der 
einschlägigen Rechtsakte der Union im 
Zusammenhang mit restriktiven 
Maßnahmen angesichts der Handlungen 
Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren, eingehen, werden den in 
Artikel 6 genannten Mitteln hinzugefügt. 
Vorbehaltlich der anwendbaren Regeln 
des Völkergewohnheitsrechts können alle 
von der Russischen Föderation und der 
Republik Belarus beschlagnahmten 
Vermögenswerte und deren Erlöse oder 
alle Einkünfte und aufgelaufenen Zinsen 
aus der Verwaltung der aufgrund der 
restriktiven Maßnahmen der EU 
eingefrorenen Vermögenswerte der 
Russischen Föderation und der Republik 
Belarus auch als zusätzliche Beträge als 
externe zweckgebundene Einnahmen im 
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Einklang mit der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 im Rahmen eines 
künftig zu erlassenden einschlägigen 
Rechtsakts der Union erhalten werden.

Or. it

Änderungsantrag 342
Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusätzliche Beträge, die infolge der 
Beschlagnahme von Vermögenswerten im 
Zusammenhang mit der russischen 
Aggression gegen die Ukraine und der 
Verletzung der einschlägigen Sanktionen 
eingehen, werden zu den in Artikel 6 
genannten Mitteln hinzugefügt. Diese 
zusätzlichen Beträge sollten zu der 
Fazilität beitragen und in Form von 
Zuschüssen verwendet werden, die zu den 
im Rahmen dieser Fazilität verfügbaren 
Mitteln hinzukommen und diese 
ergänzen.

Or. en

Änderungsantrag 343
Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Grundsätzlich und vorbehaltlich der 
Einhaltung der geltenden Regeln des 
Völkergewohnheitsrechts können die 
Erlöse aus der Verwaltung der von der 
Russischen Föderation und der Republik 
Belarus beschlagnahmten 
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Vermögenswerte auch als zusätzliche 
Beträge als externe zweckgebundene 
Einnahmen im Sinne der Verordnung 
(EU, Euratom) 2018/1046 im Rahmen 
eines künftig zu erlassenden 
einschlägigen Rechtsakts der Union 
entgegengenommen werden. Die 
Verwendung der Erlöse wird im Rahmen 
dieser Fazilität unter der Bedingung in 
Betracht gezogen, dass sie die 
Verwendung der beschlagnahmten 
Vermögenswerte für diese Fazilität nicht 
verlangsamt oder behindert.

Or. en

Änderungsantrag 344
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Finanzierungsinstrumente, 
Haushaltsgarantien und 
Mischfinanzierungsmaßnahmen, die 
Unterstützung aus 
Finanzierungsinstrumenten oder 
Haushaltsgarantien im Rahmen der 
Fazilität kombinieren, werden im Einklang 
mit den in Titel X, insbesondere 
Artikel 208 und Artikel 209 Absätze 1, 2 
und 4 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 festgelegten Grundsätzen 
durchgeführt. Je nach der erforderlichen 
operativen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit kann die Europäische 
Investitionsbank oder der Europäische 
Investitionsfonds, eine multilaterale 
europäische Finanzierungsinstitution wie 
die Europäische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung oder eine bilaterale 
europäische Finanzierungsinstitution wie 

(3) Finanzierungsinstrumente, 
Haushaltsgarantien und 
Mischfinanzierungsmaßnahmen, die 
Unterstützung aus 
Finanzierungsinstrumenten oder 
Haushaltsgarantien im Rahmen der 
Fazilität kombinieren, werden im Einklang 
mit den in Titel X, insbesondere 
Artikel 208 und Artikel 209 Absätze 1, 2 
und 4 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 festgelegten Grundsätzen 
durchgeführt. Je nach der erforderlichen 
operativen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit kann die Europäische 
Investitionsbank oder der Europäische 
Investitionsfonds, eine multilaterale 
europäische Finanzierungsinstitution wie 
die Europäische Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung oder eine bilaterale 
Finanzierungsinstitution wie 
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Entwicklungsbanken die Gegenpartei der 
Haushaltsgarantie oder die mit der 
Umsetzung von Finanzinstrumenten 
betraute Stelle sein. Nach Möglichkeit wird 
die Umsetzung von 
Finanzierungsinstrumenten, 
Haushaltsgarantien und 
Mischfinanzierungsmaßnahmen im 
Rahmen der Fazilität durch zusätzliche 
Formen der finanziellen Unterstützung 
ergänzt, die entweder von den 
Mitgliedstaaten oder von Dritten geleistet 
werden.

Entwicklungsbanken die Gegenpartei der 
Haushaltsgarantie oder die mit der 
Umsetzung von Finanzinstrumenten 
betraute Stelle sein, die nationale und 
lokale private und staatlich kontrollierte 
Finanzinstitutionen in der Ukraine an der 
Durchführung der Instrumente beteiligen 
können. Nach Möglichkeit wird die 
Umsetzung von 
Finanzierungsinstrumenten, 
Haushaltsgarantien und 
Mischfinanzierungsmaßnahmen im 
Rahmen der Fazilität durch zusätzliche 
Formen der finanziellen Unterstützung 
ergänzt, die entweder von den 
Mitgliedstaaten oder von Dritten geleistet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 345
Vlad Gheorghe

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) stellt fest, dass der EU-Haushalt 
der einzige Garant für die Aktivitäten der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) 
außerhalb der EU ist; fordert daher 
zusätzliche Garantien für die EIB, auch 
für Mischfinanzierungsinstrumente, um 
ein weiteres Engagement der EIB in der 
Ukraine unter Einbeziehung lokaler und 
EU-Akteure zu.

Or. en

Änderungsantrag 346
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Titel
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Rahmenabkommen Programmierungsrahmen der Ukraine-
Fazilität und Rahmenabkommen

Or. en

Änderungsantrag 347
Andrius Kubilius, Miriam Lexmann, Sandra Kalniete, Rasa Juknevičienė

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission schließt mit der 
Ukraine ein Rahmenabkommen über die 
Durchführung der Fazilität, in dem 
spezifische Regelungen für die 
Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 
Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Untersuchung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten festgelegt werden. 
Das Rahmenabkommen wird durch 
Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden.

(1) Die Unterstützung im Rahmen 
dieser Verordnung stützt sich auf einen 
Programmierungsrahmen für die 
Ukraine-Fazilität zur Verwirklichung der 
in Artikel 3 genannten spezifischen Ziele. 
Die Kommission legt den 
Programmierungsrahmen für die 
Ukraine-Fazilität für die Dauer des 
laufenden mehrjährigen Finanzrahmens 
2021–2027 fest. Der 
Programmierungsrahmen für die 
Ukraine-Fazilität wird im Einklang mit 
dem politischen Rahmen und den 
allgemeinen Grundsätzen gemäß Artikel 4 
ausgearbeitet. Der 
Programmierungsrahmen für die 
Ukraine-Fazilität enthält Indikatoren für 
die Bewertung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der in Artikel 3 
genannten spezifischen Ziele. Die 
Ukraine-Fazilität wird von der Union und 
der Ukraine gemeinsam getragen und 
wird im Rahmen eines gemeinsamen 
Programmierungs- und 
Durchführungsmechanismus für den 
Wiederaufbau der Ukraine eine 
institutionelle Kapazität für die 
Verwaltung der öffentlichen und privaten 
Finanzen und für Reformen schaffen, die 
den Erfordernissen der Erholung, des 
Wiederaufbaus und der Modernisierung 
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des Landes entspricht. Die Kommission 
schließt mit der Ukraine ein 
Rahmenabkommen über die Durchführung 
der Fazilität, in dem spezifische 
Regelungen für die Verwaltung, Kontrolle, 
Aufsicht, Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Untersuchung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten festgelegt werden. 
Das Rahmenabkommen wird durch 
Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit den Zielen und allgemeinen Grundsätzen des Instruments für 
Heranführungshilfe der EU (IPA III)

Änderungsantrag 348
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission schließt mit der 
Ukraine ein Rahmenabkommen über die 
Durchführung der Fazilität, in dem 
spezifische Regelungen für die 
Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 
Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Untersuchung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 

(1) Die Kommission schließt mit der 
Ukraine ein Rahmenabkommen über die 
Durchführung der Fazilität, in dem 
spezifische Regelungen für die 
Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 
Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Erkennung, 
Untersuchung und Behebung von 
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Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten festgelegt werden. 
Das Rahmenabkommen wird durch 
Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden.

Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten festgelegt 
werden. Das Rahmenabkommen wird 
durch Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden. Dieses 
Rahmenabkommen, einschließlich aller 
dazugehörigen Unterlagen, wird dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig und unverzüglich übermittelt 
und veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 349
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission schließt mit der 
Ukraine ein Rahmenabkommen über die 
Durchführung der Fazilität, in dem 
spezifische Regelungen für die 
Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 
Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Untersuchung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten festgelegt werden. 
Das Rahmenabkommen wird durch 
Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden.

(1) Die Kommission schließt mit der 
Ukraine ein Rahmenabkommen über die 
Durchführung der Fazilität, in dem 
spezifische Regelungen für die 
Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 
Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Untersuchung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten festgelegt werden und 
für die wirksame Untersuchung und 
Verfolgung von Straftaten im 
Zusammenhang mit den im Rahmen der 
Fazilität bereitgestellten Mitteln festgelegt 
werden. Das Rahmenabkommen wird 
durch Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
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Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 350
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission schließt mit der 
Ukraine ein Rahmenabkommen über die 
Durchführung der Fazilität, in dem 
spezifische Regelungen für die 
Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 
Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Untersuchung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten festgelegt werden. 
Das Rahmenabkommen wird durch 
Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden.

(1) Die Kommission schließt mit der 
Ukraine ein Rahmenabkommen über die 
Durchführung der Fazilität, in dem 
spezifische Regelungen für die 
Verwaltung, Kontrolle, Aufsicht, 
Überwachung, Evaluierung, 
Berichterstattung und Prüfung der im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten Mittel 
sowie zur Verhütung, Erkennung, 
Untersuchung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten festgelegt 
werden. Das Rahmenabkommen wird 
durch Finanzierungsvereinbarungen gemäß 
Artikel 10 und Darlehensvereinbarungen 
gemäß Artikel 21 ergänzt, in denen 
besondere Bestimmungen für die 
Verwaltung und Durchführung der 
Finanzierung im Rahmen der Fazilität 
festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 351
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Verpflichtung der Ukraine, die 
Entwicklung zu effizienteren und 
wirksameren Kontrollsystemen 
voranzutreiben und die Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, 
Steuervermeidung, Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung zu verstärken,

a) die Verpflichtung der Ukraine, der 
Einrichtung effizienter und wirksamer 
Kontrollsysteme strikte Priorität 
einzuräumen, die in der Lage sind, 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikte wirksam zu 
verhindern, aufzudecken, zu untersuchen 
und zu korrigieren sowie korrupte 
Praktiken, Vetternwirtschaft, 
Vorteilnahme oder eine unzulässige 
regionale oder sektorale Konzentration 
der Zuweisung oder Verwendung der 
Mittel zu vermeiden, zu melden und zu 
bekämpfen und die Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, 
Steuervermeidung, Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung zu verstärken,

Or. en

Änderungsantrag 352
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Verpflichtung der Ukraine, die 
Entwicklung zu effizienteren und 
wirksameren Kontrollsystemen 
voranzutreiben und die Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, 
Steuervermeidung, Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung zu verstärken,

a) die Verpflichtung der Ukraine, die 
Schaffung eines soliden Rechtsrahmens 
für die strafrechtliche 
Betrugsbekämpfung und die Entwicklung 
zu effizienteren und wirksameren 
Kontrollsystemen, einschließlich 
geeigneter Mechanismen und 
Maßnahmen zur wirksamen 
Verhinderung, Aufdeckung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikt, voranzutreiben sowie 
die Bekämpfung von Geldwäsche, 
organisierter Kriminalität, 
Terrorismusfinanzierung, 
Steuervermeidung, Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung und sonstigen 
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rechtswidrigen Handlungen im 
Zusammenhang mit den im Rahmen der 
Fazilität bereitgestellten Mitteln zu 
verstärken.

Or. en

Änderungsantrag 353
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Verpflichtung der Ukraine, die 
Entwicklung zu effizienteren und 
wirksameren Kontrollsystemen 
voranzutreiben und die Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, 
Steuervermeidung, Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung zu verstärken,

a) die Verpflichtung der Ukraine, die 
Entwicklung zu effizienteren und 
wirksameren Kontrollsystemen 
voranzutreiben und die Rechtsstaatlichkeit 
und die Bekämpfung von Geldwäsche, 
Korruption, oligarchischen Strukturen, 
Missbrauch öffentlicher Mittel, 
Terrorismusfinanzierung, 
Steuervermeidung, Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung zu verstärken,

Or. en

Änderungsantrag 354
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Kontrolle, Aufsicht, Überwachung, 
Evaluierung, Berichterstattung und 
Prüfung der Unionsmittel im Rahmen der 
Fazilität sowie von Untersuchungen, 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und 
Zusammenarbeit,

b) die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Kontrolle, Aufsicht, Überwachung, 
Evaluierung, Berichterstattung und 
Prüfung der Unionsmittel im Rahmen der 
Fazilität sowie von Aufdeckungen, 
Untersuchungen, Strafverfolgungen, 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und 
Zusammenarbeit, einschließlich 
Rechtshilfe in Strafsachen und 



PE752.875v01-00 74/174 AM\1285318DE.docx

DE

Auslieferung,

Or. en

Änderungsantrag 355
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Einsetzung eines 
Begleitausschusses gemäß Artikel 18a, 
der die Beteiligung der Zivilgesellschaft 
und von Sachverständigen an der 
Bewertung und Überwachung der 
Zuweisung und Verwendung der Mittel 
im Einklang mit dem Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften 
koordiniert;

Or. en

Änderungsantrag 356
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Einsetzung von 
Begleitausschüssen gemäß dem 
Europäischen Verhaltenskodex für 
Partnerschaften nach den bewährten 
Verfahren für die Ausarbeitung von 
Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen, Fortschrittsberichten, 
Begleitung und Bewertung.

Or. en
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Änderungsantrag 357
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) die Verpflichtung für Personen oder 
Stellen, die Unionsmittel im Rahmen der 
Fazilität ausführen, den Prüfungsausschuss, 
die Kommission und das OLAF 
unverzüglich über mutmaßliche oder 
tatsächliche Fälle von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten sowie über das 
einschlägige Vorgehen zu unterrichten,

f) die Verpflichtung für Personen oder 
Stellen, die Unionsmittel im Rahmen der 
Fazilität ausführen, den Prüfungsausschuss, 
die Kommission, das OLAF und 
gegebenenfalls die EUStA unverzüglich 
über mutmaßliche oder tatsächliche Fälle 
von Unregelmäßigkeiten, Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikten sowie 
sonstige rechtswidrige Handlungen im 
Zusammenhang mit den im Rahmen der 
Fazilität bereitgestellten Mitteln sowie 
über das einschlägige Vorgehen zu 
unterrichten.

Or. en

Änderungsantrag 358
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) die Verpflichtung der Ukraine, bei 
allen Ausgaben im Rahmen dieser 
Verordnung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2020/852 den 
Grundsatz „Verursache keinen 
erheblichen Schaden“ zu beachten;

Or. en

Änderungsantrag 359
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) das Recht der Kommission, die von 
den ukrainischen Behörden durchgeführten 
Maßnahmen im Rahmen der Fazilität 
während des gesamten Projektzyklus 
darunter unter anderem Verfahren zur 
Projektauswahl und -vergabe, auch für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge, zu 
überwachen, gegebenenfalls als 
Beobachter daran teilzunehmen und 
Empfehlungen für die Verbesserung dieser 
Maßnahmen abzugeben, wobei sich die 
ukrainischen Behörden verpflichten, sich 
nach besten Kräften um die Umsetzung 
dieser Empfehlungen der Kommission zu 
bemühen und über diese Umsetzung 
Bericht zu erstatten,

g) das Recht der Kommission, die von 
den ukrainischen Behörden durchgeführten 
Maßnahmen im Rahmen der Fazilität 
während des gesamten Projektzyklus 
darunter unter anderem Verfahren zur 
Projektauswahl und -vergabe, auch für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge, zu 
überwachen, gegebenenfalls als 
Beobachter daran teilzunehmen und 
Empfehlungen für die Verbesserung dieser 
Maßnahmen abzugeben, wobei sich die 
ukrainischen Behörden verpflichten, sich 
um die Umsetzung dieser Empfehlungen 
der Kommission zu bemühen und über 
diese Umsetzung Bericht zu erstatten,

Or. en

Änderungsantrag 360
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) die in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Verpflichtungen, einschließlich 
präziser Regeln und Fristen für die 
Erhebung von Daten durch die Ukraine 
und den Zugang für die Kommission und 
das OLAF,

h) die in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Verpflichtungen, einschließlich 
präziser Regeln und Fristen für die 
Erhebung von Daten durch die Ukraine 
und den Zugang für die Kommission, das 
OLAF und gegebenenfalls direkte 
Berichterstattung an die EUStA.

Or. en

Änderungsantrag 361
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) die Verpflichtung der Ukraine, der 
Kommission die in Artikel 26 genannten 
Daten auf elektronischem Wege zu 
übermitteln,

i) die Verpflichtung der Ukraine, der 
Kommission die in Artikel 26 genannten 
Daten in einer maschinenlesbaren Form 
und auf einem zentralen Webportal auf 
elektronischem Wege zu übermitteln,

Or. en

Änderungsantrag 362
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Für die Kapitel III und V werden 
Finanzierungsvereinbarungen geschlossen. 
Darin werden die Zuständigkeiten und 
Pflichten der Ukraine bei der Ausführung 
von Unionsmitteln, einschließlich der 
Verpflichtungen nach Artikel 129 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046, 
festgelegt. Sie enthalten ferner die 
Bedingungen für die Zahlung der nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung, 
einschließlich in Bezug auf die internen 
Kontrollsysteme gemäß Artikel 9 Absatz 4 
Buchstaben a und c. In den 
Finanzierungsvereinbarungen werden auch 
die Rechte und Pflichten der Union 
festgelegt.

(1) Für die Kapitel III und V werden 
Finanzierungsvereinbarungen geschlossen, 
in denen messbare qualitative und 
quantitative Schritte im Zusammenhang 
mit der Auszahlung von Mitteln im 
Rahmen dieser Verordnung festgelegt 
werden. Darin werden die Zuständigkeiten 
und Pflichten der Ukraine bei der 
Ausführung von Unionsmitteln, 
einschließlich der Verpflichtungen nach 
Artikel 129 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046, festgelegt. Sie enthalten ferner 
die Bedingungen für die Zahlung der nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung, 
einschließlich in Bezug auf Artikel 5 
Absatz 1, die Durchführung des in 
Artikel 9 genannten Rahmenabkommens, 
einschließlich der internen 
Kontrollsysteme gemäß Artikel 9 Absatz 4 
Buchstaben a und c. In den 
Finanzierungsvereinbarungen werden auch 
die Rechte und Pflichten der Union 
festgelegt. Sie werden gleichzeitig dem 
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Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 363
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Finanzierungsvereinbarungen 
enthalten Vorschriften über die 
Berichterstattung an die Kommission über 
die Durchführung der Tätigkeiten und die 
Erfüllung der in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Bedingungen.

(2) Die Finanzierungsvereinbarungen 
enthalten Vorschriften über die 
Berichterstattung an die Kommission über 
die Durchführung der Tätigkeiten und die 
Erfüllung der in Artikel 15 Absatz 2 
genannten Bedingungen, einschließlich 
der Möglichkeit, die Erreichung von 
Meilensteinen und Zielen im 
Zusammenhang mit Reformen und 
Investitionen zu überprüfen.

Or. en

Änderungsantrag 364
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Mitgliedstaaten, Ukraine, 
Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und Länder, 
die unter Anhang I der Verordnung (EU) 
2021/947 und Anhang I der Verordnung 
(EU) 2021/1529 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallen22;

a) Mitgliedstaaten, Ukraine, 
Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum und Länder, 
die unter Anhang I der Verordnung (EU) 
2021/947 und Anhang I der Verordnung 
(EU) 2021/1529 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallen22, sowie 
das Vereinigte Königreich;
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_________________ _________________
22 Verordnung (EU) 2021/1529 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. September 2021 zur Schaffung 
eines Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA III) (ABl. L 330 vom 20.9.2021, 
S. 1).

22 Verordnung (EU) 2021/1529 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. September 2021 zur Schaffung 
eines Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA III) (ABl. L 330 vom 20.9.2021, 
S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 365
Nathalie Loiseau, Sven Mikser, Markéta Gregorová, Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 7 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) wenn die Maßnahme oder das 
bestimmte Gewährungsverfahren die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 
beeinträchtigen, insbesondere in Bezug auf 
strategische Vermögenswerte und 
Interessen der Union und/oder ihrer 
Mitgliedstaaten, einschließlich des 
Schutzes der Integrität der digitalen 
Infrastruktur, der Kommunikations- und 
Informationssysteme und der damit 
verbundenen Lieferketten.

b) wenn die Maßnahme oder das 
bestimmte Gewährungsverfahren die 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 
beeinträchtigen, insbesondere in Bezug auf 
strategische Vermögenswerte und 
Interessen der Union und/oder ihrer 
Mitgliedstaaten, einschließlich des 
Schutzes der Integrität der digitalen 
Infrastruktur, der Kommunikations- und 
Informationssysteme und der damit 
verbundenen Lieferketten, vor allem, wenn 
die Gefahr der Einflussnahme durch 
Regierungen von Staaten besteht, die als 
Systemkonkurrenten der Union eingestuft 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 366
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(2) Im Einklang mit Artikel 12 
Absatz 6 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 informiert die Kommission das 
Europäische Parlament und den Rat über 
die übertragenen Mittel für 
Verpflichtungen.

(2) Im Einklang mit Artikel 12 
Absatz 6 der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 übermittelt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
Informationen über die übertragenen 
Mittel für Verpflichtungen, einschließlich 
der betreffenden Beträge.

Or. en

Änderungsantrag 367
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 legt 
die Kommission dem Rat einen Vorschlag 
für einen Durchführungsbeschluss zur 
Gewährung einer außerordentlichen 
Finanzierung der Ukraine im Rahmen der 
Fazilität vor, wenn sie feststellt, dass die 
Ukraine aufgrund solcher hinreichend 
begründeten außergewöhnlichen Umstände 
nicht in der Lage ist, die an die Formen der 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung geknüpften Bedingungen zu 
erfüllen.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 ist 
die Kommission befugt, einen delegierten 
Rechtsakt nach Artikel 38 zur Ergänzung 
dieser Verordnung um Bestimmungen 
über eine außerordentliche Finanzierung 
der Ukraine im Rahmen der Fazilität vor, 
wenn sie feststellt, dass die Ukraine 
aufgrund solcher hinreichend begründeten 
außergewöhnlichen Umstände nicht in der 
Lage ist, die an die Formen der 
Unterstützung im Rahmen dieser 
Verordnung geknüpften Bedingungen zu 
erfüllen. Die Bewertung der Kommission 
wird gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 368
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ukraine-Plan enthält die in 
einen wirtschafts- und finanzpolitischen 
Rahmen integrierte Reform- und 
Investitionsagenda der Ukraine im 
Hinblick auf die Verwirklichung der in 
Artikel 3 genannten allgemeinen und 
spezifischen Ziele. Der Plan umfasst 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen und öffentlichen Investitionen 
im Rahmen eines umfassenden und 
kohärenten Pakets, das auch öffentliche 
Programme umfassen kann, die Anreize 
für private Investitionen schaffen sollen.

(1) Der Ukraine-Plan enthält die in 
einen wirtschafts- und finanzpolitischen 
Rahmen integrierte Reform- und 
Investitionsagenda der Ukraine im 
Hinblick auf die Verwirklichung der in 
Artikel 3 genannten allgemeinen und 
spezifischen Ziele. Der Plan umfasst ein 
umfassendes und kohärentes Paket, das 
aus drei Komponenten besteht:

a) Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen (die „Reformkomponente“);
b) Finanzhilfe für die makrofinanzielle 
Stabilität (die „Stabilitätskomponente“) 
und;
c) Maßnahmen für öffentliche 
Investitionen, einschließlich öffentlicher 
Programme, die Anreize für private 
Investitionen schaffen sollen (die 
„Wiederaufbaukomponente“).
Der Plan geht auf jede dieser 
Komponenten und die damit verbundenen 
Maßnahmen gesondert ein und enthält, 
soweit möglich, für jede Kategorie 
vorläufige Kostenschätzungen für die 
Laufzeit der Fazilität. Für Investitionen 
im Rahmen der 
Wiederaufbaukomponente werden 
messbare und erreichbare Meilensteine 
und Ziele festgelegt und von der 
Kommission überprüft.

Or. en

Änderungsantrag 369
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Fazilität stellt Finanzierungen 
im Rahmen dieses Kapitels bereit, sofern 
die Bedingungen des Plans, die als 
qualitative oder quantitative Schritte 
konzipiert sind, zufriedenstellend erfüllt 
sind. Diese Bedingungen spiegeln die 
verschiedenen Ziele der Fazilität gemäß 
Artikel 3 wider und umfassen Auflagen in 
Bezug auf wesentliche Anforderungen wie 
die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Stabilität, die 
Haushaltsaufsicht und die Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen sowie die 
Bedingungen für die Durchführung der im 
Plan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen.

(2) Die Fazilität stellt Finanzierungen 
im Rahmen dieses Kapitels bereit, sofern 
die Bedingungen des Plans, die als in der 
Finanzierungsvereinbarung vereinbarte 
messbare qualitative oder quantitative 
Schritte konzipiert sind, zufriedenstellend 
erfüllt sind. Diese Bedingungen spiegeln 
die verschiedenen Ziele der Fazilität gemäß 
Artikel 3 und allgemeine Grundsätze nach 
Artikel 4 wider und umfassen Auflagen in 
Bezug auf wesentliche Anforderungen wie 
die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Stabilität, die 
Haushaltsaufsicht und die Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen sowie die 
Bedingungen für die Durchführung der im 
Plan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen, einschließlich der 
Einhaltung des Grundsatzes „Verursache 
keinen erheblichen Schaden“, und der 
Verpflichtung der Ukraine, größtmögliche 
Sorgfalt walten zu lassen, um korrupte 
Praktiken, Vorteilnahme oder eine 
unangemessene regionale oder sektorale 
Konzentration der Zuweisung oder 
Verwendung der Mittel zu vermeiden, zu 
melden und zu bekämpfen.

Or. en

Änderungsantrag 370
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Fazilität stellt Finanzierungen 
im Rahmen dieses Kapitels bereit, sofern 
die Bedingungen des Plans, die als 
qualitative oder quantitative Schritte 
konzipiert sind, zufriedenstellend erfüllt 
sind. Diese Bedingungen spiegeln die 

(2) Die Fazilität stellt Finanzierungen 
im Rahmen dieses Kapitels bereit, sofern 
die Bedingungen des Plans, die als 
messbare qualitative oder quantitative 
Schritte konzipiert sind, zufriedenstellend 
erfüllt sind. Diese Bedingungen spiegeln 
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verschiedenen Ziele der Fazilität gemäß 
Artikel 3 wider und umfassen Auflagen in 
Bezug auf wesentliche Anforderungen wie 
die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Stabilität, die 
Haushaltsaufsicht und die Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen sowie die 
Bedingungen für die Durchführung der im 
Plan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen.

die verschiedenen Ziele der Fazilität gemäß 
Artikel 3 wider und umfassen Auflagen in 
Bezug auf wesentliche Anforderungen wie 
die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Stabilität, die 
Haushaltsaufsicht und die Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen sowie die 
Bedingungen für die Durchführung der im 
Plan vorgesehenen Reformen und 
Investitionen.

Or. en

Änderungsantrag 371
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15– Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Mindestens 50 % der geplanten 
Investitionen, die unter die in Artikel 15 
Absatz 1 genannte 
Wiederaufbaukomponente der Säule I 
fallen, tragen zum grünen Übergang oder 
zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen bei, 
wobei die in Anhang VI der 
[Verordnung 2021/241 zur Einrichtung 
der Aufbau- und Resilienzfazilität] 
dargelegte Methodik für die Klima- und 
Umweltüberwachung zugrunde gelegt 
wird. Diese Methodik ist entsprechend für 
Maßnahmen zu verwenden, die nicht 
direkt einem in Anhang VI der 
Verordnung 2021/2041 aufgeführten 
Interventionsbereich zugeordnet werden 
können.

Or. en

Änderungsantrag 372
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die in Absatz 2 genannten 
Bedingungen spiegeln die in Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 
genannten Beträge und die einschlägigen 
Beiträge gemäß Absatz 4 des genannten 
Artikels wider.

(3) Die in diesem Artikel genannten 
Bedingungen gelten für die in Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 
genannten Beträge und die einschlägigen 
Beiträge gemäß Absatz 4 des genannten 
Artikels.

Or. en

Änderungsantrag 373
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Der Ukraine-Plan steht im 
Einklang mit den Reformprioritäten, die 
im Zusammenhang mit dem Weg des 
Beitritts der Ukraine, wie in der 
Stellungnahme der Kommission und dem 
Analysebericht dargelegt, und dem 
Assoziierungsabkommen, das ein vertieftes 
und umfassendes Freihandelsabkommens 
umfasst, festgelegt wurden. Er muss auch 
mit dem national festgelegten Beitrag der 
Ukraine im Rahmen des Übereinkommens 
von Paris und dem gegebenenfalls 
vorhandenen nationalen Energie- und 
Klimaplan im Einklang stehen.

(5) Der Ukraine-Plan trägt zu einer 
bedeutenden Teilmenge der 
Reformprioritäten, die im Zusammenhang 
mit dem Weg des Beitritts der Ukraine, wie 
in der Stellungnahme der Kommission und 
dem Analysebericht dargelegt, und dem 
Assoziierungsabkommen, das ein vertieftes 
und umfassendes Freihandelsabkommens 
umfasst, festgelegt wurden, und steht in 
allen Teilen mit diesen Prioritäten im 
Einklang. Er muss auch mit dem national 
festgelegten Beitrag der Ukraine im 
Rahmen des Übereinkommens von Paris 
und dem vorhandenen nationalen Energie- 
und Klimaplan im Einklang stehen und 
dazu beitragen, wobei sichergestellt 
werden soll, dass es den Umweltzielen im 
Sinne von Artikel 17 der Verordnung 
(EU) 2020/852 (Grundsatz „Verursache 
keinen erheblichen Schaden“) nicht 
erheblich schadet.
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Or. en

Änderungsantrag 374
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Maßnahmen, die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union sowie 
Maßnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2, 
sodass der Plan insgesamt zu einer 
Steigerung der Wachstumsrate der 
ukrainischen Wirtschaft führt;

a) Maßnahmen, die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Reformen und Maßnahmen 
zur Förderung der Konvergenz mit der 
Union sowie Maßnahmen gemäß 
Artikel 15 Absatz 2, sodass der Plan 
insgesamt zu einer Steigerung der 
Wachstumsrate der ukrainischen 
Wirtschaft führt, wirtschaftliche und 
soziale Ungleichheiten verringert und 
spürbare Fortschritte der Ukraine bei der 
Angleichung an die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Standards der EU sicherstellt;

Or. en

Änderungsantrag 375
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Maßnahmen, die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union sowie 

a) Maßnahmen gemäß der in 
Artikel 15 Absatz 1 festgelegten 
Komponenten, die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf bedarfsorientierter, 
kohärenter, umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
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Maßnahmen gemäß Artikel 15 Absatz 2, 
sodass der Plan insgesamt zu einer 
Steigerung der Wachstumsrate der 
ukrainischen Wirtschaft führt;

Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union sowie die 
Anwendung der Voraussetzungen gemäß 
Artikel 15 Absatz 2;

Or. en

Änderungsantrag 376
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) eine Erläuterung, wie der Plan zur 
wirksamen Bewältigung aller oder eines 
wesentlichen Teils der 
Herausforderungen beiträgt, die in der 
Stellungnahme der Kommission zum 
Antrag der Ukraine auf Beitritt zur 
Europäischen Union oder in anderen 
einschlägigen, von der Kommission im 
Zusammenhang mit dem Antrag der 
Ukraine auf Beitritt zur Europäischen 
Union offiziell angenommenen 
Dokumenten genannt werden;

Or. en

Änderungsantrag 377
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) eine Erläuterung, inwiefern der 
Plan mit den in Artikel 15 Absatz 5 
genannten Grundsätzen, Plänen und 
Programmen im Einklang steht;

b) eine Erläuterung, inwiefern der 
Plan und seine Maßnahmen mit den in 
Artikel 15 Absatz 5 genannten allgemeinen 
Grundsätzen nach Artikel 4 sowie 
Anforderungen, Plänen und Programmen 
im Einklang sind;
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Or. en

Änderungsantrag 378
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) eine qualitative Erläuterung, wie 
die Maßnahmen des Plans zur 
Abschwächung des Klimawandels und zur 
Anpassung an den Klimawandel, zum 
Umweltschutz, zum grünen Übergang, 
einschließlich der biologischen Vielfalt, 
oder zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen beitragen 
sollen, und ob auf sie ein Betrag entfällt, 
der mindestens 20 % der 
Gesamtzuweisung des Plans ausmacht, 
und zwar auf der Grundlage der in einem 
Anhang zu dieser Verordnung 
dargelegten Methodik für die 
Klimaverfolgung;

Or. en

Änderungsantrag 379
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) eine Erläuterung, wie die Ukraine 
mit größtmöglicher Sorgfalt alle 
korrupten Praktiken, Begünstigungen 
oder eine unangemessene regionale oder 
sektorale Konzentration bei der 
Zuweisung oder Verwendung der Mittel 
vermieden, gemeldet und bekämpft hat;



PE752.875v01-00 88/174 AM\1285318DE.docx

DE

Or. en

Änderungsantrag 380
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) eine Erläuterung, wie der Plan 
sicherstellt, dass die darin enthaltenen 
Maßnahmen mit den Grundsätzen 
„Verursache keinen Schaden“ und 
„Niemanden zurücklassen“ vereinbar 
sind, und dass keine der im Plan 
enthaltenen Maßnahmen gegebenenfalls 
mit dem Nationalen Energie- und 
Klimaplan der Ukraine oder mit dem 
national festgelegten Beitrag der Ukraine 
im Rahmen des Pariser Abkommens 
unvereinbar ist oder Investitionen in 
fossile Brennstoffe fördert;

Or. en

Änderungsantrag 381
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) einen vorläufigen Zeitplan für die 
Reformen und Investitionen, sowie die 
geplanten qualitativen und quantitativen 
Schritte, die bis zum 31. Dezember 2027 
umgesetzt werden sollen;

c) einen vorläufigen Zeitplan für die 
Reformen und Investitionen, sowie die 
geplanten messbaren qualitativen und 
quantitativen Schritte, die bis zum 
31. Dezember 2027 umgesetzt werden 
sollen;

Or. en
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Änderungsantrag 382
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) einen vorläufigen Zeitplan für die 
Reformen und Investitionen, sowie die 
geplanten qualitativen und quantitativen 
Schritte, die bis zum 31. Dezember 2027 
umgesetzt werden sollen;

c) einen vorläufigen Zeitplan für die 
Maßnahmen im Rahmen der 
Reformkomponente, sowie die geplanten 
qualitativen und quantitativen Schritte, die 
bis zum 31. Dezember 2027 umgesetzt 
werden sollen

Or. en

Änderungsantrag 383
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) für Maßnahmen im Rahmen der 
Wiederaufbaukomponente messbare und 
erreichbare Etappenziele und 
Zielvorgaben, eine vorläufige Ex-ante-
Kostenberechnung sowie eine 
Erläuterung, wie diese Maßnahmen mit 
den Anforderungen von Artikel 15, 
insbesondere den Absätzen 3 und 6, in 
Einklang stehen;

Or. en

Änderungsantrag 384
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe d



PE752.875v01-00 90/174 AM\1285318DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Vorkehrungen für die wirksame 
Überwachung, Berichterstattung und 
Bewertung des Ukraine-Plans durch die 
Ukraine, einschließlich der 
vorgeschlagenen qualitativen und 
quantitativen Schritte und der 
entsprechenden Indikatoren;

d) die Vorkehrungen für die wirksame 
Überwachung, Berichterstattung und 
Bewertung des Ukraine-Plans durch die 
Ukraine, einschließlich der 
vorgeschlagenen qualitativen und 
quantitativen Schritte und der 
entsprechenden Indikatoren, sowie die 
vorgeschlagene umfassende und 
rechtzeitige Einbeziehung der Werchowna 
Rada und des Überwachungsausschusses 
nach Artikel 18a;

Or. en

Änderungsantrag 385
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Vorkehrungen für die wirksame 
Überwachung, Berichterstattung und 
Bewertung des Ukraine-Plans durch die 
Ukraine, einschließlich der 
vorgeschlagenen qualitativen und 
quantitativen Schritte und der 
entsprechenden Indikatoren;

d) die Vorkehrungen für die wirksame 
Überwachung, Berichterstattung und 
Bewertung des Ukraine-Plans durch die 
Ukraine, einschließlich der 
vorgeschlagenen messbaren qualitativen 
und quantitativen Schritte und der 
entsprechenden Indikatoren;

Or. en

Änderungsantrag 386
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) eine Erläuterung, wie der Plan dem e) eine Erläuterung, wie der Plan dem 
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kriegsbedingten Erholungs-, 
Wiederaufbau- und 
Modernisierungsbedarf in den Regionen 
und Gemeinden der Ukraine entspricht und 
dadurch deren wirtschaftliche, soziale, 
ökologische und räumliche Entwicklung 
fördert und die Dezentralisierungsreform in 
der Ukraine sowie die Angleichung an die 
Standards der Union unterstützt; eine 
Erläuterung der Methodik und der 
Verfahren für die Auswahl und 
Durchführung von Projekten sowie der 
Mechanismen zur Einbeziehung der 
subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden, in die 
Entscheidungsfindung über die Nutzung 
der Unterstützung für den Wiederaufbau 
auf lokaler Ebene; die Methodik zur 
Verfolgung der damit verbundenen 
Ausgaben; und eine Erläuterung, wie mit 
dem Plan sichergestellt wird, dass die von 
diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte einen angemessenen 
Teil der Unterstützung ausmachen;

Erholungs-, Wiederaufbau-, 
Wiederherstellungs- und 
Modernisierungsbedarf, der sich aus dem 
russischen Angriffskrieg ergibt, in den 
Regionen und Gemeinden der Ukraine 
entspricht und dadurch deren inklusive 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
räumliche Entwicklung fördert und die 
Dezentralisierungsreform in der Ukraine 
sowie die Angleichung an die Standards 
der Union unterstützt; bei dieser 
Erläuterung wird den Befugnissen, 
Aufgaben und Zuständigkeiten der 
verschiedenen Regierungsebenen 
Rechnung getragen; eine Erläuterung der 
Methodik und der Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie der Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften 
sowie Organisationen der 
Zivilgesellschaften, insbesondere der 
Gemeinden, in die Entscheidungsfindung 
über die Nutzung der Unterstützung für 
den Wiederaufbau auf lokaler Ebene und 
in den demokratischen Kontrollprozess, 
insbesondere den rechtzeitigen und 
gleichberechtigten Zugang der 
zuständigen subnationalen Behörden zu 
Informationen und Mitteln; die Methodik 
zur Verfolgung der damit verbundenen 
Ausgaben; und eine Erläuterung, wie mit 
dem Plan sichergestellt wird, dass die von 
diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte einen angemessenen 
Teil der Unterstützung ausmachen;

Or. en

Änderungsantrag 387
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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e) eine Erläuterung, wie der Plan dem 
kriegsbedingten Erholungs-, 
Wiederaufbau- und Modernisierungsbedarf 
in den Regionen und Gemeinden der 
Ukraine entspricht und dadurch deren 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
räumliche Entwicklung fördert und die 
Dezentralisierungsreform in der Ukraine 
sowie die Angleichung an die Standards 
der Union unterstützt; eine Erläuterung der 
Methodik und der Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie der Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden, in die 
Entscheidungsfindung über die Nutzung 
der Unterstützung für den Wiederaufbau 
auf lokaler Ebene; die Methodik zur 
Verfolgung der damit verbundenen 
Ausgaben; und eine Erläuterung, wie mit 
dem Plan sichergestellt wird, dass die von 
diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte einen angemessenen 
Teil der Unterstützung ausmachen;

e) eine Erläuterung, wie der Plan dem 
kriegsbedingten Erholungs-, 
Wiederaufbau- und Modernisierungsbedarf 
in den Regionen und Gemeinden der 
Ukraine entspricht und dadurch deren 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
räumliche Entwicklung fördert und die 
Dezentralisierungsreform in der Ukraine 
sowie die Angleichung an die Standards 
der Union unterstützt; eine Erläuterung der 
Methodik und der Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie der Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden, in die 
Entscheidungsfindung über die Nutzung 
der Unterstützung für den Wiederaufbau 
auf lokaler Ebene; die Methodik zur 
Verfolgung der damit verbundenen 
Ausgaben; und eine Erläuterung, wie mit 
dem Plan sichergestellt wird, dass die von 
diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte einen angemessenen 
Teil der Unterstützung ausmachen; diese 
Erläuterung soll Twinning und 
Städtepartnerschaften, sowie Peer-to-
Peer-Zusammenarbeit und Programme, 
die in Partnerschaften zwischen Städten 
und Regionen in der Union und in der 
Ukraine eingebettet sind, berücksichtigen.

Or. de

Begründung

Europäische Städte sind bereits im Wiederaufbau engagiert und sollten daher beim 
Ukraineplan berücksichtigt werden. Kooperationen zwischen europäischen und ukrainischen 
lokalen und regionalen Behörden bestehen seit langem und zeichnen sich durch ihre 
Beständigkeit aus. Dadurch bilden die Partnerschaften eine gute Basis für den Austausch an 
Expertise- und Erfahrung, die für die kriegsbedingten Erholungs-, Wiederaufbau- und 
Modernisierungsbedarf in den Regionen und Gemeinden der Ukraine notwendig ist. Aufgrund 
dieser engen Partnerschaften wird sichergestellt, dass die Hilfe, benötigte Güter und die 
Unterstützung an der richtigen Stelle ankommen, um damit die notwendigen Bedürfnisse vor 
Ort zu adressieren.

Änderungsantrag 388
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Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) eine Erläuterung, wie der Plan dem 
kriegsbedingten Erholungs-, 
Wiederaufbau- und Modernisierungsbedarf 
in den Regionen und Gemeinden der 
Ukraine entspricht und dadurch deren 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
räumliche Entwicklung fördert und die 
Dezentralisierungsreform in der Ukraine 
sowie die Angleichung an die Standards 
der Union unterstützt; eine Erläuterung der 
Methodik und der Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie der Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden, in die 
Entscheidungsfindung über die Nutzung 
der Unterstützung für den Wiederaufbau 
auf lokaler Ebene; die Methodik zur 
Verfolgung der damit verbundenen 
Ausgaben; und eine Erläuterung, wie mit 
dem Plan sichergestellt wird, dass die von 
diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte einen angemessenen 
Teil der Unterstützung ausmachen;

e) eine Erläuterung, wie der Plan dem 
kriegsbedingten Erholungs-, 
Wiederaufbau- und Modernisierungsbedarf 
in den Regionen und Gemeinden der 
Ukraine entspricht und dadurch deren 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
räumliche Entwicklung fördert und die 
Dezentralisierungsreform in der Ukraine 
sowie die Angleichung an die Standards 
der Union unterstützt; eine Erläuterung der 
Methodik und der Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie der Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden sowie 
Organisationen der Zivilgesellschaft, in 
die Entscheidungsfindung über die 
Nutzung der Unterstützung für den 
Wiederaufbau auf lokaler Ebene; die 
Methodik zur Verfolgung der damit 
verbundenen Ausgaben; und eine 
Erläuterung, wie mit dem Plan 
sichergestellt wird, dass die von diesen 
subnationalen Behörden ausgewählten und 
durchgeführten Wiederaufbauprojekte 
einen angemessenen Teil der 
Unterstützung ausmachen;

Or. en

Änderungsantrag 389
Włodzimierz Cimoszewicz, Carina Ohlsson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) eine Erläuterung, wie der Plan die 
Gleichstellung der Geschlechter und die 
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Stärkung der Rolle von Frauen und 
Mädchen fördern und die Rechte von 
Frauen und Mädchen im Einklang mit 
den EU-Aktionsplänen zur Gleichstellung 
der Geschlechter und den einschlägigen 
Schlussfolgerungen des Rates und 
internationalen Übereinkommen schützen 
und fördern soll;

Or. en

Änderungsantrag 390
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) für die Ausarbeitung und, soweit 
verfügbar, für die Umsetzung des Ukraine-
Plans, eine Zusammenfassung des im 
Einklang mit dem nationalen 
Rechtsrahmen durchgeführten 
Konsultationsprozesses der einschlägigen 
Interessenträger, einschließlich lokaler und 
regionaler Behörden, Sozialpartner und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, und 
wie die Beiträge der Interessenträger in 
den Ukraine-Plan einfließen;

f) für die Ausarbeitung und, soweit 
verfügbar, für die Umsetzung des Ukraine-
Plans, eine Zusammenfassung des im 
Einklang mit dem nationalen 
Rechtsrahmen durchgeführten 
Konsultationsprozesses der einschlägigen 
Interessenträger, einschließlich der 
Werchowna Rada, lokaler und regionaler 
Vertretungsorgane und Behörden, 
Sozialpartner und Organisationen der 
Zivilgesellschaft, und wie die Beiträge 
dieser Interessenträger in den Ukraine-Plan 
einfließen;

Or. en

Änderungsantrag 391
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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g) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen im Rahmen des Plans zu den 
Klima- und Umweltzielen beitragen sollen;

g) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen im Rahmen des Plans zu den 
Klima-, Biodiversitäts- und Umweltzielen 
der Ukraine und des Besitztands der EU 
beitragen sollen; eine Erläuterung, wie der 
Plan sicherstellt, dass keine Maßnahme 
zur Umsetzung der in diesem Plan 
enthaltenen Reformen und Investitionen 
den Umweltzielen im Sinne von Artikel 17 
der Verordnung (EU) 2020/852 erheblich 
schadet (Grundsatz „Verursache keinen 
erheblichen Schaden“);

Or. en

Änderungsantrag 392
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen im Rahmen des Plans zu den 
Klima- und Umweltzielen beitragen sollen;

g) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen im Rahmen des Plans zu den 
Klima- und Umweltzielen der Ukraine 
und dem gemeinschaftlichen Besitzstand 
beitragen sollen;

Or. en

Änderungsantrag 393
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen des Plans zu den sozialen 
Zielen, zur Gleichstellung und zur 
Eingliederung von Risikogruppen wie 
Menschen mit Behinderungen und 
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älteren Menschen beitragen und das 
Wohl von Kindern sicherstellen sollen;

Or. en

Änderungsantrag 394
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) Der Plan sollte einen Beitrag zur 
Erreichung der Umwelt- und Klimaziele 
durch die Festlegung von Klima- und 
Umweltstandards sowie durch 
einschlägige Gesetzesinitiativen und 
Reformen sicherstellen.

Or. en

Änderungsantrag 395
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe g b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) eine Erläuterung, inwieweit die 
Maßnahmen des Plans zu den Zielen des 
Gender Mainstreaming beitragen und die 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen 
des Krieges abmildern sollen;

Or. en

Änderungsantrag 396
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) eine Erläuterung des Systems der 
Ukraine zur wirksamen Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel und der 
Vorkehrungen zur Verhinderung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
durch andere Programme der Union oder 
durch Geber;

h) eine Erläuterung des Systems und 
der Verpflichtungen der Ukraine zur 
wirksamen Prävention, Aufdeckung und 
Behebung von Unregelmäßigkeiten, 
Betrug, Korruption und 
Interessenkonflikten bei der Verwendung 
der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel und der 
Vorkehrungen zur Verhinderung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
durch andere Programme der Union oder 
durch Geber und der Art und Weise, wie 
die Ukraine einen angemessenen Schutz 
der finanziellen Interessen der EU 
sicherstellt, indem sie mindestens 
dieselben Standards anwendet, die in der 
Haushaltsordnung und anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der EU 
vorgesehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 397
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) eine Erläuterung des Systems der 
Ukraine zur wirksamen Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel und der 
Vorkehrungen zur Verhinderung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
durch andere Programme der Union oder 
durch Geber;

h) eine Erläuterung des Systems der 
Ukraine zur wirksamen Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten sowie zur 
wirksamen Ermittlung und Verfolgung 
von Straftaten im Zusammenhang mit den 
im Rahmen der Fazilität bereitgestellten 
Mitteln und der Vorkehrungen zur 
Verhinderung einer Doppelfinanzierung 
durch die Fazilität und durch andere 
Programme der Union oder durch Geber 
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sowie die Gewährleistung einer raschen 
justiziellen Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten;

Or. en

Änderungsantrag 398
Valérie Hayer, Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) eine Erläuterung des Systems der 
Ukraine zur wirksamen Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel und der 
Vorkehrungen zur Verhinderung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
durch andere Programme der Union oder 
durch Geber;

h) eine detaillierte Erläuterung des 
Systems und spezifischen Maßnahmen 
der Ukraine zur wirksamen Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und schwere Korruption und 
Interessenkonflikten bei der Verwendung 
der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel und der 
Vorkehrungen zur Verhinderung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
durch andere Programme der Union oder 
durch Geber;

Or. en

Änderungsantrag 399
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) eine Erläuterung des Systems der 
Ukraine zur wirksamen Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung)
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bereitgestellten Mittel und der 
Vorkehrungen zur Verhinderung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
durch andere Programme der Union oder 
durch Geber;

Or. en

Änderungsantrag 400
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ha) eine Erläuterung, inwieweit die 
geplanten Maßnahmen zur 
Rechtsstaatlichkeit beitragen und diese 
fördern sollen;

Or. en

Änderungsantrag 401
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2 – Buchstabe h b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

hb) eine Erläuterung, wie die Ukraine 
einen angemessenen Schutz der 
finanziellen Interessen der EU 
gewährleistet, indem sie mindestens 
dieselben Standards anwendet, die in der 
Haushaltsordnung und anderen 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften 
vorgesehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 402
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Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Ukraine-Plan ist 
ergebnisorientiert und enthält Indikatoren 
für die Bewertung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
allgemeinen und spezifischen Ziele.

(3) Der Ukraine-Plan ist 
ergebnisorientiert und enthält messbare 
Indikatoren, wie etwa gegebenenfalls 
zentrale Leistungsindikatoren, für die 
Bewertung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
allgemeinen und spezifischen Ziele.

Or. en

Änderungsantrag 403
Valérie Hayer, Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ukraine-Plan wird von der 
Ukraine ausgearbeitet. Die Ukraine wird 
sich bemühen, der Kommission den Plan 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
vorzulegen. Die Ukraine kann der 
Kommission einen Planentwurf vorlegen.

(1) Der Ukraine-Plan wird von der 
Ukraine ausgearbeitet. Die Ukraine wird 
sich bemühen, der Kommission den Plan 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
vorzulegen. Auf Ersuchen der 
ukrainischen Regierung leistet die 
Kommission eine einmalige technische 
und administrative Unterstützung auf der 
Grundlage bereits bestehender 
Programme, um die Ausarbeitung des 
Plans zu beschleunigen. Die Ukraine kann 
der Kommission einen Planentwurf 
vorlegen.

Or. en

Änderungsantrag 404
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ukraine-Plan wird von der 
Ukraine ausgearbeitet. Die Ukraine wird 
sich bemühen, der Kommission den Plan 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
vorzulegen. Die Ukraine kann der 
Kommission einen Planentwurf vorlegen.

(1) Der Ukraine-Plan wird von der 
ukrainischen Regierung ausgearbeitet und 
von der Werchowna Rada gebilligt, der 
eine angemessene Frist für die Bewertung 
des Gesetzentwurfs eingeräumt wird. Die 
Ukraine wird sich bemühen, der 
Kommission den Plan innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung vorzulegen. Die Ukraine kann 
der Kommission einen Planentwurf 
vorlegen, nachdem sie den Planentwurf 
mindestens eine Woche lang zur 
öffentlichen Einsichtnahme veröffentlicht 
hat.

Or. en

Änderungsantrag 405
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der Ukraine-Plan wird von der 
Ukraine ausgearbeitet. Die Ukraine wird 
sich bemühen, der Kommission den Plan 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
vorzulegen. Die Ukraine kann der 
Kommission einen Planentwurf vorlegen.

(1) Der Ukraine-Plan wird von der 
Ukraine in Absprache mit den zuständigen 
Ausschüssen der Werchowna Rada der 
Ukraine ausgearbeitet. Die Ukraine wird 
sich bemühen, der Kommission den Plan 
innerhalb von zwei Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
vorzulegen. Die Ukraine kann der 
Kommission einen Planentwurf vorlegen.

Or. en

Änderungsantrag 406
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Ausarbeitung des Plans 
gemäß Artikel 16 berücksichtigt die 
Ukraine insbesondere die Lage in den 
regionalen, lokalen und städtischen 
Gebieten der Ukraine in Anbetracht ihrer 
besonderen Bedürfnisse an Erholung und 
Wiederaufbau, Reformen, Modernisierung 
und Dezentralisierung.

(2) Bei der Ausarbeitung des Plans 
gemäß Artikel 16 berücksichtigt die 
Ukraine insbesondere die einschlägigen 
Entschließungen des ukrainischen 
Parlaments und die Lage in den 
regionalen, lokalen und städtischen 
Gebieten der Ukraine in Anbetracht ihrer 
besonderen Bedürfnisse an Erholung und 
Wiederaufbau, Reformen, Modernisierung 
und Dezentralisierung.

Or. en

Änderungsantrag 407
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Ausarbeitung und Umsetzung 
des Ukraine-Plans erfolgt in Absprache mit 
regionalen, lokalen, städtischen und 
anderen Behörden im Einklang mit dem 
Grundsatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen und unter Berücksichtigung eines 
Bottom-up Ansatzes.

(3) Die Ausarbeitung und Umsetzung 
des Ukraine-Plans erfolgt in umfassender 
Absprache mit der Werchowna Rada, 
regionalen, lokalen, städtischen und 
anderen Behörden im Einklang mit dem 
Grundsatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen und unter Berücksichtigung eines 
Bottom-up Ansatzes. Im Einklang mit 
dem Partnerschaftsprinzip der EU und 
dem Europäischen Verhaltenskodex 
stellen die Ukraine und die Kommission 
sicher, dass die Organisationen der 
Zivilgesellschaft ordnungsgemäß 
konsultiert und in den Prozess einbezogen 
werden und rechtzeitig Zugang zu den 
relevanten Informationen erhalten, damit 
sie eine sinnvolle Rolle bei der Gestaltung 
des Ukraine-Plans spielen können.
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Or. en

Änderungsantrag 408
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Ausarbeitung und Umsetzung 
des Ukraine-Plans erfolgt in Absprache mit 
regionalen, lokalen, städtischen und 
anderen Behörden im Einklang mit dem 
Grundsatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen und unter Berücksichtigung eines 
Bottom-up Ansatzes.

(3) Die Ausarbeitung und Umsetzung 
des Ukraine-Plans erfolgt in Absprache mit 
regionalen, lokalen, städtischen und 
anderen Behörden, einschließlich der 
zuständigen Ministerien sowie mit 
Organisationen der Zivilgesellschaft, im 
Einklang mit dem Grundsatz der Steuerung 
auf mehreren Ebenen und unter 
Berücksichtigung eines Bottom-up 
Ansatzes.

Or. en

Änderungsantrag 409
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Ausarbeitung und Umsetzung 
des Ukraine-Plans erfolgt in Absprache mit 
regionalen, lokalen, städtischen und 
anderen Behörden im Einklang mit dem 
Grundsatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen und unter Berücksichtigung eines 
Bottom-up Ansatzes.

(3) Die Ausarbeitung und Umsetzung 
des Ukraine-Plans erfolgt in Absprache mit 
regionalen, lokalen, städtischen und 
anderen Behörden, der Zivilgesellschaft 
und der Fachwelt im Einklang mit dem 
Grundsatz der Steuerung auf mehreren 
Ebenen und unter Berücksichtigung eines 
Bottom-up Ansatzes.

Or. en

Änderungsantrag 410
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Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 17a
Beteiligung der Werchowna Rada und 

Verpflichtung des Begleitausschusses an 
der Umsetzung und Bewertung des 

Ukraine-Plans
(1) Nach der Vorlage des Ukraine-Plans 
stellt die ukrainische Regierung der 
Werchowna Rada und der Öffentlichkeit 
regelmäßig Zusammenfassungen aller 
relevanten Informationen über die 
Umsetzung des Plans zur Verfügung, und 
zwar umfassend und rechtzeitig, unter 
anderem durch vierteljährliche 
persönliche Berichte der 
Regierungsvertreter in den 
Plenarsitzungen der Werchowna Rada 
sowie in Form eines regelmäßigen, 
öffentlich zugänglichen 
interinstitutionellen Dialogs, an dem auch 
unabhängige Experten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft teilnehmen. In diesem 
Forum werden Aktualisierungen 
insbesondere im Zusammenhang mit 
Änderungen des Ukraine-Plans gemäß 
Artikel 20 vorgenommen.
(2) Im Einklang mit dem 
Partnerschaftsprinzip der EU und dem 
Europäischen Verhaltenskodex setzt die 
ukrainische Regierung einen 
Begleitausschuss ein, in dem ein breites 
Spektrum von Akteuren, einschließlich 
Nichtregierungsorganisationen, vertreten 
ist, und beschließt ein spezifisches 
Rahmenabkommen über die 
Zusammenarbeit mit 
Nichtregierungsorganisationen. 
(3) Der Begleitausschuss wird regelmäßig 
über den Stand der Umsetzung des 
Ukraine-Plans und die Bewertung seiner 
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Maßnahmen unterrichtet. Zu diesem 
Zweck werden ihm umfassende, 
rechtzeitige und sachdienliche 
Informationen zur Verfügung gestellt, 
und es wird ihm eine angemessene Frist 
für die Verarbeitung dieser 
Informationen eingeräumt. Die 
Stellungnahmen des Begleitausschusses 
werden der Europäischen Kommission 
zugeleitet, die sie unverzüglich dem 
Europäischen Parlament und dem 
Europäischen Rat zur Verfügung stellen 
sollte.
(4) Auf begründeten Antrag des 
Begleitausschusses fordert die 
ukrainische Regierung oder 
gegebenenfalls die Kommission 
Prüfungen oder externe Bewertungen 
einer oder mehrerer Maßnahmen des 
Ukraine-Plans an, die aus den nach 
Artikel 6 Absatz 1d verfügbaren Mitteln 
finanziert werden.

Or. en

Änderungsantrag 411
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission bewertet 
unverzüglich die Relevanz, Vollständigkeit 
und Angemessenheit des in Artikel 20 
genannten Ukraine-Plans oder 
gegebenenfalls der Änderung dieses Plans 
und legt einen Vorschlag für einen 
Durchführungsbeschluss des Rates gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 vor. Bei der Vornahme 
dieser Bewertung handelt die Kommission 
in enger Zusammenarbeit mit der Ukraine 
und kann Stellungnahmen abgeben oder 
zusätzliche Informationen anfordern.

(1) Die Kommission bewertet 
unverzüglich die Relevanz, Vollständigkeit 
und Angemessenheit des in Artikel 20 
genannten Ukraine-Plans oder 
gegebenenfalls der Änderung dieses Plans 
und kann gegebenenfalls einen 
delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 19 
Absatz 1 beschließen. Bei der Vornahme 
dieser Bewertung handelt die Kommission 
in enger Zusammenarbeit mit der Ukraine 
und kann Stellungnahmen abgeben oder 
zusätzliche Informationen anfordern. Die 
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Bewertung der Kommission wird vor 
Erlass des delegierten Rechtsakts 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament 
und dem Rat übermittelt. Die 
abschließende Bewertung wird 
unverzüglich veröffentlicht. Die 
Kommission unterrichtet das Europäische 
Parlament und den Rat regelmäßig und 
zu gleichen Bedingungen über die 
Fortschritte bei den Verhandlungen mit 
der Ukraine über den Ukraine-Plan, das 
Rahmenabkommen und das 
Finanzierungsabkommen sowie über 
deren Aktualisierung.

Or. en

Änderungsantrag 412
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Bewertung des Ukraine-
Plans und bei der Festlegung des der 
Ukraine zuzuweisenden Betrags 
berücksichtigt die Kommission die 
verfügbaren einschlägigen analytischen 
Informationen über die Ukraine, die 
Begründung und die von der Ukraine 
gemäß Artikel 16 Absatz 2 vorgelegten 
Elemente sowie alle anderen einschlägigen 
Informationen, insbesondere die in 
Artikel 15 Absatz 5 aufgeführten 
Informationen.

(2) Bei der Bewertung des Ukraine-
Plans und bei der Festlegung des der 
Ukraine zuzuweisenden Betrags 
berücksichtigt die Kommission die 
verfügbaren einschlägigen analytischen 
Informationen über die Ukraine, die 
Begründung und die von der Ukraine 
gemäß Artikel 16 Absatz 2 vorgelegten 
Elemente sowie alle anderen einschlägigen 
Informationen, insbesondere die in 
Artikel 15 aufgeführten Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 413
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der Plan die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union, sodass der Plan 
insgesamt zu einer Steigerung der 
Wachstumsrate der ukrainischen 
Wirtschaft führt;

a) ob der Plan die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Reformen und Maßnahmen 
zur Förderung der Konvergenz mit der 
Union, sodass der Plan insgesamt zu einer 
Steigerung der Wachstumsrate der 
ukrainischen Wirtschaft führt, 
wirtschaftliche und soziale 
Ungleichheiten verringert und spürbare 
Fortschritte der Ukraine bei der 
Angleichung an die sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Standards der EU sicherstellt;

Or. en

Änderungsantrag 414
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der Plan die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union, sodass der 
Plan insgesamt zu einer Steigerung der 
Wachstumsrate der ukrainischen 
Wirtschaft führt;

a) ob der Plan Maßnahmen im 
Rahmen der in Artikel 15 Absatz 1 
festgelegten Komponenten vorsieht und 
den in Artikel 3 genannten Zielen auf 
bedarfsgerechter, kohärenter, umfassender 
und angemessen ausgewogener Weise 
Rechnung trägt, einschließlich 
Strukturreformen und Maßnahmen zur 
Förderung der Konvergenz mit der Union, 
sowie die Anwendung der in Artikel 15 
Absatz 2 genannten Bedingungen;

Or. en
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Änderungsantrag 415
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der Plan die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union, sodass der Plan 
insgesamt zu einer Steigerung der 
Wachstumsrate der ukrainischen 
Wirtschaft führt;

a) ob der Plan die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union, sodass der Plan 
insgesamt zu einem nachhaltigen 
Wachstum der ukrainischen Wirtschaft 
führt und gleichzeitig die Resilienz 
gegenüber dem Klimawandel stärkt;

Or. en

Änderungsantrag 416
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ob der Plan die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Konvergenz mit der Union, sodass der Plan 
insgesamt zu einer Steigerung der 
Wachstumsrate der ukrainischen 
Wirtschaft führt;

a) ob der Plan die den in Artikel 3 
genannten Zielen auf kohärenter, 
umfassender und angemessen 
ausgewogener Weise Rechnung tragen, 
einschließlich Strukturreformen und 
Maßnahmen zur Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Konvergenz 
mit der Union, sodass der Plan insgesamt 
zu einer Steigerung der Wachstumsrate der 
ukrainischen Wirtschaft führt;

Or. en

Änderungsantrag 417
Włodzimierz Cimoszewicz
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) ob der Plan dazu beiträgt, alle oder 
einen wesentlichen Teil der 
Herausforderungen, die in der 
Stellungnahme der Kommission zum 
Antrag der Ukraine auf Beitritt zur 
Europäischen Union oder in anderen 
einschlägigen Dokumenten, die von der 
Kommission im Zusammenhang mit dem 
Antrag der Ukraine auf Beitritt zur 
Europäischen Union offiziell 
angenommen wurden, genannt werden, 
wirksam anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 418
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) ob der Plan und seine 
Maßnahmen mit den in Artikel 4 
genannten allgemeinen Grundsätzen, 
einschließlich der Einhaltung des 
Grundsatzes „Verursache keinen 
Schaden“, sowie mit den in Artikel 15 
genannten Anforderungen, Plänen und 
Programmen im Einklang stehen; 

Or. en

Änderungsantrag 419
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion



PE752.875v01-00 110/174 AM\1285318DE.docx

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) ob die Ukraine größtmögliche 
Sorgfalt darauf verwendet hat, korrupte 
Praktiken, Günstlingswirtschaft oder eine 
unangemessene regionale oder sektorale 
Konzentration bei der Zuweisung oder 
Verwendung der Mittel zu vermeiden, zu 
melden und zu bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 420
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob der Plan dem kriegsbedingten 
Erholungs-, Wiederaufbau- und 
Modernisierungsbedarf in den Regionen 
und Gemeinden der Ukraine entspricht und 
dadurch deren wirtschaftliche, soziale, 
ökologische und räumliche Entwicklung 
fördert und die Dezentralisierungsreform in 
der Ukraine sowie die Angleichung an die 
Standards der Union unterstützt; ob die 
Methodik und die Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie die Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden, in die 
Entscheidungsfindung über die Nutzung 
der Unterstützung für den Wiederaufbau 
auf lokaler Ebene angemessen sind; ob die 
Methodik zur Verfolgung der damit 
zusammenhängenden Ausgaben für die 
von diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte angemessen ist und 
ob diese Projekte einen angemessenen 

b) ob der Plan dem Erholungs-, 
Wiederherstellungs-, Wiederaufbau- und 
Modernisierungsbedarf, der sich aus dem 
russischen Angriffskrieg in den Regionen 
und Gemeinden der Ukraine ergibt, 
entspricht und dadurch deren 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
räumliche Entwicklung fördert und die 
Dezentralisierungsreform in der Ukraine 
sowie die Angleichung an die Standards 
der Union unterstützt; ob die Methodik und 
die Verfahren für die Auswahl und 
Durchführung von Projekten sowie die 
Mechanismen zur Einbeziehung der 
subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden und der 
Organisationen der Zivilgesellschaft, in 
die Entscheidungsfindung über die 
Nutzung der Unterstützung für den 
Wiederaufbau auf lokaler Ebene und am 
demokratischen Kontrollprozess, 
insbesondere der rechtzeitige und 
gleichberechtigte Zugang der zuständigen 
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Anteil der Unterstützung ausmachen; subnationalen Behörden zu 
Informationen und Mitteln, angemessen 
sind; ob die Methodik zur Verfolgung der 
damit zusammenhängenden Ausgaben für 
die von diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte angemessen ist und 
ob diese Projekte einen angemessenen 
Anteil der Unterstützung ausmachen;

Or. en

Änderungsantrag 421
Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) ob der Plan dem kriegsbedingten 
Erholungs-, Wiederaufbau- und 
Modernisierungsbedarf in den Regionen 
und Gemeinden der Ukraine entspricht und 
dadurch deren wirtschaftliche, soziale, 
ökologische und räumliche Entwicklung 
fördert und die Dezentralisierungsreform in 
der Ukraine sowie die Angleichung an die 
Standards der Union unterstützt; ob die 
Methodik und die Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie die Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden, in die 
Entscheidungsfindung über die Nutzung 
der Unterstützung für den Wiederaufbau 
auf lokaler Ebene angemessen sind; ob die 
Methodik zur Verfolgung der damit 
zusammenhängenden Ausgaben für die 
von diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte angemessen ist und 
ob diese Projekte einen angemessenen 
Anteil der Unterstützung ausmachen;

b) ob der Plan dem kriegsbedingten 
Erholungs-, Wiederaufbau- und 
Modernisierungsbedarf in den Regionen 
und Gemeinden der Ukraine entspricht und 
dadurch deren wirtschaftliche, soziale, 
ökologische und räumliche Entwicklung 
fördert und die Dezentralisierungsreform in 
der Ukraine sowie die Angleichung an die 
Standards der Union unterstützt; ob die 
Methodik und die Verfahren für die 
Auswahl und Durchführung von Projekten 
sowie die Mechanismen zur Einbeziehung 
der subnationalen Gebietskörperschaften, 
insbesondere der Gemeinden und 
Organisationen der Zivilgesellschaften, in 
die Entscheidungsfindung über die 
Nutzung der Unterstützung für den 
Wiederaufbau auf lokaler Ebene 
angemessen sind; ob die Methodik zur 
Verfolgung der damit 
zusammenhängenden Ausgaben für die 
von diesen subnationalen Behörden 
ausgewählten und durchgeführten 
Wiederaufbauprojekte angemessen ist und 
ob diese Projekte einen angemessenen 
Anteil der Unterstützung ausmachen;
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Or. en

Änderungsantrag 422
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) ob die Maßnahmen des Plans 
einen Beitrag zur Abschwächung des 
Klimawandels und zur Anpassung an den 
Klimawandel, zum Umweltschutz, zum 
grünen Übergang, einschließlich der 
biologischen Vielfalt, oder zur 
Bewältigung der sich daraus ergebenden 
Herausforderungen leisten sollen und ob 
auf sie ein Betrag entfällt, der mindestens 
20 % der Gesamtzuweisung des Plans 
ausmacht, und zwar auf der Grundlage 
der in einem Anhang zu dieser 
Verordnung dargelegten Methodik für die 
Klimaverfolgung;

Or. en

Änderungsantrag 423
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) ob mindestens 50 % der geplanten 
Investitionen, die unter die in Artikel 15 
Absatz 1 genannte 
Wiederaufbaukomponente der ersten 
Säule fallen, zur grünen Transformation 
oder zur Bewältigung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen 
beitragen;
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Or. en

Änderungsantrag 424
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) ob die in dem Plan enthaltenen 
Maßnahmen mit den Grundsätzen 
„Verursache keinen Schaden“ und 
„Niemanden zurücklassen“ vereinbar 
sind und ob keine der in dem Plan 
enthaltenen Maßnahmen gegebenenfalls 
mit dem Nationalen Energie- und 
Klimaplan der Ukraine oder mit dem 
national festgelegten Beitrag der Ukraine 
im Rahmen des Pariser Abkommens 
unvereinbar ist oder Investitionen in 
fossile Brennstoffe fördert;

Or. en

Änderungsantrag 425
Włodzimierz Cimoszewicz, Carina Ohlsson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bc) ob von dem Plan erwartet wird, 
dass er die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Stärkung der Rolle 
von Frauen und Mädchen fördert und 
darauf abzielt, die Rechte von Frauen und 
Mädchen im Einklang mit den EU-
Aktionsplänen zur Gleichstellung der 
Geschlechter und den einschlägigen 
Schlussfolgerungen des Rates und 
internationalen Übereinkommen zu 
schützen und zu fördern;
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Or. en

Änderungsantrag 426
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, eine wirksame Überwachung, 
Berichterstattung und Umsetzung des 
Ukraine-Plans zu gewährleisten, 
einschließlich des vorgesehenen Zeitplans, 
der qualitativen und quantitativen Schritte 
und der entsprechenden Indikatoren;

c) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, eine wirksame Überwachung, 
Berichterstattung und Umsetzung des 
Ukraine-Plans und seiner Fortschritte zu 
gewährleisten, insbesondere eine 
umfassende und rechtzeitige 
Einbeziehung der Werchowna Rada und 
des Begleitausschusses nach Artikel 17a, 
einschließlich des vorgesehenen Zeitplans, 
der qualitativen und quantitativen Schritte 
und der entsprechenden Indikatoren, und 
ob sie sicherstellen, dass die finanziellen 
Interessen der Union geschützt werden;

Or. en

Änderungsantrag 427
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, eine wirksame Überwachung, 
Berichterstattung und Umsetzung des 
Ukraine-Plans zu gewährleisten, 
einschließlich des vorgesehenen Zeitplans, 
der qualitativen und quantitativen Schritte 
und der entsprechenden Indikatoren;

c) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, eine wirksame Überwachung, 
Berichterstattung und Umsetzung des 
Ukraine-Plans zu gewährleisten, 
einschließlich des vorgesehenen Zeitplans, 
der messbaren qualitativen und 
quantitativen Schritte und der 
entsprechenden Indikatoren;
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Or. en

Änderungsantrag 428
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, Unregelmäßigkeiten, Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikte bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel wirksam zu 
verhindern, aufzudecken und zu beheben 
und die Vermeidung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
andere Unionsprogramme sowie durch 
andere Geber zu ermöglichen.

d) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, Unregelmäßigkeiten, Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikte sowie 
Straftaten im Zusammenhang mit den im 
Rahmen der Fazilität bereitgestellten 
Mitteln wirksam zu verhindern, 
aufzudecken und zu beheben und die 
Vermeidung einer Doppelfinanzierung 
durch die Fazilität und andere 
Unionsprogramme sowie durch andere 
Geber zu ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 429
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, Unregelmäßigkeiten, Betrug, 
Korruption und Interessenkonflikte bei der 
Verwendung der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel wirksam zu 
verhindern, aufzudecken und zu beheben 
und die Vermeidung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
andere Unionsprogramme sowie durch 
andere Geber zu ermöglichen.

d) ob die von der Ukraine 
vorgeschlagenen Vorkehrungen geeignet 
sind, Unregelmäßigkeiten, Betrug, 
Korruption, oligarchische Strukturen und 
Interessenkonflikte bei der Verwendung 
der im Rahmen der Fazilität 
bereitgestellten Mittel wirksam zu 
verhindern, aufzudecken und zu beheben 
und die Vermeidung einer 
Doppelfinanzierung durch die Fazilität und 
andere Unionsprogramme sowie durch 
andere Geber zu ermöglichen.
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Or. en

Änderungsantrag 430
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) ob der Ukraine-Plan die Beiträge 
der gemäß dem nationalen Rechtsrahmen 
durchgeführten Konsultation der 
relevanten Interessengruppen, 
einschließlich der Werchowna Rada, der 
lokalen und regionalen 
Vertretungsorgane und Behörden, der 
Sozialpartner und der Organisationen der 
Zivilgesellschaft, tatsächlich 
widerspiegelt;

Or. en

Änderungsantrag 431
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Durchführungsbeschluss des Rates Delegierter Rechtsakt über zusätzliche 
Bestimmungen

Or. en

Änderungsantrag 432
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Im Falle einer positiven Bewertung 
billigt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission im Wege eines 
Durchführungsbeschlusses die 
Bewertung des von der Ukraine gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 vorgelegten Ukraine-
Plans oder gegebenenfalls seiner gemäß 
Artikel 20 Absatz 1 oder 2 vorgelegten 
Änderung.

(1) Im Falle einer positiven Bewertung 
des von der Ukraine gemäß Artikel 17 
Absatz 1 vorgelegten Ukraine-Plans oder 
gegebenenfalls seiner gemäß Artikel 20 
Absatz 1 oder 2 vorgelegten Änderung 
durch die Kommission wird die 
Kommission ermächtigt, einen delegierten 
Rechtsakt gemäß Artikel 38 zu erlassen, 
um diese Verordnung durch 
Bestimmungen zu ergänzen, in denen die 
in den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels 
genannten Punkte festgelegt sind.

Or. en

Änderungsantrag 433
Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Wenn die Kommission den 
Ukraine-Plan negativ bewertet, 
übermittelt sie innerhalb von zwei 
Monaten nach Vorlage des Vorschlags 
durch die Ukraine eine hinreichend 
begründete Bewertung. Auf Einladung 
des Europäischen Parlaments trifft die 
Kommission mit den zuständigen 
Ausschüssen zusammen, um über die 
Gründe für die negative Bewertung zu 
informieren und mögliche Empfehlungen 
für die Verbesserung und Änderung des 
Ukraine-Plans zu skizzieren. Relevante 
und wesentliche Informationen 
übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig und zu gleichen Bedingungen 
mindestens fünf Arbeitstage vor der 
Sitzung.
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Or. en

Änderungsantrag 434
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Vorschlag der Kommission für 
einen Durchführungsbeschluss des Rates 
enthält für den aus der Fazilität zu 
finanzierenden Teil die von der Ukraine 
durchzuführenden Reformen und 
Investitionen, die Bedingungen, die sich 
aus dem Plan gemäß Artikel 15 Absatz 2 
ergeben, einschließlich des vorläufigen 
Zeitplans, und die in Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a und Absatz 2 des genannten 
Artikels genannten Beträge sowie die 
einschlägigen Beiträge nach Absatz 4 jenes 
Artikels.

(2) Der delegierte Rechtsakt enthält für 
den aus der Fazilität zu finanzierenden Teil 
die von der Ukraine durchzuführenden 
Maßnahmen im Rahmen der 
Reformkomponente, der 
Stabilitätskomponente und der 
Wiederaufbaukomponente, einschließlich 
der Bedingungen, die sich aus dem Plan 
gemäß Artikel 15 ergeben sowie des 
vorläufigen Zeitplans, die Etappenziele 
und die Zielvorgaben für die Auszahlung 
der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und 
Absatz 2 des genannten Artikels genannten 
Beträge sowie die einschlägigen Beiträge 
nach Absatz 4 jenes Artikels.

Or. en

Änderungsantrag 435
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Vorschlag der Kommission für 
einen Durchführungsbeschluss des Rates 
enthält für den aus der Fazilität zu 
finanzierenden Teil die von der Ukraine 
durchzuführenden Reformen und 
Investitionen, die Bedingungen, die sich 
aus dem Plan gemäß Artikel 15 Absatz 2 
ergeben, einschließlich des vorläufigen 

(2) Der Vorschlag für einen 
Durchführungsbeschluss des Rates enthält 
für den aus der Fazilität zu finanzierenden 
Teil die von der Ukraine durchzuführenden 
Reformen und Investitionen, die 
Bedingungen, die sich aus dem Plan gemäß 
Artikel 15 Absatz 2 ergeben, einschließlich 
des vorläufigen Zeitplans, und die in 
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Zeitplans, und die in Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe a und Absatz 2 des genannten 
Artikels genannten Beträge sowie die 
einschlägigen Beiträge nach Absatz 4 jenes 
Artikels.

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a und 
Absatz 2 des genannten Artikels genannten 
Beträge sowie die einschlägigen Beiträge 
nach Absatz 4 jenes Artikels.

Or. en

Änderungsantrag 436
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Vorschlag der Kommission 
nach Absatz 2 enthält ferner folgende 
Elemente:

(3) Der delegierte Rechtsakt nach 
Absatz 2 enthält ferner folgende Elemente:

Or. en

Änderungsantrag 437
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Vorschlag der Kommission 
nach Absatz 2 enthält ferner folgende 
Elemente:

(3) Der Vorschlag nach Absatz 2 
enthält ferner folgende Elemente:

Or. en

Änderungsantrag 438
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die indikative nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung und der 
Richtbetrag der Unterstützung in 
Darlehensform, die gemäß Artikel 15 
Absatz 2 in Tranchen auszuzahlen sind, 
sobald die Ukraine die einschlägigen 
qualitativen und quantitativen Schritte, die 
im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Ukraine-Plans festgelegt wurden, 
zufriedenstellend erfüllt hat;

a) die indikative nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung und der 
Richtbetrag der Unterstützung in 
Darlehensform, die gemäß Artikel 15 in 
Tranchen auszuzahlen sind, sobald die 
Ukraine die einschlägigen qualitativen und 
quantitativen Schritte, die im 
Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Ukraine-Plans festgelegt wurden, 
zufriedenstellend erfüllt hat, einschließlich 
der Einhaltung des Grundsatzes 
„Verursache keinen erheblichen 
Schaden“ und der Verpflichtung der 
Kommission, größtmögliche Sorgfalt 
walten zu lassen, um korrupte Praktiken, 
Vorteilnahme oder eine unangemessene 
regionale oder sektorale Konzentration 
der Zuweisung oder Verwendung der 
Mittel zu vermeiden, zu melden und zu 
bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 439
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) alle von der ukrainischen 
Regierung im Rahmen der 
Reformkomponente in Angriff zu 
nehmenden Reformen sowie die 
einschlägigen Indikatoren für die 
Erreichung der geplanten Meilensteine 
und Ziele;

Or. en
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Änderungsantrag 440
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Regelungen und den Zeitplan 
für die Überwachung und Durchführung 
des Ukraine-Plans, einschließlich der 
Maßnahmen, die gegebenenfalls zur 
Einhaltung von Artikel 33 erforderlich 
sind;

d) die Regelungen und den Zeitplan 
für die Überwachung und Durchführung 
des Ukraine-Plans, insbesondere die 
Beteiligung der Werchowna Rada und des 
Überwachungsausschusses nach 
Artikel 18a, sowie der Maßnahmen, die 
gegebenenfalls zur Einhaltung von 
Artikel 33 erforderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 441
Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ist der Ukraine-Plan, einschließlich 
einschlägiger qualitativer und quantitativer 
Schritte, aufgrund objektiver Umstände 
teilweise oder vollständig von der Ukraine 
nicht mehr umzusetzen, kann die Ukraine 
einen geänderten Ukraine-Plan 
vorschlagen. In diesem Fall kann die 
Ukraine bei der Kommission einen 
begründeten Antrag auf Unterbreitung 
eines Vorschlags zur vollständigen oder 
teilweisen Änderung des in Artikel 19 
Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschlusses des Rates 
stellen.

(1) Ist der Ukraine-Plan, einschließlich 
einschlägiger qualitativer und quantitativer 
Schritte, aufgrund objektiver und 
ursprünglich unvorhersehbarer Umstände 
in Zusammenhang mit dem Krieg 
teilweise oder vollständig von der Ukraine 
nicht mehr umzusetzen, kann die Ukraine 
einen geänderten Ukraine-Plan 
vorschlagen. In diesem Fall kann die 
Ukraine bei der Kommission einen 
begründeten Antrag auf Unterbreitung 
eines Vorschlags zur vollständigen oder 
teilweisen Änderung des in Artikel 19 
Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschlusses des Rates 
stellen.

Or. en
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Änderungsantrag 442
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ist der Ukraine-Plan, 
einschließlich einschlägiger qualitativer 
und quantitativer Schritte, aufgrund 
objektiver Umstände teilweise oder 
vollständig von der Ukraine nicht mehr 
umzusetzen, kann die Ukraine einen 
geänderten Ukraine-Plan vorschlagen. In 
diesem Fall kann die Ukraine bei der 
Kommission einen begründeten Antrag auf 
Unterbreitung eines Vorschlags zur 
vollständigen oder teilweisen Änderung 
des in Artikel 19 Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschlusses des Rates 
stellen.

(1) Die ukrainische Regierung kann 
nach Anhörung der Werchowna Rada 
und des in Artikel 18a genannten 
Begleitausschusses jederzeit bei der 
Kommission einen begründeten Antrag auf 
Unterbreitung eines Vorschlags zur 
vollständigen oder teilweisen Änderung 
des in Artikel 19 Absatz 1 genannten 
delegierten Rechtsakts stellen.

Or. en

Änderungsantrag 443
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission kann im 
Einvernehmen mit der Ukraine einen 
Vorschlag zur Änderung des in Artikel 19 
Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschlusses des Rates 
unterbreiten, vor allem, um Änderungen 
der verfügbaren Beträge, insbesondere 
aufgrund zusätzlicher Beiträge der 
Mitgliedstaaten oder aus anderen Quellen 
gemäß Artikel 6 Absatz 4 zu 

(2) Die Kommission kann nach 
Unterrichtung des Europäischen 
Parlaments und des Rates im 
Einvernehmen mit der Ukraine einen 
Vorschlag zur Änderung des in Artikel 19 
Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakts 
unterbreiten, vor allem, um Änderungen 
der verfügbaren Beträge, insbesondere 
aufgrund zusätzlicher Beiträge der 
Mitgliedstaaten oder aus anderen Quellen 
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berücksichtigen. gemäß Artikel 6 Absatz 4 zu 
berücksichtigen.

Or. en

Änderungsantrag 444
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Ist die Kommission der Auffassung, 
dass die von der Ukraine angeführten 
Gründe eine Änderung des Ukraine-Plans 
rechtfertigen, so bewertet sie den 
geänderten Ukraine-Plan gemäß Artikel 18 
und legt unverzüglich einen Vorschlag zur 
Änderung des in Artikel 19 Absatz 1 
genannten Durchführungsbeschlusses des 
Rates vor.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, 
dass die von der Ukraine angeführten 
Gründe eine Änderung des Ukraine-Plans 
rechtfertigen, so bewertet sie den 
geänderten Ukraine-Plan gemäß Artikel 18 
und beschließt unverzüglich eine 
Änderung des in Artikel 19 Absatz 1 
genannten delegierten Rechtsakts. Die 
Bewertung der Kommission wird 
unverzüglich und gleichzeitig dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 445
Włodzimierz Cimoszewicz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 20a
Sozial-, Wirtschafts- und Umweltanzeiger 

für die Ukraine
1. Die Kommission erstellt einen Anzeiger 
für den Ukraine-Plan („Anzeiger“), in 
dem die Fortschritte bei der Umsetzung 
des Plans für jedes der in Artikel 3 
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genannten Ziele sowie die soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Lage in 
der Ukraine und die Fortschritte bei der 
Annäherung an die Standards der Union 
dargestellt werden.
2. Die Kommission wird ermächtigt, einen 
delegierten Rechtsakt gemäß Artikel XX 
zur Ergänzung dieser Verordnung zu 
erlassen, in dem die einzelnen Elemente 
des Anzeigers festgelegt werden, um die 
Fortschritte bei der Umsetzung des Plans 
gemäß Absatz 1, die soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Lage in 
der Ukraine und die Fortschritte bei der 
Annäherung an die Standards der Union 
darzustellen.
3. Der Anzeiger muss bis Juli 2024 
einsatzbereit sein und wird von der 
Kommission zweimal jährlich aktualisiert. 
Der Anzeiger wird online öffentlich 
zugänglich gemacht.

Or. en

Änderungsantrag 446
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21– Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
alle sechs Monate gleichzeitig die 
folgenden Angaben:
a) einen allgemeinen Überblick über die 
Entwicklung der Schuldensituation in der 
Ukraine;
b) den Darlehensbetrag in EUR;
c) die durchschnittliche Laufzeit;
d) die Formel, nach der die Kosten des 
Darlehens berechnet werden, und den 
Bereitstellungszeitraum des Darlehens;
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e) die Höchstzahl der Raten sowie einen 
klaren und präzisen Tilgungsplan.

Or. en

Änderungsantrag 447
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Nach Annahme des in Artikel 19 
Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschlusses des Rates 
schließt die Kommission mit der Ukraine 
eine Darlehensvereinbarung über den in 
Artikel 6 Absatz 2 genannten Betrag. In 
der Darlehensvereinbarung werden der 
Bereitstellungszeitraum und die genauen 
Bedingungen für die Unterstützung im 
Rahmen der Fazilität in Form von 
Darlehen festgelegt, auch in Bezug auf die 
internen Kontrollsysteme gemäß Artikel 9 
Absatz 4 Buchstaben a und c. Die Laufzeit 
der Darlehen beträgt höchstens 35 Jahre. 
Zusätzlich zu den in Artikel 220 Absatz 5 
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
festgelegten Elementen enthält die 
Darlehensvereinbarung den Betrag der 
Vorfinanzierung und Regeln für die 
Verrechnung von Vorfinanzierungen.

(2) Nach Annahme des in Artikel 19 
Absatz 1 genannten delegierten Rechtsakts 
schließt die Kommission mit der Ukraine 
eine Darlehensvereinbarung über den in 
Artikel 6 Absatz 2 genannten Betrag. In 
der Darlehensvereinbarung werden der 
Bereitstellungszeitraum und die genauen 
Bedingungen für die Unterstützung im 
Rahmen der Fazilität in Form von 
Darlehen festgelegt, auch in Bezug auf die 
internen Kontrollsysteme gemäß Artikel 9 
Absatz 4 Buchstaben a und c. Die Laufzeit 
der Darlehen beträgt höchstens 35 Jahre. 
Zusätzlich zu den in Artikel 220 Absatz 5 
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
festgelegten Elementen enthält die 
Darlehensvereinbarung den Betrag der 
Vorfinanzierung und Regeln für die 
Verrechnung von Vorfinanzierungen. Die 
Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
gleichzeitig die folgenden Angaben:
a) den Darlehensbetrag in EUR;
b) die durchschnittliche Laufzeit;
c) die Formel, nach der die Kosten des 
Darlehens berechnet werden, und den 
Bereitstellungszeitraum des Darlehens;
d) die Höchstzahl der Raten sowie einen 
klaren und präzisen Tilgungsplan.

Or. en
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Änderungsantrag 448
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21– Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Der Darlehensvertrag wird 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament 
und dem Rat sowie der Werchowna Rada 
der Ukraine übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 449
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Für die Darlehen im Rahmen dieser 
Verordnung wird keine Dotierung gebildet, 
und abweichend von Artikel 211 Absatz 1 
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
wird keine Dotierungsquote als Prozentsatz 
des in Artikel 6 Absatz 2 dieser 
Verordnung genannten Betrags festgelegt.

(4) Für die Darlehen im Rahmen dieser 
Verordnung wird keine Dotierung gebildet, 
und abweichend von Artikel 211 Absatz 1 
der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
wird keine Dotierungsquote als Prozentsatz 
des in Artikel 6 Absatz 2 dieser 
Verordnung genannten Betrags festgelegt. 
Die Darlehensvereinbarung wird 
gleichzeitig dem Europäischen Parlament 
und dem Rat übermittelt.

Or. en

Änderungsantrag 450
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet des Artikels 23 kann 
die Kommission für den Fall, dass das in 
Artikel 9 genannte Rahmenabkommen 
nicht unterzeichnet oder der in Kapitel III 
genannte Ukraine-Plan nicht bis zum 
31. Dezember 2023 angenommen wird, 
beschließen, der Ukraine vorbehaltlich 
zufrieden stellender Fortschritte bei der 
Ausarbeitung des Ukraine-Plans und 
vorbehaltlich der in einer Vereinbarung 
zwischen der Kommission und der Ukraine 
zu vereinbarenden Bedingungen, der 
Erfüllung der in Artikel 5 genannten 
Bedingung, der Einhaltung des Artikels 6 
und der verfügbaren Finanzmittel eine 
begrenzte außerordentliche Unterstützung 
für einen Zeitraum von bis zu drei 
Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung oder ab dem 1. Januar 2024 zu 
gewähren, um die makrofinanzielle 
Stabilität des Landes zu unterstützen.

(1) Unbeschadet des Artikels 23 kann 
die Kommission für den Fall, dass das in 
Artikel 9 genannte Rahmenabkommen 
nicht unterzeichnet oder der in Kapitel III 
genannte Ukraine-Plan nicht bis zum 
31. Dezember 2023 angenommen wird, 
beschließen, der Ukraine vorbehaltlich 
zufrieden stellender Fortschritte bei der 
Ausarbeitung des Ukraine-Plans und 
vorbehaltlich der in einer Vereinbarung 
zwischen der Kommission und der Ukraine 
zu vereinbarenden Bedingungen, der 
Erfüllung der in Artikel 5 genannten 
Bedingung, der Einhaltung des Artikels 6 
und der verfügbaren Finanzmittel eine 
begrenzte außerordentliche Unterstützung 
für einen Zeitraum von bis zu sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung oder ab dem 1. Januar 2024 zu 
gewähren, um die makrofinanzielle 
Stabilität des Landes zu unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 451
Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca
im Namen der ECR-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Zahlungen der nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
und des Darlehens an die Ukraine nach 
diesem Artikel erfolgen im Einklang mit 
den Haushaltsmitteln und vorbehaltlich 
der verfügbaren Mittel. Die Zahlungen 
erfolgen in Tranchen. Eine Tranche kann in 
einem oder mehreren Teilbeträgen 
ausgezahlt werden.

(1) Die Zahlungen der nicht 
rückzahlbaren finanziellen Unterstützung 
und des Darlehens an die Ukraine nach 
diesem Artikel erfolgen im Einklang mit 
den Haushaltsmitteln. Die Zahlungen 
erfolgen in Tranchen. Eine Tranche kann in 
einem oder mehreren Teilbeträgen 
ausgezahlt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 452
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Ukraine reicht vierteljährlich 
einen ordnungsgemäß begründeten Antrag 
auf Zahlung der nicht rückzahlbaren 
finanziellen Unterstützung und des 
Darlehens ein, und die Kommission zahlt 
die betreffende nicht rückzahlbare 
finanzielle Unterstützung und das 
entsprechende Darlehen auf der Grundlage 
der in Absatz 3 beschriebenen Bewertung 
aus.

(2) Die Ukraine kann vierteljährlich 
einen ordnungsgemäß begründeten Antrag 
auf Zahlung der nicht rückzahlbaren 
finanziellen Unterstützung und des 
Darlehens einreichen, und die 
Kommission zahlt die betreffende nicht 
rückzahlbare finanzielle Unterstützung und 
das entsprechende Darlehen auf der 
Grundlage der in Absatz 3 beschriebenen 
Bewertung aus. Dieser Antrag wird an den 
zuständigen Ausschuss des Europäischen 
Parlaments sowie an die zuständige 
Ratsformation weitergeleitet.

Or. en

Änderungsantrag 453
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission bewertet 
unverzüglich, ob die Ukraine die 
qualitativen und quantitativen Schritte, die 
in dem in Artikel 19 Absatz 1 genannten 
Durchführungsbeschluss des Rates 
festgelegt sind, zufriedenstellend erreicht 
hat. Die zufrieden stellende Erfüllung 
qualitativer und quantitativer Schritte setzt 
voraus, dass die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den Schritten, deren 
zufrieden stellende Erfüllung die Ukraine 

(3) Die Kommission bewertet 
unverzüglich, ob die Ukraine die 
qualitativen und quantitativen Schritte, die 
in dem in Artikel 19 Absatz 1 genannten 
delegierten Rechtsakts festgelegt sind, 
zufriedenstellend erreicht hat. Die 
zufrieden stellende Erfüllung qualitativer 
und quantitativer Schritte setzt voraus, dass 
die Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den Schritten, deren zufrieden stellende 
Erfüllung die Ukraine erreicht hat, von der 
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erreicht hat, von der Ukraine nicht 
rückgängig gemacht wurden. Die 
Kommission kann sich von 
Sachverständigen unterstützen lassen.

Ukraine nicht rückgängig gemacht wurden. 
Die Kommission kann sich von 
Sachverständigen unterstützen lassen.

Or. en

Änderungsantrag 454
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bewertet die Kommission die 
zufrieden stellende Erfüllung der 
qualitativen und quantitativen Schritte 
positiv, so erlässt sie unverzüglich einen 
Beschluss, mit dem die Auszahlung des 
diesen Schritten entsprechenden Teils der 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung und des Darlehens 
genehmigt wird.

(4) Bewertet die Kommission die 
zufrieden stellende Erfüllung der 
qualitativen und quantitativen Schritte 
positiv, so erlässt sie unverzüglich einen 
Beschluss, mit dem die Auszahlung des 
diesen Schritten entsprechenden Teils der 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung und des Darlehens 
genehmigt wird. Dieser Antrag wird an 
den zuständigen Ausschuss des 
Europäischen Parlaments sowie an die 
zuständige Ratsformation weitergeleitet.

Or. en

Änderungsantrag 455
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bewertet die Kommission die 
Erfüllung der qualitativen und 
quantitativen Schritte gemäß dem 
vorläufigen Zeitplan negativ, so wird die 
Zahlung der nicht rückzahlbaren 

(5) Bewertet die Kommission die 
Erfüllung der qualitativen und 
quantitativen Schritte gemäß dem 
vorläufigen Zeitplan negativ, so wird die 
Zahlung der nicht rückzahlbaren 
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finanziellen Unterstützung und des diesen 
Schritten entsprechenden Darlehens 
einbehalten. Der einbehaltene Betrag wird 
nur ausgezahlt, wenn die Ukraine im 
Rahmen eines nachfolgenden 
Zahlungsantrags hinreichend begründet 
hat, dass sie die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen hat, um die zufrieden stellende 
Erfüllung der qualitativen und 
quantitativen Schritte zu gewährleisten.

finanziellen Unterstützung und des diesen 
Schritten entsprechenden Darlehens 
einbehalten. Der einbehaltene Betrag wird 
nur ausgezahlt, wenn die Ukraine im 
Rahmen eines nachfolgenden 
Zahlungsantrags hinreichend begründet 
hat, dass sie die erforderlichen Maßnahmen 
getroffen hat, um die zufrieden stellende 
Erfüllung der qualitativen und 
quantitativen Schritte zu 
gewährleisten. Eine Methodik für die 
Handhabung der teilweisen Erfüllung 
von Schritten wird von der Kommission 
als Anleitung veröffentlicht.

Or. en

Änderungsantrag 456
Valérie Hayer, Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Gelangt die Kommission zu dem 
Schluss, dass die Ukraine innerhalb von 
zwölf Monaten nach der ersten negativen 
Bewertung gemäß Absatz 5 nicht die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, 
so kürzt die Kommission den Betrag der 
nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung und des Darlehens 
proportional zu dem Teil, der den 
einschlägigen qualitativen und 
quantitativen Schritten entspricht. Die 
Ukraine kann innerhalb von zwei 
Monaten nach Übermittlung der 
Schlussfolgerungen der Kommission 
Stellung nehmen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 457
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Kommission kann den Betrag 
der nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung, auch durch Verrechnung 
gemäß Artikel 102 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046, oder des Darlehens, 
das gemäß Absatz 4 an die Ukraine 
auszuzahlen ist, kürzen, wenn 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikte zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union, die von 
der Ukraine nicht behoben wurden, 
festgestellt wurden oder schwerwiegende 
Bedenken im Zusammenhang mit 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union bestehen 
oder wenn eine schwerwiegende 
Verletzung einer sich aus solchen 
Vereinbarungen ergebenden Verpflichtung 
vorliegt, auch auf der Grundlage der in 
Artikel 34 genannten Berichte des 
Prüfungsausschusses oder der vom OLAF 
bereitgestellten Informationen.

(7) Die Kommission kann den Betrag 
der nicht rückzahlbaren finanziellen 
Unterstützung, auch durch Verrechnung 
gemäß Artikel 102 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046, oder des Darlehens, 
das gemäß Absatz 4 an die Ukraine 
auszuzahlen ist, kürzen, wenn 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikte zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union, die von 
der Ukraine nicht behoben wurden, 
festgestellt wurden oder schwerwiegende 
Bedenken im Zusammenhang mit 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union bestehen 
oder wenn eine schwerwiegende 
Verletzung einer sich aus solchen 
Vereinbarungen ergebenden Verpflichtung 
vorliegt, auch auf der Grundlage der in 
Artikel 34 genannten Berichte des 
Prüfungsausschusses oder der vom OLAF 
bereitgestellten 
Informationen. Informationen über solche 
Entscheidungen müssen an das 
Europäische Parlament und den Rat 
weitergeleitet werden.

Or. en

Änderungsantrag 458
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Transparenz in Bezug auf Personen und Transparenz in Bezug auf Personen, 
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Stellen, die Mittel für die Durchführung 
des Plans erhalten

Stellen und Endempfänger, die Mittel für 
die Durchführung des Plans erhalten

Or. en

Änderungsantrag 459
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Ukraine veröffentlicht Daten zu 
Personen und Organisationen, die für die 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen, die in dem in diesem Kapitel 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 500 000 
EUR erhalten. Die Ukraine aktualisiert 
diese Daten zweimal jährlich, im Juni und 
Dezember.

(1) Die Ukraine veröffentlicht neueste 
Daten zu Personen, Organisationen und 
Endempfängern, die für die Durchführung 
der Reformen und Investitionen, die in dem 
in diesem Kapitel genannten Ukraine-Plan 
festgelegt sind, über einen Zeitraum von 
vier Jahren kumulativ Finanzmittel in 
Höhe von mehr als 50 000 EUR erhalten. 
Es gelten die in der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 festgelegten 
einschlägigen Vorschriften.

Or. en

Änderungsantrag 460
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Ukraine veröffentlicht Daten zu 
Personen und Organisationen, die für die 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen, die in dem in diesem Kapitel 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 500 000 
EUR erhalten. Die Ukraine aktualisiert 
diese Daten zweimal jährlich, im Juni und 
Dezember.

(1) Die Ukraine veröffentlicht Daten zu 
Personen und Organisationen, die für die 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen, die in dem in diesem Kapitel 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 200 000 
EUR erhalten. Die Ukraine aktualisiert 
diese Daten zweimal jährlich, im Juni und 
Dezember.
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Or. en

Änderungsantrag 461
Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Ukraine veröffentlicht Daten zu 
Personen und Organisationen, die für die 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen, die in dem in diesem Kapitel 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 500 000 
EUR erhalten. Die Ukraine aktualisiert 
diese Daten zweimal jährlich, im Juni und 
Dezember.

(1) Die Ukraine veröffentlicht Daten zu 
Personen und Organisationen, die für die 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen, die in dem in diesem Kapitel 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 100 000 
EUR erhalten. Die Ukraine aktualisiert 
diese Daten zweimal jährlich, im Juni und 
Dezember.

Or. en

Änderungsantrag 462
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda, Özlem Demirel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Ukraine veröffentlicht Daten zu 
Personen und Organisationen, die für die 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen, die in dem in diesem Kapitel 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 
500 000 EUR erhalten. Die Ukraine 
aktualisiert diese Daten zweimal jährlich, 
im Juni und Dezember.

(1) Die Ukraine veröffentlicht Daten zu 
Personen und Organisationen, die für die 
Durchführung der Reformen und 
Investitionen, die in dem in diesem Kapitel 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 
250 000 EUR erhalten. Die Ukraine 
aktualisiert diese Daten zweimal jährlich, 
im Juni und Dezember.

Or. en

Änderungsantrag 463
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Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für die in Absatz 1 genannten 
Personen und Einrichtungen werden unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Vertraulichkeits- und 
Sicherheitsanforderungen, insbesondere 
des Schutzes personenbezogener Daten, 
folgende Informationen veröffentlicht:

(2) Für die in Absatz 1 genannten 
Personen, Einrichtungen und 
Endempfänger werden unter gebührender 
Berücksichtigung der Vertraulichkeits- und 
Sicherheitsanforderungen, insbesondere 
des Schutzes personenbezogener Daten, 
folgende Informationen in 
maschinenlesbarem Format auf einer 
Website in der Reihenfolge der insgesamt 
erhaltenen Mittel veröffentlicht:

Or. en

Änderungsantrag 464
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) bei juristischen Personen die 
vollständige rechtliche Bezeichnung und 
gegebenenfalls die Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer oder Steuer-
Identifikationsnummer oder eine andere 
eindeutige, auf nationaler Ebene 
festgelegte Kennung des Empfängers;

a) bei juristischen Personen die 
vollständige rechtliche Bezeichnung und 
gegebenenfalls die Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer oder Steuer-
Identifikationsnummer oder eine andere 
eindeutige, auf nationaler Ebene 
festgelegte Kennung des Empfängers sowie 
den wirtschaftlichen Eigentümer des 
Empfängers, der vom Empfänger 
zwingend angegeben werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 465
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) bei natürlichen Personen Vor- und 
Nachname(n) des Empfängers;

b) bei natürlichen Personen Vor- und 
Nachname(n) und Wohnsitz des 
Empfängers;

Or. en

Änderungsantrag 466
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die in Absatz 2 genannten 
Informationen werden nicht veröffentlicht, 
wenn die Offenlegung die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen oder 
Organisationen gefährden oder die 
geschäftlichen Interessen der Empfänger 
ernsthaft beeinträchtigen könnte.

(3) In Ausnahmefällen und wenn die 
ukrainische Regierung dies hinreichend 
begründet, dürfen in Absatz 2 genannte 
Informationen nicht veröffentlicht werden, 
wenn die Offenlegung die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen oder 
Organisationen übermäßig gefährden 
könnte. Diese Informationen werden an 
die Europäische Kommission und in 
jedem Fall an den Rechnungsausschuss 
weitergeleitet, der die Entscheidung, diese 
Informationen nicht zu veröffentlichen, 
aufheben kann.

Or. en

Änderungsantrag 467
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 4



PE752.875v01-00 136/174 AM\1285318DE.docx

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Ukraine übermittelt der 
Kommission mindestens einmal jährlich 
auf elektronischem Wege die Daten zu den 
in Absatz 1 genannten Personen und 
Einrichtungen, mit Ausnahme der in 
Absatz 3 genannten Daten, in einem 
Format, das in dem in Artikel 9 Absatz 4 
Buchstabe i genannten Rahmenabkommen 
festgelegt wird.

(4) Die Ukraine übermittelt der 
Kommission mindestens einmal jährlich 
auf elektronischem Wege die Daten in 
maschinenlesbarer Form zu den in 
Absatz 1 genannten Personen und 
Einrichtungen, mit Ausnahme der in 
Absatz 3 genannten Daten, in einem 
maschinenlesbaren Format, das in dem in 
Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe i genannten 
Rahmenabkommen festgelegt wird.

Or. en

Änderungsantrag 468
Valérie Hayer, Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26– Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Kommission erstellt in enger 
Zusammenarbeit mit den ukrainischen 
Behörden ein Register der Unternehmen, 
die unter oligarchischem Einfluss stehen 
und als potenzielle Beeinträchtigung des 
freien und fairen Wettbewerbs auf dem 
Markt gelten. Unternehmen, die in diesem 
Register aufgeführt sind, können keine 
Mittel aus der Fazilität erhalten. Dieses 
Register wird innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten der 
Verordnung erstellt und vierteljährlich 
aktualisiert.

Or. en

Änderungsantrag 469
Georgios Kyrtsos, Karen Melchior, Petras Auštrevičius

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission wird bei der 
Umsetzung des Investitionsrahmens für die 
Ukraine von einem Exekutivausschuss 
unterstützt. Die Kommission schlägt die 
Geschäftsordnung des 
Exekutivausschusses vor.

(2) Die Kommission wird bei der 
Umsetzung des Investitionsrahmens für die 
Ukraine von einem Exekutivausschuss 
unterstützt. Die Kommission schlägt die 
Geschäftsordnung des 
Exekutivausschusses vor; das Europäische 
Parlament sollte in Ausübung seiner in 
den Verträgen verankerten Kontrollrechte 
eine Rolle bei der Billigung der Mitglieder 
des Verwaltungsrats spielen;

Or. en

Änderungsantrag 470
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Exekutivausschuss des 
Investitionsrahmens der Ukraine setzt sich 
aus Vertretern der Kommission, der 
einzelnen Mitgliedstaaten und Vertretern 
der Ukraine zusammen. Gegenparteien, die 
die Garantie für die Ukraine und die vom 
Investitionsrahmen der Ukraine 
unterstützten Finanzierungsinstrumente 
durchführen, können Beobachterstatus 
erhalten. Die Kommission führt den 
Vorsitz im Exekutivausschuss.

(3) Der Exekutivausschuss des 
Investitionsrahmens der Ukraine setzt sich 
aus Vertretern der Kommission, der 
einzelnen Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und Vertretern 
der Ukraine, einschließlich der Vertreter 
der Werchowna Rada, zusammen. 
Gegenparteien, die die Garantie für die 
Ukraine und die vom Investitionsrahmen 
der Ukraine unterstützten 
Finanzierungsinstrumente durchführen, 
können Beobachterstatus erhalten. Die 
Kommission führt den Vorsitz im 
Exekutivausschuss.

Or. en

Änderungsantrag 471
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 27 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Exekutivausschuss des 
Investitionsrahmens der Ukraine setzt sich 
aus Vertretern der Kommission, der 
einzelnen Mitgliedstaaten und Vertretern 
der Ukraine zusammen. Gegenparteien, 
die die Garantie für die Ukraine und die 
vom Investitionsrahmen der Ukraine 
unterstützten Finanzierungsinstrumente 
durchführen, können Beobachterstatus 
erhalten. Die Kommission führt den 
Vorsitz im Exekutivausschuss.

(3) Der Exekutivausschuss des 
Investitionsrahmens der Ukraine setzt sich 
aus Vertretern der Kommission, der 
einzelnen Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und Vertretern 
der ukrainischen Regierung und der 
Werchowna Rada zusammen. 
Gegenparteien, die die Garantie für die 
Ukraine und die vom Investitionsrahmen 
der Ukraine unterstützten 
Finanzierungsinstrumente durchführen, 
können Beobachterstatus erhalten. Die 
Kommission führt den Vorsitz im 
Exekutivausschuss.

Or. en

Änderungsantrag 472
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27– Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mindestens 50 % der im Rahmen 
von Säule II bereitgestellten Garantien 
werden zur Unterstützung von Kleinst-, 
kleinen und mittleren Unternehmen im 
Sinne von Artikel 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG, einschließlich 
Start-ups, verwendet, auch durch 
Finanzinstrumente, die darauf abzielen, 
das Risiko der Kreditvergabe lokaler 
ukrainischer Banken zu verringern, 
beispielsweise durch Fazilitäten zur 
Risikoteilung, Risikoabdeckung in 
Kreditpools, Anreize für die Kreditvergabe 
durch Banken oder andere Mittel zur 
Verringerung des Investitions- und 
Handelsrisikos wie öffentliche Garantien 
für Investitionsversicherungen oder die 
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Versicherung von Handelsgeschäften.

Or. en

Änderungsantrag 473
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Für die Zwecke von Säule II 
entwickelt die Kommission mit 
Unterstützung des operationellen 
Vorstands eine Methodik und Verfahren 
für die jährliche Berichterstattung über 
die Investitionsförderung, die zumindest 
die folgenden Elemente umfassen:
a) Zuweisung von Zuschüssen und von 
Darlehen, jeweils aufgeschlüsselt nach: i) 
Größe des Endempfängers; ii) Region des 
Hauptsitzes des Endempfängers; iii) 
Sektor;
b) Verwendung des 
Finanzierungsinstruments für die KMU-
Förderung;
c) Prozentsatz der Investitionsförderung, 
bei der eine hohe Wahrscheinlichkeit 
einer Wertminderung besteht;
d) qualitative Analyse der wichtigsten 
Erfolge und Herausforderungen der 
Säule II.

Or. en

Änderungsantrag 474
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Für die Zwecke des Artikels 209 
Absatz 2 Buchstaben d und h der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
wird die Anforderung von Ex-ante-
Evaluierungen von 
Finanzierungsinstrumenten und 
Haushaltsgarantien durch die in 
Artikel 19 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung genannte positive Bewertung 
des Ukraine-Plans durch die Kommission 
erfüllt.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 475
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Die Kommission erstattet gemäß 
Artikel 41 Absätze 4 und 5 der Verordnung 
(EU, Euratom) 2018/1046 Bericht über die 
Durchführung der Unterstützung im 
Rahmen des Investitionsrahmens für die 
Ukraine. Zu diesem Zweck stellt jede 
Gegenpartei der Ukraine-Garantie und jede 
betraute Einrichtung, die 
Finanzierungsinstrumente einsetzt, jährlich 
die Informationen bereit, die erforderlich 
sind, damit die Kommission ihren 
Berichtspflichten nachkommen kann.

(8) Die Kommission erstattet jährlich 
gemäß Artikel 41 Absätze 4 und 5 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046, 
einschließlich der in Absatz 7 dieses 
Artikels genannten Elemente, Bericht über 
die Durchführung der Unterstützung im 
Rahmen des Investitionsrahmens für die 
Ukraine. Zu diesem Zweck stellt jede 
Gegenpartei der Ukraine-Garantie und jede 
betraute Einrichtung, die 
Finanzierungsinstrumente einsetzt, jährlich 
die Informationen bereit, die erforderlich 
sind, damit die Kommission ihren 
Berichtspflichten nachkommen kann.

Or. en

Änderungsantrag 476
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die förderfähigen Gegenparteien 
für die Zwecke der Garantie für die 
Ukraine und die förderfähigen betrauten 
Einrichtungen für die Zwecke der 
Finanzierungsinstrumente sind die in 
Artikel 208 Absatz 4 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 genannten 
Gegenparteien, einschließlich solcher aus 
Drittländern, die gemäß Artikel 28 der 
vorliegenden Verordnung zur Garantie für 
die Ukraine beitragen. Abweichend von 
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 sind 
privatrechtliche Einrichtungen eines 
Mitgliedstaats oder eines Drittlands, die 
einen Beitrag zur Garantie für die Ukraine 
gemäß Artikel 28 der vorliegenden 
Verordnung geleistet haben und die 
ausreichende Gewähr für ihre finanzielle 
und operative Leistungsfähigkeit bieten, 
für die Zwecke der Garantie für die 
Ukraine förderfähig.

(2) Die förderfähigen Gegenparteien 
für die Zwecke der Garantie für die 
Ukraine und die förderfähigen betrauten 
Einrichtungen für die Zwecke der 
Finanzierungsinstrumente sind die in 
Artikel 208 Absatz 4 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 genannten 
Gegenparteien, einschließlich solcher aus 
Drittländern, die gemäß Artikel 28 der 
vorliegenden Verordnung zur Garantie für 
die Ukraine beitragen. Abweichend von 
Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 sind 
privatrechtliche Einrichtungen eines 
Mitgliedstaats oder eines Drittlands, die 
einen Beitrag zur Garantie für die Ukraine 
gemäß Artikel 28 der vorliegenden 
Verordnung geleistet haben und die 
ausreichende Gewähr für ihre finanzielle 
und operative Leistungsfähigkeit bieten, 
für die Zwecke der Garantie für die 
Ukraine förderfähig. Bevorzugt werden 
diejenigen Einrichtungen, die 
Informationen im Zusammenhang mit 
ökologischen, sozialen, steuerlichen und 
Corporate-Governance-Kriterien 
offenlegen. Zu diesem Zweck richtet die 
Kommission ein Webportal mit 
angemessenen und benutzerfreundlichen 
Leitlinien zur Offenlegung ein, die auch 
Beispiele für eine solche Offenlegung 
enthalten.

Or. en

Änderungsantrag 477
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 29– Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission verpflichtet alle 
förderfähigen Vertragspartner und die 
förderfähigen beauftragten 
Einrichtungen, größtmögliche Sorgfalt 
walten zu lassen, um korrupte Praktiken, 
Günstlingswirtschaft oder eine 
unangemessene regionale oder sektorale 
Konzentration der Zuweisung oder 
Verwendung der Mittel zu vermeiden, zu 
melden und zu bekämpfen, und verlangt 
gegebenenfalls eine spezielle 
Berichterstattung und Prüfung zu diesen 
Aspekten.

Or. en

Änderungsantrag 478
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30– Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Mit der Ukraine-Garantie werden 
Finanzierungs- und 
Investitionsmaßnahmen unterstützt, die 
die in Artikel 209 Absatz 2 Buchstaben a 
bis e der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 genannten 
Bedingungen erfüllen, insbesondere die 
Notwendigkeit, Zusätzlichkeit zu 
erreichen, auch durch Behebung von 
Marktversagen oder suboptimalen 
Investitionssituationen, die Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen und die 
Maximierung privater Investitionen, auch 
für KMU.

Or. en

Änderungsantrag 479
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Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Garantie für die Ukraine wird 
zur Deckung der Risiken bei folgenden 
Arten von Vorhaben verwendet:

(2) Die Garantie für die Ukraine wird 
zur Deckung der Risiken bei folgenden 
Arten von Vorhaben gemäß Artikel 27 
verwendet:

Or. en

Änderungsantrag 480
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission legt in den in Artikel 27 
Absatz 8 genannten Berichten 
Informationen über die Unterzeichnung 
jeder Garantievereinbarung mit der 
Ukraine vor. Auf Verlangen werden diese 
Vereinbarungen dem Europäischen 
Parlament und dem Rat zugänglich 
gemacht, wobei dem Schutz von 
vertraulichen und wirtschaftlich sensiblen 
Informationen Rechnung zu tragen ist.

Die Kommission legt in den in Artikel 27 
Absatz 8 genannten Berichten 
Informationen über die Unterzeichnung 
jeder Garantievereinbarung mit der 
Ukraine vor. Das Europäische Parlament 
und der Rat werden gleichzeitig über die 
Unterzeichnung aller im Rahmen der 
Ukraine-Garantie geschlossenen 
Garantievereinbarungen 
unterrichtet. Sämtliche 
Garantievereinbarungen der Ukraine 
werden dem Europäischen Parlament und 
dem Rat gleichzeitig übermittelt, wobei 
dem Schutz von vertraulichen und 
wirtschaftlich sensiblen Informationen 
Rechnung zu tragen ist.

Or. en

Änderungsantrag 481
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) einen Verweis auf die Ziele und 
den Zweck der Fazilität, eine Bewertung 
des Bedarfs und die erwarteten Ergebnisse;

c) einen Verweis auf die Ziele und 
den Zweck der Fazilität, eine Bewertung 
des Bedarfs und die erwarteten Ergebnisse; 
eine Bewertung der Sektoren und 
Branchen sowie des Anteils, der auf Start-
ups und KMU ausgerichtet ist;

Or. en

Änderungsantrag 482
Vlad Gheorghe

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Kommission kann bis zu 30 % 
des in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Betrags verwenden, um die 
Garantiebeträge zu erhöhen, die im 
Rahmen der gemäß Artikel 38 der 
Verordnung (EU) 2021/947 geschlossenen 
Garantievereinbarungen für auswärtige 
Maßnahmen bereitgestellt werden, sofern 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(5) Die Kommission kann einen Teil 
des in Absatz 1 dieses Artikels genannten 
Betrags verwenden, um die 
Garantiebeträge zu erhöhen, die im 
Rahmen der gemäß Artikel 38 der 
Verordnung (EU) 2021/947 geschlossenen 
Garantievereinbarungen für auswärtige 
Maßnahmen bereitgestellt werden, sofern 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Or. en

Änderungsantrag 483
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Abweichend von Artikel 36 entfällt
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Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung 
(EU) 2021/947 stellen die von der 
Garantie für die Ukraine gemäß diesem 
Absatz abgedeckten Transaktionen ein 
gesondertes Portfolio der Garantie für die 
Ukraine dar und werden bei der 
Berechnung der 65%igen Deckung 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2021/947 nicht 
berücksichtigt.

Or. en

Änderungsantrag 484
Vlad Gheorghe

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 5 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Die Risikoteilung im separaten 
Portfolio der Garantie für die Ukraine 
gewährleistet eine Angleichung der 
Interessen der Kommission und der 
förderfähigen Gegenpartei gemäß 
Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe e der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046, 
und die Gegenpartei trägt gemäß 
Artikel 219 Absatz 4 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 mit eigenen Mitteln 
zu diesem Portfolio bei.

d) Die Risikoteilung im separaten 
Portfolio der Garantie für die Ukraine 
gewährleistet eine Angleichung der 
Interessen der Kommission und der 
förderfähigen Gegenpartei gemäß 
Artikel 209 Absatz 2 Buchstabe e der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 und 
unbeschadet des Artikels 36 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Verordnung 
(EU) 2021/947, und die Gegenpartei trägt 
gemäß Artikel 219 Absatz 4 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 mit 
eigenen Mitteln zu diesem Portfolio bei.

Or. en

Änderungsantrag 485
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 9 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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aa) Die in Frage kommenden 
Vertragspartner stellen der Kommission 
auf Anfrage auch alle zusätzlichen 
Informationen zur Verfügung, die für die 
Erfüllung der Verpflichtungen der 
Kommission gemäß dieser Verordnung 
erforderlich sind, sowie Informationen 
über die Einhaltung der Bestimmungen 
zur Betrugs- und 
Korruptionsbekämpfung, der 
Menschenrechte und der Sozial-, Arbeits- 
und Umweltstandards.

Or. en

Änderungsantrag 486
Vlad Gheorghe

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Bedingung gemäß Artikel 219 
Absatz 4 der der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046, dass ein Beitrag aus 
eigenen Mitteln zu leisten ist, gilt für jede 
förderfähige Gegenpartei, der im Rahmen 
des Investitionsrahmens für die Ukraine 
auf Portfoliobasis eine Haushaltsgarantie 
zugewiesen wurde.

(10) Die Bedingung gemäß Artikel 219 
Absatz 4 der der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046, dass ein Beitrag aus 
eigenen Mitteln zu leisten ist, gilt für jede 
förderfähige Gegenpartei, der im Rahmen 
des Investitionsrahmens für die Ukraine 
auf Portfoliobasis eine Haushaltsgarantie 
zugewiesen wurde, und im Falle der 
Europäischen Investitionsbank ist der 
Beitrag aus eigenen Mitteln als 
Übernahme des Restrisikos zu verstehen.

Or. en

Änderungsantrag 487
Vlad Gheorghe

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30– Absatz 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(11a) Die EIB führt ein exklusives 
spezielles Investitionsfenster ein, das eine 
umfassende Risikodeckung für Geschäfte 
mit staatlichen und nichtkommerziellen 
unterstaatlichen Partnern mit einem 
indikativen Unterzeichnungsvolumen von 
5,5 Mrd. EUR abdeckt. Die EIB ist 
exklusiv für Geschäfte mit staatlichen und 
nichtkommerziellen unterstaatlichen 
Geschäftspartnern im Rahmen des 
exklusiven Investitionsfensters zuständig. 
Der Eigenmittelbeitrag ist als Übernahme 
des Restrisikos zu verstehen, und die EU-
Garantie deckt 65 % des im Rahmen von 
EIB-Finanzierungen ausgezahlten und 
garantierten Gesamtbetrags ab, abzüglich 
Rückzahlungen und zuzüglich aller damit 
verbundenen Beträge. Wenn die EIB 
nicht in der Lage ist, Vorhaben im 
Rahmen des speziellen exklusiven 
Investitionsfensters durchzuführen, oder 
beschließt, keine solchen Vorhaben 
durchzuführen, steht die Durchführung 
dieser Vorhaben abweichend von 
Unterabsatz 2 anderen förderfähigen 
Gegenparteien zu den Bedingungen offen, 
die in den einschlägigen 
Garantievereinbarungen für 
Außenmaßnahmen festgelegt sind, wobei 
die Bedingungen, die der EIB für dieselbe 
Art von Vorhaben geboten werden, sowie 
die besonderen Bedürfnisse und 
Umstände sowie die spezielle Art der 
förderfähigen Gegenpartei, die diese 
Vorhaben durchführt, berücksichtigt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 488
Vlad Gheorghe

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 11 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(11b) Das exklusive dedizierte 
Investitionsfenster wird durch eine 
Erhöhung gemäß Artikel 30 Absatz 5 des 
Unterzeichnungsvolumens für Geschäfte 
in der Ukraine der gemäß Artikel 36 und 
38 der Verordnung (EU) 2021/947 
geschlossenen Garantievereinbarung.

Or. en

Änderungsantrag 489
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Dotierungsquote wird 
mindestens einmal jährlich nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung überprüft.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung)

Or. en

Änderungsantrag 490
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Hilfe nach diesem Kapitel dient 
der Unterstützung der Ukraine bei der 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
Ziele. Die im Rahmen dieses Kapitels 
geleistete Hilfe zielt insbesondere darauf 
ab, die schrittweise Angleichung der 
Ukraine an den Besitzstand der Union im 
Hinblick auf eine künftige Mitgliedschaft 
in der Union zu unterstützen und so zu 
gegenseitiger Stabilität, Sicherheit, Frieden 
und Wohlstand beizutragen. Diese 

(1) Die Hilfe nach diesem Kapitel dient 
der Unterstützung der Ukraine bei der 
Verwirklichung der in Artikel 3 genannten 
Ziele. Die im Rahmen dieses Kapitels 
geleistete Hilfe trägt insbesondere zu der 
schrittweisen Angleichung der Ukraine an 
den Besitzstand der Union im Hinblick auf 
eine künftige Mitgliedschaft in der Union 
zu unterstützen und so zu gegenseitiger 
Stabilität, Sicherheit, Frieden und 
Wohlstand bei. Diese Unterstützung 
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Unterstützung umfasst die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, die Stärkung der Effizienz 
der öffentlichen Verwaltung und die 
Unterstützung von Transparenz, 
Strukturreformen, sektorbezogenen 
Politiken und verantwortungsvoller 
Staatsführung auf allen Ebenen. Diese 
Unterstützung sollte auch zur Umsetzung 
des Plans beitragen.

umfasst die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, die Stärkung der Effizienz 
der öffentlichen Verwaltung und der 
institutionellen Kapazitäten, die 
Dezentralisierung sowie die Unterstützung 
von Transparenz, Strukturreformen, 
sektorbezogenen Politiken und 
verantwortungsvoller Staatsführung auf 
allen Ebenen. Diese Unterstützung sollte 
auch zur Umsetzung des Plans beitragen.

Or. en

Änderungsantrag 491
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Unterstützung im Rahmen 
dieses Kapitels wird auch gewährt, um 
sicherzustellen, dass die Kapazitäten der 
Interessenträger, einschließlich der 
Sozialpartner, der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der lokalen 
Behörden, gestärkt werden.

(2) 2. Die Unterstützung im Rahmen 
dieses Kapitels wird auch gewährt, um 
sicherzustellen, dass die Kapazitäten der 
Interessenträger, einschließlich der 
Sozialpartner, der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der lokalen 
Behörden, gestärkt werden, insbesondere 
sollen Twinning und 
Städtepartnerschaften, sowie Peer-to-
Peer-Zusammenarbeit und Programme, 
die in Partnerschaften zwischen Städten 
und Regionen in der Union und in der 
Ukraine eingebettet sind, gefördert 
werden.

Or. de

Begründung

Europäische Städte sind bereits im Wiederaufbau engagiert und dieses Engagement sollte 
auch im EU-Beitrittsprozess der Ukraine berücksichtigt werden. Kooperationen zwischen 
Europäischen und Ukrainischen lokalen und regionalen Behörden bestehen bereits und sind 
langfristig und beständig. Dadurch bilden die Partnerschaften eine gute Basis für Expertisen- 
und Erfahrungsaustausch, die für die kriegsbedingten Erholungs-, Wiederaufbau- und 
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Modernisierungsbedarf in den Regionen und Gemeinden der Ukraine notwendig ist. Aufgrund 
dieser engen Partnerschaften wird abgesichert, dass die Hilfe, die gebrauchten Güter und die 
Unterstützung an der richtigen Stelle ankommen, um die notwendigen Bedürfnisse vor Ort zu 
adressieren.

Änderungsantrag 492
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Unterstützung im Rahmen 
dieses Kapitels wird auch gewährt, um 
sicherzustellen, dass die Kapazitäten der 
Interessenträger, einschließlich der 
Sozialpartner, der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der lokalen 
Behörden, gestärkt werden.

(2) Die Unterstützung im Rahmen 
dieses Kapitels wird auch gewährt, um 
sicherzustellen, dass die Kapazitäten der 
Interessenträger, einschließlich der 
Sozialpartner, der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der lokalen und 
regionalen Behörden, gestärkt werden.

Or. en

Änderungsantrag 493
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Hilfe nach diesem Kapitel dient 
auch der Unterstützung 
vertrauensbildender Maßnahmen und 
Prozesse zur Förderung der Gerechtigkeit, 
der Wahrheitssuche, der 
Wiedergutmachung sowie der Erhebung 
von Beweisen für während des Krieges 
begangene Verbrechen. Im Rahmen dieses 
Kapitels können Mittel für Initiativen und 
Einrichtungen bereitgestellt werden, die an 
der Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind.

(3) Die Hilfe nach diesem Kapitel dient 
auch der Unterstützung 
vertrauensbildender Maßnahmen und 
Prozesse zur Förderung der Gerechtigkeit, 
der Wahrheitssuche, der 
Wiedergutmachung sowie der Erhebung 
von Beweisen für während des Krieges 
begangene Verbrechen. Im Rahmen dieses 
Kapitels können Mittel für Initiativen und 
Einrichtungen bereitgestellt werden, die an 
der Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind. Die bei diesen 
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Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse 
werden der Kommission, dem Parlament 
und dem Rat zur Kenntnis gebracht, 
damit sie bei der Ausarbeitung der 
außenpolitischen Standpunkte der Union 
berücksichtigt werden können.

Or. en

Änderungsantrag 494
David McAllister

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Hilfe nach diesem Kapitel dient 
auch der Unterstützung 
vertrauensbildender Maßnahmen und 
Prozesse zur Förderung der Gerechtigkeit, 
der Wahrheitssuche, der 
Wiedergutmachung sowie der Erhebung 
von Beweisen für während des Krieges 
begangene Verbrechen. Im Rahmen dieses 
Kapitels können Mittel für Initiativen und 
Einrichtungen bereitgestellt werden, die an 
der Unterstützung und Durchsetzung der 
internationalen Gerichtsbarkeit in der 
Ukraine beteiligt sind.

(3) Die Hilfe nach diesem Kapitel dient 
auch der Unterstützung 
vertrauensbildender Maßnahmen und 
Prozesse zur Förderung der Gerechtigkeit, 
der Wahrheitssuche, der 
Wiedergutmachung sowie der Erhebung 
von Beweisen für während des Krieges von 
der politischen und militärischen 
Führung Russlands und ihren 
Stellvertretern begangene Verbrechen. Im 
Rahmen dieses Kapitels können Mittel für 
Initiativen und Einrichtungen bereitgestellt 
werden, die an der Unterstützung und 
Durchsetzung der internationalen 
Gerichtsbarkeit in der Ukraine beteiligt 
sind.

Or. en

Änderungsantrag 495
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Hilfe im Rahmen dieses (4) Die Hilfe im Rahmen dieses 
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Kapitels unterstützt die Schaffung und 
Stärkung von ukrainischen Behörden, die 
für die Gewährleistung einer 
angemessenen Verwendung der Mittel und 
die wirksame Bekämpfung von 
Missmanagement öffentlicher Mittel, 
insbesondere Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, zuständig sind, die im 
Zusammenhang mit den zur Erreichung der 
Ziele der Fazilität ausgegebenen Beträgen 
entstehen.

Kapitels unterstützt die Schaffung und 
Stärkung von ukrainischen Behörden, die 
für die Gewährleistung einer 
angemessenen Verwendung der Mittel, die 
Prüfung und die wirksame Bekämpfung 
von Missmanagement öffentlicher Mittel, 
insbesondere Betrug, Korruption, 
oligarchische Strukturen, 
Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, zuständig sind, die im 
Zusammenhang mit den zur Erreichung der 
Ziele der Fazilität ausgegebenen Beträgen 
entstehen.

Or. en

Änderungsantrag 496
Valérie Hayer, Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 32 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Hilfe im Rahmen dieses 
Kapitels unterstützt die Schaffung und 
Stärkung von ukrainischen Behörden, die 
für die Gewährleistung einer 
angemessenen Verwendung der Mittel und 
die wirksame Bekämpfung von 
Missmanagement öffentlicher Mittel, 
insbesondere Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, zuständig sind, die im 
Zusammenhang mit den zur Erreichung der 
Ziele der Fazilität ausgegebenen Beträgen 
entstehen.

(4) Die Hilfe im Rahmen dieses 
Kapitels unterstützt die Schaffung und 
Stärkung von ukrainischen Behörden, die 
für die Gewährleistung einer 
angemessenen Verwendung der Mittel und 
die wirksame Bekämpfung von 
Missmanagement öffentlicher Mittel, 
insbesondere Betrug, Korruption und 
schwere Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten, zuständig sind, 
die im Zusammenhang mit den zur 
Erreichung der Ziele der Fazilität 
ausgegebenen Beträgen entstehen.

Or. en

Änderungsantrag 497
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 32 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Hilfe im Rahmen dieses 
Kapitels unterstützt die Schaffung und 
Stärkung von ukrainischen Behörden, die 
für die Gewährleistung einer 
angemessenen Verwendung der Mittel und 
die wirksame Bekämpfung von 
Missmanagement öffentlicher Mittel, 
insbesondere Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, zuständig sind, die im 
Zusammenhang mit den zur Erreichung der 
Ziele der Fazilität ausgegebenen Beträgen 
entstehen.

(4) Die Hilfe im Rahmen dieses 
Kapitels unterstützt die Schaffung und 
Stärkung von ukrainischen Behörden, die 
für die Gewährleistung einer 
angemessenen Verwendung der Mittel, die 
Prüfung und die wirksame Bekämpfung 
von Missmanagement öffentlicher Mittel, 
insbesondere Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, zuständig sind, die im 
Zusammenhang mit den zur Erreichung der 
Ziele der Fazilität ausgegebenen Beträgen 
entstehen.

Or. en

Änderungsantrag 498
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei der Durchführung der Fazilität 
ergreifen die Kommission und die Ukraine 
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz 
der finanziellen Interessen der Union unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit und der spezifischen 
Bedingungen, unter denen die Fazilität 
eingesetzt wird, der in Artikel 5 Absatz 1 
festgelegten Voraussetzung und der in der 
Rahmenvereinbarung und den spezifischen 
Finanzierungs- oder 
Darlehensvereinbarungen festgelegten 
Bedingungen, insbesondere in Bezug auf 
die Verhütung, Aufdeckung und Behebung 
von Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten. Die Ukraine 
verpflichtet sich, auf dem Weg zu 
wirksamen und effizienten Verwaltungs- 

(1) Bei der Durchführung der Fazilität 
ergreifen die Kommission und die Ukraine 
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz 
der finanziellen Interessen der Union unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit und der spezifischen 
Bedingungen, unter denen die Fazilität 
eingesetzt wird, der in Artikel 5 Absatz 1 
festgelegten Voraussetzung und der in der 
Rahmenvereinbarung und den spezifischen 
Finanzierungs- oder 
Darlehensvereinbarungen festgelegten 
Bedingungen, insbesondere in Bezug auf 
die Verhütung, Aufdeckung und Behebung 
von Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten sowie die Ermittlung 
und Verfolgung von Straftaten im 
Zusammenhang mit den im Rahmen der 
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und Kontrollsystemen voranzukommen 
und sicherzustellen, dass rechtsgrundlos 
gezahlte oder nicht ordnungsgemäß 
verwendete Beträge wiedereingezogen 
werden können.

Fazilität bereitgestellten Mitteln. Die 
Ukraine verpflichtet sich, auf dem Weg zu 
einem soliden Rechtsrahmen für die 
strafrechtliche Betrugsbekämpfung, 
wirksamen und effizienten Verwaltungs- 
und Kontrollsystemen voranzukommen 
und sicherzustellen, dass rechtsgrundlos 
gezahlte oder nicht ordnungsgemäß 
verwendete Beträge wiedereingezogen 
werden können. Die Ukraine verpflichtet 
sich ferner, dafür zu sorgen, dass die 
zuständigen ukrainischen Behörden 
Rechtshilfeersuchen und 
Auslieferungsersuchen der EUStA und 
der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Straftaten 
im Zusammenhang mit Mitteln der 
Fazilität unverzüglich bearbeiten.

Or. en

Änderungsantrag 499
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) regelmäßig zu überprüfen, ob die 
bereitgestellten Finanzmittel im Einklang 
mit den geltenden Vorschriften verwendet 
wurden, insbesondere in Bezug auf die 
Prävention, Aufdeckung und Behebung 
von Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten;

a) regelmäßig zu überprüfen, ob die 
bereitgestellten Finanzmittel im Einklang 
mit den geltenden Vorschriften verwendet 
wurden, insbesondere in Bezug auf die 
Prävention, Aufdeckung und Behebung 
von Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten oder sonstige 
rechtswidrige Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der Union 
sowie auf die Verfügbarkeit von 
Meldeinstrumenten und den Schutz von 
Informanten;

Or. en
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Änderungsantrag 500
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) regelmäßig zu überprüfen, ob die 
bereitgestellten Finanzmittel im Einklang 
mit den geltenden Vorschriften verwendet 
wurden, insbesondere in Bezug auf die 
Prävention, Aufdeckung und Behebung 
von Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten;

a) regelmäßig zu überprüfen, ob die 
bereitgestellten Finanzmittel im Einklang 
mit den geltenden Vorschriften verwendet 
wurden, insbesondere in Bezug auf die 
Prävention, Aufdeckung und Behebung 
von Betrug, oligarchischen Strukturen, 
Korruption, Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten;

Or. en

Änderungsantrag 501
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um Betrug, Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union zu 
verhindern, aufzudecken und zu 
korrigieren, eine Doppelfinanzierung zu 
vermeiden und rechtliche Schritte zur 
Wiedereinziehung veruntreuter Mittel 
einzuleiten, auch im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen und Investitionsprojekten im 
Rahmen des Ukraine-Plans;

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um Betrug, Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten zu verhindern, 
aufzudecken und zu korrigieren sowie um 
Straftaten zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union zu untersuchen und 
zu verfolgen, eine Doppelfinanzierung zu 
vermeiden und rechtliche Schritte zur 
Wiedereinziehung veruntreuter Mittel 
einzuleiten, auch im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen und Investitionsprojekten im 
Rahmen des Ukraine-Plans; und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um 
Rechtshilfe- und Auslieferungsersuchen 
der EUStA und der zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Straftaten im Zusammenhang mit Mitteln 
der Fazilität unverzüglich zu bearbeiten;
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Or. en

Änderungsantrag 502
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um Betrug, Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union zu 
verhindern, aufzudecken und zu 
korrigieren, eine Doppelfinanzierung zu 
vermeiden und rechtliche Schritte zur 
Wiedereinziehung veruntreuter Mittel 
einzuleiten, auch im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen und Investitionsprojekten im 
Rahmen des Ukraine-Plans;

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um Betrug, Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union zu 
verhindern, aufzudecken und zu 
korrigieren, eine Doppelfinanzierung zu 
erkennen und zu vermeiden und rechtliche 
Schritte zur Wiedereinziehung veruntreuter 
Mittel einzuleiten, auch im Zusammenhang 
mit Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen und Investitionsprojekten im 
Rahmen des Ukraine-Plans;

Or. en

Änderungsantrag 503
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um Betrug, Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union zu 
verhindern, aufzudecken und zu 
korrigieren, eine Doppelfinanzierung zu 
vermeiden und rechtliche Schritte zur 
Wiedereinziehung veruntreuter Mittel 
einzuleiten, auch im Zusammenhang mit 
Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen und Investitionsprojekten im 

b) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um Betrug, Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union zu 
verhindern, aufzudecken und zu 
korrigieren, eine Doppelfinanzierung zu 
erkennen und zu vermeiden und rechtliche 
Schritte zur Wiedereinziehung veruntreuter 
Mittel einzuleiten, auch im Zusammenhang 
mit Maßnahmen zur Durchführung von 
Reformen und Investitionsprojekten im 
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Rahmen des Ukraine-Plans; Rahmen des Ukraine-Plans;

Or. en

Änderungsantrag 504
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) einem Zahlungsantrag gemäß 
Kapitel III eine Erklärung beizufügen, aus 
der hervorgeht, dass die Mittel im Einklang 
mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung und für den 
vorgesehenen Zweck verwendet und 
insbesondere im Einklang mit den 
ukrainischen Vorschriften, die durch 
internationale Standards ergänzt werden, 
ordnungsgemäß verwaltet wurden, und 
zwar in Bezug auf die Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten;

c) einem Zahlungsantrag gemäß 
Kapitel III eine Erklärung beizufügen, aus 
der hervorgeht, dass die Mittel im Einklang 
mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung und für den 
vorgesehenen Zweck verwendet und 
insbesondere im Einklang mit den 
ukrainischen Vorschriften, die durch 
internationale Standards ergänzt werden, 
ordnungsgemäß verwaltet wurden, und 
zwar in Bezug auf die Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten, zusammen mit 
einer von den ukrainischen Behörden 
ausgestellten Zuverlässigkeitserklärung;

Or. en

Änderungsantrag 505
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) einem Zahlungsantrag gemäß 
Kapitel III eine Erklärung beizufügen, aus 
der hervorgeht, dass die Mittel im Einklang 
mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung und für den 

c) einem Zahlungsantrag gemäß 
Kapitel III eine Erklärung beizufügen, aus 
der hervorgeht, dass die Mittel im Einklang 
mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
der Haushaltsführung und für den 
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vorgesehenen Zweck verwendet und 
insbesondere im Einklang mit den 
ukrainischen Vorschriften, die durch 
internationale Standards ergänzt werden, 
ordnungsgemäß verwaltet wurden, und 
zwar in Bezug auf die Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten;

vorgesehenen Zweck verwendet und 
insbesondere im Einklang mit den 
ukrainischen Vorschriften, die durch 
internationale Standards ergänzt werden, 
ordnungsgemäß verwaltet wurden, und 
zwar in Bezug auf die Prävention, 
Aufdeckung und Behebung von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten; zusammen mit 
einer Zuverlässigkeitserklärung der 
ukrainischen Behörden;

Or. en

Änderungsantrag 506
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) das Früherkennungs- und 
Ausschlusssystem zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 507
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Kommission, das OLAF, den 
Rechnungshof und gegebenenfalls die 
EUStA ausdrücklich zu ermächtigen, ihre 
Rechte gemäß Artikel 129 Absatz 1 der 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 
unter Anwendung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit auszuüben.

e) die Kommission, das OLAF und 
den Rechnungshof ausdrücklich zu 
ermächtigen, ihre Rechte gemäß 
Artikel 129 Absatz 1 der Verordnung (EU, 
Euratom) 2018/1046 unter Anwendung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
auszuüben. Gegebenenfalls melden die 
zuständigen ukrainischen Behörden der 
EUStA jedes strafbare Verhalten im 
Zusammenhang mit Mitteln der Fazilität.



AM\1285318DE.docx 159/174 PE752.875v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 508
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) dem vom Prüfungsausschuss 
benannten unabhängigen externen 
Wirtschaftsprüfer ein vergleichbares Maß 
an Zugang zu Informationen und die 
Befugnis zur Durchführung von 
Kontrollen vor Ort zu gewähren, wie sie 
die Kommission und der Rechnungshof 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 509
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) das Früherkennungs- und 
Ausschlusssystem zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 510
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 2 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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eb) dem vom Prüfungsausschuss 
benannten unabhängigen externen 
Wirtschaftsprüfer ein vergleichbares Maß 
an Zugang zu Informationen und die 
Befugnis zur Durchführung von 
Kontrollen vor Ort zu gewähren, wie sie 
die Kommission und der Rechnungshof.

Or. en

Änderungsantrag 511
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission bemüht sich, der 
Ukraine ein integriertes und interoperables 
Informations- und Überwachungssystem 
zur Verfügung zu stellen, das ein einziges 
Instrument zur Datenauswertung und 
Risikobewertung für den Zugang zu und 
die Analyse der einschlägigen Daten, 
einschließlich der in Absatz 2 Buchstabe d 
aufgeführten Daten, umfasst. Ist ein 
solches System verfügbar, so verwendet 
die Ukraine die einschlägigen Daten und 
gibt diese in das System ein, auch mit 
Unterstützung gemäß Kapitel V.

(3) Die Kommission bemüht sich, der 
Ukraine ein integriertes und interoperables 
Informations- und Überwachungssystem 
zur Verfügung zu stellen, das ein einziges 
Instrument zur Datenauswertung und 
Risikobewertung für den Zugang zu und 
die Analyse der einschlägigen Daten, 
einschließlich der in Absatz 2 Buchstabe d 
aufgeführten Daten, umfasst. Ist ein 
solches System verfügbar, so verwendet 
die Ukraine die einschlägigen Daten und 
gibt diese in das System ein, auch mit 
Unterstützung gemäß Kapitel V. Die Daten 
werden in englischer Sprache eingefügt, 
damit die Kommission und andere 
Prüfbehörden ihre Aufgaben 
unverzüglich erfüllen können. Das 
System ermöglicht das Herunterladen in 
einem maschinenlesbaren Format.

Or. en

Änderungsantrag 512
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission bemüht sich, der 
Ukraine ein integriertes und interoperables 
Informations- und Überwachungssystem 
zur Verfügung zu stellen, das ein einziges 
Instrument zur Datenauswertung und 
Risikobewertung für den Zugang zu und 
die Analyse der einschlägigen Daten, 
einschließlich der in Absatz 2 Buchstabe d 
aufgeführten Daten, umfasst. Ist ein 
solches System verfügbar, so verwendet 
die Ukraine die einschlägigen Daten und 
gibt diese in das System ein, auch mit 
Unterstützung gemäß Kapitel V.

(3) Die Kommission stellt der Ukraine 
ein integriertes und interoperables 
Informations- und Überwachungssystem 
zur Verfügung, das ein einziges Instrument 
zur Datenauswertung und Risikobewertung 
für den Zugang zu und die Analyse der 
einschlägigen Daten, einschließlich der in 
Absatz 2 Buchstabe d aufgeführten Daten, 
umfasst. Ist ein solches System verfügbar, 
so verwendet die Ukraine die einschlägigen 
Daten und gibt diese in das System ein, 
auch mit Unterstützung gemäß Kapitel V.

Or. en

Änderungsantrag 513
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die in den Artikeln 9, 10 und 21 
genannten Vereinbarungen sehen auch das 
Recht der Kommission vor, im Falle von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union, die von 
der Ukraine nicht behoben wurden, oder 
bei einer schwerwiegenden Verletzung 
einer sich aus solchen Vereinbarungen 
ergebenden Verpflichtung die im Rahmen 
der Fazilität geleistete Unterstützung 
anteilig zu kürzen und alle zur Erreichung 
der Ziele der Fazilität ausgegebenen 
Beträge einzuziehen oder die vorzeitige 
Rückzahlung des Darlehens zu verlangen. 
Bei der Entscheidung über den Betrag der 
Wiedereinziehung und Kürzung oder den 
vorzeitig zurückzuzahlenden Betrag achtet 
die Kommission auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und berücksichtigt die 

(4) Die in den Artikeln 9, 10 und 21 
genannten Vereinbarungen sehen auch das 
Recht der Kommission vor, im Falle von 
Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption 
und Interessenkonflikten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union, die von 
der Ukraine nicht behoben wurden, oder 
bei einer schwerwiegenden Verletzung 
einer sich aus solchen Vereinbarungen 
ergebenden Verpflichtung die im Rahmen 
der Fazilität geleistete Unterstützung 
anteilig zu kürzen und alle zur Erreichung 
der Ziele der Fazilität ausgegebenen 
Beträge einzuziehen oder die vorzeitige 
Rückzahlung des Darlehens zu verlangen, 
wenn eine Verschlechterung der 
Rechtsstaatlichkeit eintritt. Bei der 
Entscheidung über den Betrag der 
Wiedereinziehung und Kürzung oder den 
vorzeitig zurückzuzahlenden Betrag achtet 
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Schwere der Unregelmäßigkeit, des 
Betrugs, der Korruption oder des 
Interessenkonflikts zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union oder der 
Verletzung einer Verpflichtung. Die 
Ukraine erhält Gelegenheit zur 
Stellungnahme, bevor die Kürzung 
vorgenommen oder die vorzeitige 
Rückzahlung verlangt wird.

die Kommission auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und berücksichtigt die 
Schwere der Unregelmäßigkeit, des 
Betrugs, der Korruption oder des 
Interessenkonflikts zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union oder der 
Verletzung einer Verpflichtung. Die 
Ukraine erhält Gelegenheit zur 
Stellungnahme, bevor die Kürzung 
vorgenommen oder die vorzeitige 
Rückzahlung verlangt wird.

Or. en

Änderungsantrag 514
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Personen und Stellen, die Mittel im 
Rahmen der Fazilität ausführen, melden 
dem in Artikel 34 genannten 
Prüfungsausschuss, der Kommission und 
dem OLAF unverzüglich alle 
mutmaßlichen oder tatsächlichen Fälle von 
Betrug, Korruption, Interessenkonflikten 
und Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Union.

(5) Personen und Stellen, die Mittel im 
Rahmen der Fazilität ausführen, melden 
dem in Artikel 34 genannten 
Prüfungsausschuss, der Kommission, dem 
OLAF und gegebenenfalls der EUStA 
unverzüglich alle mutmaßlichen oder 
tatsächlichen Fälle von Betrug, Korruption, 
Interessenkonflikten und 
Unregelmäßigkeiten oder sonstige 
rechtswidrige Handlungen zum Nachteil 
der finanziellen Interessen der Union.

Or. en

Änderungsantrag 515
Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Personen und Einrichtungen, die 
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Mittel im Rahmen der Fazilität einsetzen, 
sowie Personen, die über den 
Umsetzungsprozess Bescheid wissen, 
müssen in der Lage sein, Fälle von 
mutmaßlicher Korruption, Betrug, 
Unregelmäßigkeiten und Missständen in 
der Verwaltungstätigkeit über ein 
spezielles digitales Instrument zu melden, 
das die entsprechenden Bestimmungen 
zum Schutz von Hinweisgebern enthält.

Or. en

Änderungsantrag 516
Michael Gahler

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 33a
Physischer und elektronischer Schutz von 

Investitionen, die mit finanzieller 
Unterstützung der Union getätigt wurden
1. Die in den Artikeln 9, 10 und 21 
genannten Abkommen sehen die 
Verpflichtung der Ukraine vor, für jede 
mit finanzieller Unterstützung der Union 
getätigte Investition Maßnahmen zum 
physischen Schutz und zum Schutz vor 
Cyberangriffen zu bestimmen. Ein 
angemessener Betrag der finanziellen 
Unterstützung der Union kann für den 
physischen Schutz und den Schutz vor 
Cyberangriffen zurückgestellt werden, 
und die erforderlichen Beschränkungen 
gelten gemäß Artikel 11 Absatz 7 
Buchstabe b.
2. Bis zur Einstellung der 
Feindseligkeiten kann der physische 
Schutz Maßnahmen zum Schutz vor 
Munition und Flugkörpern und deren 
Wirkungen umfassen, auch durch Mittel, 
die kinetische Wirkungen entfalten. Diese 
Mittel sollten unter der Schirmherrschaft 
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der staatlichen Behörden der Ukraine 
betrieben werden und dürfen nicht zu 
dem Zweck eingesetzt werden, Personen 
Schaden zuzufügen.

Or. en

Begründung

Russia continues to conduct long distance strike missions across Ukraine. There is a clear 
risk that investments made with Union financial support can be targeted. The EU should 
require Ukraine to provide appropriate physical and cyber protection of the investments 
made with EU financial support. Under the conditions of war, such protection may require a 
substantive effort and Ukraine should therefore be entitled to use and appropriate amount of 
the Union financial support for the protection purposes. Where kinetic effects are required to 
provide physical protection until the end of the hostilities, Ukraine should be entitled to also 
use the Union financial support to acquire and operate means providing kinetic effects, or to 
have them acquired or operated. However, under no circumstances these means should be 
used for the purpose of doing harm to people; this means that inhabited means of combat 
cannot be subject to the kinetic effects. Where kinetic effects are required to provide physical 
protection until the end of the hostilities, Ukraine should be entitled to also use the Union 
financial support to acquire and operate means providing kinetic effects, or to have them 
acquired or operated. However, under no circumstances these means should be used for the 
purpose of doing harm to people; this means that inhabited means of combat cannot be 
subject to the kinetic effects.

Änderungsantrag 517
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Prüfungsausschuss setzt sich 
aus unabhängigen Mitgliedern zusammen, 
die von der Kommission ernannt werden. 
Vertreter der Mitgliedstaaten und anderer 
Geber können von der Kommission 
eingeladen werden, sich an den Tätigkeiten 
des Prüfungsausschusses zu beteiligen.

(2) Der Prüfungsausschuss setzt sich 
aus unabhängigen Mitgliedern zusammen, 
die von der Kommission ernannt werden. 
Vertreter der Mitgliedstaaten, des 
Europäischen Parlaments und anderer 
Geber können von der Kommission 
eingeladen werden, sich an den Tätigkeiten 
des Prüfungsausschusses zu beteiligen.

Or. en
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Änderungsantrag 518
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34– Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Mindestens ein Fünftel des 
Rechnungsausschusses sollte sich aus 
ukrainischen Staatsangehörigen 
zusammensetzen, die nachweislich über 
hohe fachliche Kompetenz und Integrität 
verfügen und weder persönlich noch 
beruflich mit ukrainischen staatlichen 
Einrichtungen oder Beamten verbunden 
sind, sowie aus nachweislich 
unabhängigen internationalen Experten, 
die nachweislich mit der Wirtschaft und 
dem politischen System der Ukraine 
vertraut sind.

Or. en

Änderungsantrag 519
Vlad Gheorghe, Moritz Körner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Prüfungsausschuss nimmt seine 
Aufgaben in völliger Objektivität wahr und 
arbeitet im Einklang mit den besten 
anwendbaren internationalen Verfahren 
und Standards. Er gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, des OLAF, 
des Rechnungshofs und gegebenenfalls der 
EUStA.

(3) Der Prüfungsausschuss nimmt seine 
Aufgaben in völliger Objektivität wahr und 
arbeitet im Einklang mit den besten 
anwendbaren internationalen Verfahren 
und Standards. Er gilt unbeschadet der 
Befugnisse der Kommission, des OLAF, 
des Rechnungshofs und der EUStA.

Or. en

Änderungsantrag 520
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Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34– Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) der Rechnungsausschuss benennt 
einen unabhängigen externen 
Wirtschaftsprüfer, der jährlich eine 
Zuverlässigkeitserklärung zu den 
Erklärungen der ukrainischen Behörden 
abgibt, die einem Zahlungsantrag 
beigefügt sind. Er genehmigt ferner den 
jährlichen Arbeitsplan des unabhängigen 
externen Wirtschaftsprüfers;

Or. en

Änderungsantrag 521
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Der Rechnungsausschuss 
entscheidet über Empfehlungen an die 
Kommission und die ukrainischen 
Behörden in Bezug auf die nach den 
Feststellungen des unabhängigen 
externen Wirtschaftsprüfers 
wiedereinzuziehenden Beträgen und 
unterrichtet die Kommission und die 
ukrainischen Behörden über diese 
Empfehlungen;

Or. en

Änderungsantrag 522
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Der Prüfungsausschuss sorgt für 
einen regelmäßigen Dialog und eine 
regelmäßige Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Rechnungshof.

(4) Der Prüfungsausschuss sorgt für 
einen regelmäßigen Dialog und eine 
regelmäßige Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Rechnungshof sowie mit der 
Prüfungskammer der Werchowna Rada.

Or. en

Änderungsantrag 523
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 7 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu diesem Zweck erstattet der 
Prüfungsausschuss der Kommission 
regelmäßig Bericht und übermittelt der 
Kommission unverzüglich alle 
Informationen über festgestellte Fälle oder 
ernsthafte Bedenken im Zusammenhang 
mit einer fehlerhaften Verwaltung 
öffentlicher Mittel, die im Zusammenhang 
mit den zur Erreichung der Ziele der 
Fazilität ausgegebenen Beträgen angefallen 
sind, und übermittelt ihr unverzüglich alle 
Informationen, die sie erhält oder von 
denen sie in Kenntnis gesetzt wird.

Zu diesem Zweck erstattet der 
Prüfungsausschuss der Kommission und 
den entsprechenden Ausschüssen des 
Rates und des Parlaments regelmäßig 
Bericht und übermittelt der Kommission 
unverzüglich alle Informationen über 
festgestellte Fälle oder ernsthafte 
Bedenken im Zusammenhang mit einer 
fehlerhaften Verwaltung öffentlicher 
Mittel, die im Zusammenhang mit den zur 
Erreichung der Ziele der Fazilität, 
einschließlich ihrer Leistung, 
ausgegebenen Beträgen angefallen sind, 
und übermittelt ihr unverzüglich alle 
Informationen die sie erhält oder von 
denen sie in Kenntnis gesetzt wird.

Or. en

Änderungsantrag 524
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 7 – Unterabsatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gemäß Artikel 24 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/1939 meldet der 
Rechnungsausschuss der Europäischen 
Staatsanwaltschaft alle strafbaren 
Handlungen, für die diese zuständig sein 
könnte.

Or. en

Änderungsantrag 525
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 7 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Darüber hinaus nimmt der 
Prüfungsausschuss Empfehlungen an die 
Ukraine zu allen Fällen an, in denen seiner 
Ansicht nach die zuständigen ukrainischen 
Behörden nicht die erforderlichen Schritte 
unternommen haben, um Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, die die 
wirtschaftliche Haushaltsführung der im 
Rahmen der Fazilität finanzierten 
Ausgaben beeinträchtigt haben oder 
ernsthaft zu beeinträchtigen drohen, zu 
verhindern, aufzudecken und zu beheben, 
und in allen Fällen, in denen er 
Schwachstellen feststellt, die die 
Konzeption und das Funktionieren des von 
den ukrainischen Behörden eingerichteten 
Kontrollsystems beeinträchtigen. Die 
Ukraine setzt diese Empfehlungen um oder 
begründet, warum sie dies nicht getan hat.

Darüber hinaus nimmt der 
Prüfungsausschuss Empfehlungen an die 
Ukraine zu allen Fällen an, in denen seiner 
Ansicht nach die zuständigen ukrainischen 
Behörden nicht die erforderlichen Schritte 
unternommen haben, um Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, die die 
wirtschaftliche Haushaltsführung der im 
Rahmen der Fazilität finanzierten 
Ausgaben beeinträchtigt haben oder 
ernsthaft zu beeinträchtigen drohen, zu 
verhindern, aufzudecken und zu beheben, 
und in allen Fällen, in denen er 
Schwachstellen feststellt, die die 
Konzeption und das Funktionieren des von 
den ukrainischen Behörden eingerichteten 
Kontrollsystems beeinträchtigen. Der 
Prüfungsausschuss veröffentlicht eine 
Zusammenfassung der Empfehlungen. 
Die Ukraine setzt diese Empfehlungen um 
oder begründet, warum sie dies nicht getan 
hat. Die von den ukrainischen Behörden 
übermittelten Informationen zu den 
Empfehlungen werden ebenfalls vom 
Prüfungsausschuss veröffentlicht.

Or. en
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Änderungsantrag 526
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda, Özlem Demirel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 7 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Darüber hinaus nimmt der 
Prüfungsausschuss Empfehlungen an die 
Ukraine zu allen Fällen an, in denen seiner 
Ansicht nach die zuständigen ukrainischen 
Behörden nicht die erforderlichen Schritte 
unternommen haben, um Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, die die 
wirtschaftliche Haushaltsführung der im 
Rahmen der Fazilität finanzierten 
Ausgaben beeinträchtigt haben oder 
ernsthaft zu beeinträchtigen drohen, zu 
verhindern, aufzudecken und zu beheben, 
und in allen Fällen, in denen er 
Schwachstellen feststellt, die die 
Konzeption und das Funktionieren des von 
den ukrainischen Behörden eingerichteten 
Kontrollsystems beeinträchtigen. Die 
Ukraine setzt diese Empfehlungen um oder 
begründet, warum sie dies nicht getan 
hat.

Darüber hinaus nimmt der 
Prüfungsausschuss Empfehlungen an die 
Ukraine zu allen Fällen an, in denen seiner 
Ansicht nach die zuständigen ukrainischen 
Behörden nicht die erforderlichen Schritte 
unternommen haben, um Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten, die die 
wirtschaftliche Haushaltsführung der im 
Rahmen der Fazilität finanzierten 
Ausgaben beeinträchtigt haben oder 
ernsthaft zu beeinträchtigen drohen, zu 
verhindern, aufzudecken und zu beheben, 
und in allen Fällen, in denen er 
Schwachstellen feststellt, die die 
Konzeption und das Funktionieren des von 
den ukrainischen Behörden eingerichteten 
Kontrollsystems beeinträchtigen. Die 
Ukraine setzt diese rechtzeitigen 
Empfehlungen um. In Ausnahmefällen 
kann eine Fristverlängerung für die 
Umsetzung der Empfehlungen beantragt 
werden, die jedoch in jedem Fall sechs 
Monate nach der ursprünglichen 
Empfehlung nicht überschreiten sollte.

Or. en

Änderungsantrag 527
Vlad Gheorghe, Moritz Körner, Olivier Chastel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 7 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Berichte und Informationen des Die Berichte und Informationen des 
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Prüfungsausschusses werden auch dem 
OLAF übermittelt und können an die 
zuständigen ukrainischen Behörden 
weitergeleitet werden, insbesondere wenn 
diese Maßnahmen ergreifen müssen, um 
Betrug, Korruption, Interessenkonflikte 
und Unregelmäßigkeiten zu verhindern, 
aufzudecken und zu beheben.

Prüfungsausschusses werden auch dem 
OLAF und gegebenenfalls der EUStA 
übermittelt und können an die zuständigen 
ukrainischen Behörden weitergeleitet 
werden, insbesondere wenn diese 
Maßnahmen ergreifen müssen, um Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikte und 
Unregelmäßigkeiten zu verhindern, 
aufzudecken und zu beheben sowie zur 
Ermittlung und Verfolgung von 
Straftaten zum Nachteil der finanziellen 
Interessen der Union ergreifen müssen.

Or. en

Änderungsantrag 528
Petri Sarvamaa

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Arbeit des Prüfungsausschusses 
wird aus Kapitel V finanziert.

(10) Die Arbeit des Prüfungsausschusses 
wird aus Kapitel V finanziert, 
einschließlich der Finanzierung des 
benannten unabhängigen externen 
Wirtschaftsprüfers.

Or. en

Änderungsantrag 529
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 36 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Ziele dieser 
Verordnung vor.

(4) Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
vierteljährlich einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele dieser Verordnung und die 
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Einhaltung der allgemeinen Grundsätze 
in Artikel 4 vor.

Or. en

Änderungsantrag 530
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nach dem 31. Dezember 2027, 
spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 
2031, führt die Kommission eine Ex-post-
Bewertung der Verordnung durch. Bei 
dieser Ex-post-Bewertung wird der Beitrag 
der Union zur Verwirklichung der Ziele 
dieser Verordnung bewertet.

(1) Nach dem 31. Dezember 2027, 
spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 
2031, führt die Kommission eine Ex-post-
Bewertung der Verordnung im Rahmen 
einer unabhängigen externen Bewertung 
durch. Bei dieser Ex-post-Bewertung wird 
der Beitrag der Union zur Verwirklichung 
der Ziele dieser Verordnung bewertet. Die 
Kommission trägt Vorschlägen des 
Europäischen Parlaments oder des Rates 
für diese unabhängige externe Bewertung 
gebührend Rechnung.

Or. en

Änderungsantrag 531
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 37 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und den 
Mitgliedstaaten die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen dieser Ex-post-
Bewertung zusammen mit ihren 
Anmerkungen und Folgemaßnahmen. Die 
Ex-post-Bewertung kann auf Antrag der 

Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und den 
Mitgliedstaaten die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen dieser Ex-post-
Bewertung zusammen mit ihren 
Anmerkungen und Folgemaßnahmen. Die 
Ex-post-Bewertung kann auf Antrag der 
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Mitgliedstaaten erörtert werden. Die 
Ergebnisse fließen in die Vorbereitung von 
Programmen und Maßnahmen und in die 
Mittelzuweisung ein. Diese Bewertungen 
und Folgemaßnahmen werden öffentlich 
zugänglich gemacht.

Mitgliedstaaten oder des Europäischen 
Parlaments erörtert werden. Die 
Ergebnisse fließen in die Vorbereitung von 
Programmen und Maßnahmen und in die 
Mittelzuweisung ein. Diese Bewertungen 
und Folgemaßnahmen werden öffentlich 
zugänglich gemacht.

Or. en

Änderungsantrag 532
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 31 
wird der Kommission auf unbestimmte 
Zeit ab dem Tag des Inkrafttretens dieser 
Verordnung übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß den 
Artikeln 13, 19, 20 und 31 wird der 
Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 
Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 
übertragen.

Or. en

Änderungsantrag 533
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 31 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung der 
in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
den Artikeln 13, 19, 20 und 31 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
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Europäischen Union oder zu einem darin 
genannten späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die 
bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

der Europäischen Union oder zu einem 
darin genannten späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 
von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt.

Or. en

Änderungsantrag 534
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 31 erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
sowohl das Europäische Parlament als auch 
der Rat der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um einen 
Monat verlängert.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß den Artikeln 13, 19, 20 und 31 
erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das 
Europäische Parlament als auch der Rat der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um einen 
Monat verlängert.

Or. en

Änderungsantrag 535
Viola von Cramon-Taubadel, Damian Boeselager
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 40– Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(3a) Informationen, Kommunikation 
und Werbung werden in einem 
zugänglichen Format gemäß Artikel 9 der 
Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen und den 
harmonisierten EU-Rechtsvorschriften, 
insbesondere der Richtlinie 2019/882 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. April 2019 über Anforderungen 
an die Barrierefreiheit von Produkten und 
Dienstleistungen, bereitgestellt;

Or. en


